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Mainz, im März 2001

Gemäß § 7 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten lege ich hiermit meinen schriftlichen Bericht über die Tätigkeit des
Bürgerbeauftragten im Jahr 2000 vor. Es war ein arbeitsreiches Jahr. Mit 2 842 zulässigen Petitionen überschreitet die Anzahl der
Neueingaben den bisherigen Hochstand des Jahres 1997.

Der im letzten Jahr veränderte Aufbau des Jahresberichts hat sich bewährt, so dass ich auch in diesem Jahr auf die ausführlicheren
Erläuterungen im 2. Teil zurückgreife.

Wie in jedem Jahr gab es zahlreiche Themen, die Bürgerinnen und Bürger in besonderem Maße bewegt haben. Meine Erfahrungen
des Jahres 2000 nehme ich deshalb wie bisher zum Anlass, Anregungen und Hinweise zu den an mich herangetragenen Problem-
bereichen zu machen. 

Ullrich Galle
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1. Teil – Allgemeiner Arbeitsbericht

Anzahl und Schwerpunkte der Eingaben

Die Zahl der Neueingaben im Jahr 2000 lag bei 3 098. Höhere Eingabezahlen wurden bisher lediglich in den Jahren 1988 mit
3 228 und 1997 mit 3 131 erreicht. Hierbei fällt auf, dass die Anzahl von 3 000 bisher dreimal überschritten worden ist. Betrach-
tet man die Anzahl der zulässigen Neueingaben für sich allein, liegt das Jahr 2000 mit 2 842 gegenüber 2 736 im Jahr 1988 und
2 762 im Jahr 1997 sogar an erster Stelle. 

Ein Vergleich der Statistik zeigt, dass sich die Schwerpunkte bei den Eingaben gegenüber dem Jahr 1988 teilweise verschoben
haben, während es zwischen den Jahren 1997 und 2000 keine auffälligen Veränderungen gegeben hat. Im Jahr 1988 lag ein Schwer-
punkt der Eingaben mit 18,1 % im Bereich des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts. Dieser Anteil lag im Jahr 1997 mit 10,6 %
deutlich niedriger und verringerte sich im Jahr 2000 erneut auf 10,1 %. 

Die deutlichste Zunahme hingegen ist im Bereich der Ordnungsverwaltung festzustellen. Hier hat sich der Anteil in den betref-
fenden Jahren von 10,9 % über 16,3 % auf 20,1 % gesteigert. Die Zunahme liegt hier insbesondere in den Bereichen Straßenver-
kehrsrecht und Ausländerwesen, wobei der Anteil von 1997 bis 2000 von 4,6 % auf 5,8 % bzw. 9,4 % auf 11,3 % angestiegen ist. 

Deutliche Veränderungen gibt es auch im Bereich Sozialwesen, wo der Anteil mit 18,1 % im Jahr 1997 am höchsten war. Hier
kam es gegenüber 1988 mit 12,8 % zu einer erheblichen Steigerung sowie zu einem Rückgang auf 15,9 % im Jahr 2000. 

Deutlich zurückgingen schließlich auch die Eingaben im Bereich Wirtschaftsordnung, deren Anteil im Jahr 1988 bei 8,3 % und
in den Jahren 1997 und 2000 gleich bleibend nur noch bei 4,8 % liegt. 

Erfreulich ist, dass der Anteil der unzulässigen Eingaben erneut zurückgegangen ist. Er beträgt im Berichtsjahr 8,3 % gegenüber
8,7 % im Vorjahr.

Wie bereits im Vorjahr bildeten auch im Jahr 2000 das Ausländerwesen, der Bereich Sozialhilfe, der Strafvollzug und das Bau-
aufsichtsrecht die Schwerpunkte. Hinzu kam der Bereich des Straßenverkehrsrechts. 

Mit 322 Eingaben nehmen Petitionen zu Fragen des Ausländerwesens nach wie vor die Spitzenposition ein, wobei allerdings wegen
der insgesamt gestiegenen Eingaben der Anteil an der Gesamtzahl von 12,5 % auf 11,3 % gefallen ist. 

Zum Bereich Sozialhilfe und zu allgemeinen Sozialfragen sind die Eingaben auf 241 erneut, wenn auch nur geringfügig, gestiegen.
Der Gesamtanteil ist hierbei von 9 % auf 8,5 % gesunken.

Die Eingaben zu den verschiedenen Bereichen des Strafvollzuges sind zwar mit 191 gegenüber 219 Eingaben im Vorjahr zurück-
gegangen, liegen jedoch nach wie vor auf hohem Niveau.

Eingaben zu Baugenehmigungsverfahren und Abrissverfügungen erreichten im Berichtsjahr 2000 die Zahl von 179, was gegen-
über dem Vorjahr eine leichte Steigerung bedeutet. 

Eine deutliche Zunahme ist bei den Eingaben, die das Straßenverkehrsrecht, das Führerscheinwesen, den ÖPNV sowie die Bahn
betreffen, zu verzeichnen. Lag die Zahl der Eingaben im Vorjahr noch bei 116, so waren im Berichtsjahr 166 Eingaben dieser Art
zu verzeichnen. Der Anteil an den Gesamteingaben stieg hierbei von 4,5 % auf 5,8 %. Wegen der Einzelheiten wird auf den Tätig-
keitsbericht zu 2.3 im 2. Teil dieses Berichts verwiesen. 

Form der Eingaben

Bei der Erfassung von Eingaben im Büro des Bürgerbeauftragten wird unterschieden, ob diese schriftlich, in einem mündlichen
Gespräch oder in einem Telefongespräch eingelegt werden. Hierbei gab es im Vergleich zum Berichtsjahr 1999 Verschiebungen. 

Der Anteil der schriftlich eingereichten Eingaben an der Gesamtzahl der Eingaben betrug im Jahr 2000  54,2 %, während er im
Vorjahr bei 69,4 % lag. 

Demgegenüber ist der Anteil der Eingaben, die dem Bürgerbeauftragten in einem persönlichen Gespräch vorgetragen wurden, von
23,5 % auf 31 % gestiegen. Fast alle Außensprechtage des Bürgerbeauftragten erfreuten sich durchweg eines großen Zuspruchs.
Einzelheiten dazu sind dem Beitrag „Bürgernähe durch Außensprechtage“ in diesem Teil des Berichts zu entnehmen. 

Es fällt auf, dass Bürgerinnen und Bürger auch verstärkt von der Möglichkeit Gebrauch machen, sich telefonisch an den Bürger-
beauftragten zu wenden und ihr Anliegen in dieser Weise vortragen. So stieg der Anteil der telefonischen Eingaben von 7,1 % im
Vorjahr auf 14,8 % im Jahr 2000.
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Eingaben nach dem Wohnsitz der Petentinnen und Petenten

Im Büro des Bürgerbeauftragten werden Eingaben u. a. auch nach dem Wohnsitz der Petentinnen und Petenten in den kreis-
freien Städten und Landkreisen erfasst. Die Vergleichbarkeit wird dadurch hergestellt, dass der Anteil der Eingaben bezogen auf
je 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner einer Stadt oder eines Landkreises errechnet wird.

Nicht in diese Berechnungen einbezogen werden Eingaben von Personen, die in anderen Bundesländern oder im Ausland leben
oder sich in Justizvollzugsanstalten befinden. 

Durchschnittlich wandten sich im Berichtsjahr 6,8 von 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern des Landes Rheinland-Pfalz an
den Bürgerbeauftragten. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 0,8 dar. 

Auch im Berichtsjahr erwiesen sich die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Mainz erneut als die eingabefreudigsten, wo-
bei die Zahl pro 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner von 10,9 auf 14,7 anstieg. Es folgten die Einwohnerinnen und Ein-
wohner des Landkreises Mainz-Bingen mit 10,4 sowie des Landkreises Cochem-Zell mit 10,2 Eingaben pro 10 000 Einwohnerin-
nen und Einwohner. Mit einigem Abstand folgen der Landkreis Daun mit 8,7 sowie die Kreise Bad Kreuznach und  Donners-
bergkreis mit jeweils 8,3 Eingaben pro 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner. 

Die wenigsten Eingaben je 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner kamen mit 2,0 aus der Stadt Speyer und mit 2,2 aus der Stadt
Worms. Der eingabenschwächste Landkreis ist der Landkreis Germersheim. 

Dabei soll darauf hingewiesen werden, dass diese Zahlen lediglich ausweisen, wie viele Eingaben je 10 000 Einwohnerinnen und
Einwohner beim Bürgerbeauftragten eingingen. 

Abschließend bearbeitete Eingaben

Insgesamt wurden im Berichtsjahr vom Bürgerbeauftragten 3 983 Eingaben bearbeitet. Diese Zahl ergibt sich aus den Neuein-
gängen im Berichtsjahr und den unerledigten Eingaben aus den Vorjahren. 

Abgeschlossen wurden im Jahr 2000 insgesamt 3 141 Eingaben. Damit waren Ende 2000 insgesamt 842 Eingaben noch nicht ab-
geschlossen. 

Von den im Jahr 2000 erledigten 3 141 Eingaben waren 429 unzulässig und 2 712 zulässig. Als von vornherein unzulässig erwiesen
sich 256 Eingaben, bei 173 Eingaben trat die Unzulässigkeit im Laufe des Verfahrens, etwa durch Erhebung einer Klage, ein oder
ergab sich aus anderen Umständen.

Von den im Jahr 2000 abschließend bearbeiteten 2 712 zulässigen Eingaben wurden 458 einvernehmlich und 65 teilweise einver-
nehmlich erledigt.

Auf andere Art und Weise konnte im Berichtsjahr 1 095 Petentinnen und Petenten weitergeholfen werden, sodass 68,2 % der
zulässigen Eingaben i. S. der Petentinnen und Petenten oder mit einer weiterführenden Hilfe abgeschlossen werden konnten. 

Insgesamt 752 Eingaben mussten nicht einvernehmlich erledigt abgeschlossen werden. In diesen Fällen konnte dem Anliegen
nicht entsprochen und den Petentinnen und Petenten nicht weitergeholfen werden.

Selbstaufgriffe/Ortstermine

Auch im Berichtszeitraum machte der Bürgerbeauftragte wieder von dem ihm zustehenden Selbstaufgriffsrecht Gebrauch, wenn
ihm auf sonstige Weise Anhaltspunkte dafür bekannt wurden, dass der parlamentarischen Kontrolle des Landtags Rheinland-Pfalz
unterliegende Stellen möglicherweise Angelegenheiten von Bürgerinnen oder Bürgern rechtswidrig oder unzweckmäßig erledigen
oder erledigt haben. 

Auch fanden, soweit notwendig, Ortstermine statt, um die entsprechenden Petitionen noch besser beurteilen zu können.

Bürgernähe durch Außensprechtage

Nachdem im Berichtszeitraum 1999 Außensprechtage auf Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger in „neutralen“ Räumlichkeiten
durchgeführt wurden, fanden diese im zurückliegenden Berichtszeitraum wieder in den Kreis-, Stadt- und Verbandsgemeinde-
verwaltungen statt. Offensichtlich fällt den Bürgerinnen und Bürgern trotz vorhandener Schwellenängste der Gang in die nahe
und zentral gelegene Verwaltung leichter, denn trotz einer vergleichbaren Anzahl von Außensprechtagen in den Jahren 1999 und
2000 sind in diesem Jahr deutlich mehr Gesprächswünsche an den Bürgerbeauftragten herangetragen worden. Durchschnittlich
26,5 Bürgerinnen und Bürger haben im Jahr 2000 an einem Außensprechtag mit dem Bürgerbeauftragten gesprochen. 1999 waren
es dagegen rund 18 Bürgerinnen und Bürger, die sich zu einem Gespräch mit ihm einfanden. Ungewöhnlich hoch ist die Zahl der
Hilfe suchenden Petentinnen und Petenten im Berichtszeitraum hingegen nicht. Eine vergleichbare Anzahl an Gesprächen wurde
auch schon in den Jahren 1995 bis 1997 geführt. 

Insgesamt haben 1 186 Personen, 489 Bürgerinnen und 697 Bürger an den Sprechtagen mit dem Bürgerbeauftragten gesprochen.
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Außensprechtage des Bürgerbeauftragten 2000

Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim, 67157 Wachenheim 

Kreisverwaltung Bad Kreuznach, 55543 Bad Kreuznach 

Kreisverwaltung Germersheim, 76726 Germersheim 

Kreisverwaltung Alzey-Worms, 55232 Alzey 

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, 56130 Bad Ems

Kreisverwaltung Ludwigshafen, 67063 Ludwigshafen 

Kreisverwaltung Neuwied, 56564 Neuwied

Kreisverwaltung Kaiserslautern, 67657 Kaiserslautern 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 54516 Wittlich 

Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder, 55774 Baumholder 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen, 55218 Ingelheim 

Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen 

Kreisverwaltung des Westerwaldkreises, 56410 Montabaur 

Kreisverwaltung Ahrweiler, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Kreisverwaltung Südwestpfalz, 66953 Pirmasens 

Kreisverwaltung Altenkirchen, 57610 Altenkirchen 

Kreisverwaltung Trier-Saarburg, 54292 Trier

Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises, 55469 Simmern 

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, 76829 Landau 

Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, 54634 Bitburg 

Kreisverwaltung Kusel, 66869 Kusel 

Kreisverwaltung Donnersberg, 67292 Kirchheimbolanden 

Kreisverwaltung Cochem-Zell, 56812 Cochem

Kreisverwaltung Bad Dürkheim, 67098 Bad Dürkheim

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 56068 Koblenz

Kreisverwaltung Birkenfeld, 55765 Birkenfeld 

Kreisverwaltung Daun, 54550 Daun 

Gemeindeverwaltung Lambsheim, 67245 Lambsheim 

Stadtverwaltung Boppard, 56154 Boppard 

Gemeindeverwaltung Morbach, 54497 Morbach

Verbandsgemeindeverwaltung Asbach, 53567 Asbach 

Stadtverwaltung Lahnstein, 56112 Lahnstein 

Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg, 56727 Hachenburg 

Verbandsgemeindeverwaltung Konz, 54329 Konz 

Stadtverwaltung Andernach, 56626 Andernach 

Verbandsgemeindeverwaltung Stromberg, 55442 Stromberg

Verbandsgemeindeverwaltung Wörrstadt, 55286 Wörrstadt

Hinzu kamen 15 Sprechtage in Mainz im Büro des Bürgerbeauftragten, an denen er mit 206 Bürgerinnen und Bürgern gesprochen
hat.
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Öffentlichkeitsarbeit

Selbstverständlich war dem Bürgerbeauftragten auch in diesem Jahr daran gelegen, Bürgerinnen und Bürger gezielt über seine
Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen und so über die Aufgaben und die Unterstützungsmöglichkeiten des Bürgerbeauftragten des
Landes Rheinland-Pfalz zu informieren. 

Hilfreich ist seit Jahren insbesondere die Zusammenarbeit mit den regionalen Medien, die in aller Regel großes Interesse an einer
Berichterstattung über die Belange und Probleme der in ihrer Region ansässigen Bürgerinnen und Bürger haben und hierdurch
die Arbeit des Bürgerbeauftragten unterstützen helfen. Der Bürgerbeauftragte bedankt sich deshalb recht herzlich bei den Ver-
tretern von Presse, Rundfunk und Fernsehen, die auch in diesem Jahr durch zahlreiche Berichterstattungen wieder einen wert-
vollen Beitrag geleistet haben.

Am diesjährigen Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz beteiligte sich der Bürgerbeauftragte mit einem Informationsstand anlässlich des
„Tages der offenen Tür“ im Landtag. Die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger auf das Informationsangebot des Bürgerbeauf-
tragten, das neben allgemeinen Informationen auch die Möglichkeit bot, konkrete Anliegen zu besprechen, war durchweg positiv
und überraschend groß.

„Gute Noten“ erhielt der Bürgerbeauftragte im Rahmen von Landtagsseminaren für Auszubildende, die ihr lebhaftes Interesse an
den Ausführungen des Bürgerbeauftragten dokumentierten. 

Darüber hinaus erreichen den Bürgerbeauftragten jährlich auch zahlreiche Anfragen zu Interviews, Vorträgen und Diskussions-
runden. Wegen des besonderen Anspruchs an die personengebundene Ausübung seines Amtes bemüht sich der Bürgerbeauftragte,
bei diesen Veranstaltungen stets persönlich anwesend zu sein. 

Das Petitionsrecht in Rheinland-Pfalz *)

Das Petitionsrecht ist das einzige verfahrensmäßige Grundrecht, das zum Parlament führt. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann
sich mit Bitten oder Beschwerden an das Parlament wenden. Dieses Individualrecht, das in Art. 17 des Grundgesetzes und in
Art. 11 der Landesverfassung niedergelegt ist, wird zunehmend genutzt. Es handelt sich um die Möglichkeit, sich auch außerhalb
förmlicher Rechtsbehelfe und Gerichtsverfahren mit seinen menschlichen Nöten, Sorgen und Anliegen an die zuständigen Stellen
zu wenden. Das Petitionsrecht vergrößert die Möglichkeiten der demokratischen Beteiligung und Information. Der Wunsch der
Petentinnen und Petenten nach demokratischer Beteiligung an der gesetzgeberischen Arbeit des Parlaments schließt die Not-
wendigkeit ein, die Bürgerinnen und Bürger über ihr Petitionsrecht aufzuklären und sicherzustellen, dass diese umfassend über
die Weiterbehandlung ihrer Petitionen unterrichtet werden.

Hieran sind keine weiteren Voraussetzungen geknüpft, so kennt das Petitionsrecht keine Formen und Fristen, verlangt keinen
Anwaltszwang oder Geschäftsfähigkeit der Petenten. Demgegenüber besteht jedoch auch kein Anspruch der Petentinnen und
Petenten auf rechtliches Gehör oder Einsicht in die Petitionsakten. Vielmehr wird hierdurch ein geschützter Raum zwischen Bür-
gern und Staat geschaffen, in dem sich in vertrauensvoller Zusammenarbeit gemeinsame tragbare Lösungen erarbeiten lassen.
Auch kann das Petitionsverfahren das weite Feld des Verwaltungsermessens in die Prüfung einbeziehen. 

Der Bürgerbeauftragte als „ständiger Beauftragter des Petitionsausschusses“ und 
das Zusammenwirken mit dem Petitionsausschuss

Der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz wird aufgrund des ihm durch Gesetz gegebenen Auftrags im Interesse der Bür-
gerinnen und Bürger für den Landtag als der parlamentarischen Kontrollinstanz tätig. Eine Eingabe an den Bürgerbeauftragten
bewirkt indes kein Auftragsverhältnis, vielmehr ist seine unabhängige Rechtsstellung durch das Landesgesetz über den Bürger-
beauftragten (BbG) geregelt. 

Als neutralem, parlamentarischem Kontrollorgan obliegt ihm die Aufgabe, bei Missverständnissen, Unklarheiten oder vermeint-
lichen Fehlentscheidungen nach Möglichkeit eine für alle akzeptable Lösung herbeizuführen. Der Bürgerbeauftragte ist zwar ver-
fassungsrechtlich nicht verankert; seine Zuständigkeit leitet sich vielmehr aus Art. 90 a der Landesverfassung als „ständiger Beauf-
tragter“ für den Petitionsausschuss ab. In der Folge werden ihm alle sowohl an den Landtag als auch an den Petitionsausschuss
gerichteten Eingaben zur Behandlung zugeleitet. Zwar handelt er als ständiger Beauftragter des Petitionsausschusses, bezieht
seinen Auftrag jedoch nicht von diesem, sondern vom Landtag als Ganzem. Der Bürgerbeauftragte wird in Erfüllung seiner Auf-
gaben auch für den Petitionsausschuss vorbereitend tätig, er unterliegt aber keiner Weisung. Der Bürgerbeauftragte ist gegenüber
dem Parlament verantwortlich. Falls es zu Beschwerden über ihn kommt, werden diese im Petitionsausschuss beraten.
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Über die einvernehmlich erledigten Angelegenheiten unterrichtet der Bürgerbeauftragte den Ausschuss nach § 5 BbG. Kommt
mit der zuständigen Verwaltung eine einvernehmliche bzw. klärende Regelung nicht zustande, leitet der Bürgerbeauftragte die
Eingabe dem Petitionsausschuss zur Beratung und zur Beschlussfassung zu, wobei er nach Abs. 3 der v. g. Vorschrift dem Aus-
schuss die Art der Erledigung vorschlägt. Hierin liegt das Hauptgewicht des Zusammenwirkens beider Organe, die für die Bürge-
rinnen und Bürger größtmögliche Hilfe bedeutet, da die Ausschussmitglieder selbstverständlich von der Möglichkeit Gebrauch
machen können und in der Praxis auch Gebrauch machen, die Angelegenheit zur weiteren eigenen Ermittlung oder zur weiteren
Ermittlung durch den Bürgerbeauftragten zurückzustellen. 

Eingaben, die auf die Änderung oder Schaffung einer gesetzlichen Regelung gerichtet sind, werden vom Petitionsausschuss be-
handelt. Für die Gesetzesänderung selbst ist das Parlament zuständig. Die Geschäftsordnung des Landtags sieht in § 104 vor, Voten
an die Landesregierung abzugeben. Hierzu kann der Ausschuss beschließen, Eingaben der Landesregierung zur Berücksichtigung,
zur Erwägung, zur Kenntnisnahme oder als Material zu überweisen bzw. festzustellen, dass dem Anliegen nicht abgeholfen werden
konnte oder die Eingabe für erledigt zu erklären. 

Aufgabe und Eingriffsmöglichkeit des Bürgerbeauftragten

Die Funktion des Bürgerbeauftragten ist ausschließlich eine des parlamentarischen Kontrollrechts des Landtags, was vor allem be-
deutet, dass sie durch den Grundsatz der Gewaltenteilung bestimmt ist. Die Eingriffsmöglichkeiten des Bürgerbeauftragten er-
strecken sich nicht nur auf die Landesbehörden, sondern auch auf die Überprüfung vor allem der Rechtmäßigkeit von Verwal-
tungsentscheidungen der Kommunen und Kreise. Zwar sind die kommunalen Verwaltungen im Landesgesetz über den Bürger-
beauftragten nicht ausdrücklich erwähnt worden, die Rechtsaufsicht über die Kommunen aber erfolgt in letzter Instanz durch
den Innenminister. Dieser wiederum unterliegt in allen seinen amtlichen Handlungen und Maßnahmen der parlamentarischen
Kontrolle des Landtags. 

Häufig kommt es vor, dass sich Bürgerinnen und Bürger in Streitigkeiten an ihn wenden, mit denen bereits ein Gericht befasst
ist. Die Unabhängigkeit der Gerichte ist im Hinblick auf den Grundsatz der Gewaltenteilung verfassungsrechtlich verankert.
Hieraus ergibt sich, dass es dem Parlament, dessen Petitionsausschuss sowie dem Bürgerbeauftragten verwehrt ist, auf gerichtliche
Entscheidungen Einfluss zu nehmen. So ist er nicht befugt, etwa ein richterliches Urteil nachzuprüfen. Allerdings kann der
Bürgerbeauftragte dagegen die Verzögerung eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens auf sachliche Gründe hin unter-
suchen oder sich mit dem Verhalten einer staatlichen Behörde als Prozesspartei befassen. 

Ermittlungsbefugnisse des Bürgerbeauftragten

Dem Wesen seines gesetzlichen Auftrags entsprechend, liegen jedem Petitionsverfahren ausführliche Ermittlungen des Bürger-
beauftragten zugrunde. Da nicht automatisch den beklagten Entscheidungen Fehler von Verwaltungen zugrunde liegen, bemüht
der Bürgerbeauftragte sich insbesondere, eine für alle akzeptable Lösung zu finden. Der Bürgerbeauftragte hat generell das Recht,
als ständiger Beauftragter des Petitionsausschusses alle der Kontrolle des Landtags unterstehenden Verwaltungsstellen unmittel-
bar um

– mündliche und schriftliche Auskünfte
– Einsicht in die Akten und Unterlagen
– Zutritt in den von ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen

zu ersuchen. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass er sich unmittelbar an die jeweiligen Behörden wenden
kann, ohne einen Dienstweg einhalten zu müssen, was nicht zuletzt zu einer Beschleunigung des Petitionsverfahrens führt. Auch
wenn es sich lediglich um ein „Ersuchen“ handelt, so hat sich daraus in der Praxis kein Nachteil für die Arbeit des Bürgerbeauf-
tragten ergeben, denn sollte dem Ersuchen nicht stattgegeben werden, so könnte der Petitionsausschuss von seinem verfassungs-
mäßigen Recht nach Art. 90 a der Landesverfassung Gebrauch machen, nach dem eine „Verpflichtung“ zur Unterstützung dieses
Ausschusses durch die betreffende Behörde besteht. 

In aller Regel liegen Verwaltungsentscheidungen, wie gesagt, nicht automatisch Fehler von Verwaltungen zugrunde. Vielmehr ist
es das Suchen nach einvernehmlichen und für beide Seiten akzeptablen Lösungen, die die Wirkungsweise seiner Unterstützungs-
möglichkeit bestimmt. Nachdrücklich hebt der Bürgerbeauftragte deshalb die im Großen und Ganzen gute Zusammenarbeit mit
den um Information gebetenen Behörden hervor. Nur in Einzelfällen mangelt es an Kooperationsbereitschaft. Näheres hierzu
wird im 3. Teil unter den „Besonderen Themen“ behandelt.

Diskussion um die Einführung von Bürgerbeauftragten

Dem rheinland-pfälzischen Beispiel folgten in der Vergangenheit Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Überlegun-
gen einzelner Bundesländer zur Einrichtung eines Bürgerbeauftragten lebten auch im Berichtszeitraum wieder auf. In Schleswig-
Holstein wird derzeit u. a. die Erweiterung der Zuständigkeiten der Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten überdacht.
Thüringen hat im Mai 2000 ein Landesgesetz über den Bürgerbeauftragten verabschiedet. Als erster Bürgerbeauftragter des Frei-
staats Thüringen wurde am 25. Januar 2001 Herr Dr. Karsten Wilsdorf vereidigt. Auch die Überlegungen zur Einrichtung eines
Bürgerbeauftragten nach rheinland-pfälzischem Vorbild in Luxemburg haben sich in diesem Jahr weiter konkretisiert. 
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Im Gegensatz zu allen anderen europäischen Staaten, aber auch vielen außereuropäischen Staaten wie Kanada, Australien, Neu-
seeland, Israel und einigen indischen sowie US-amerikanischen Staaten, die nationale und/oder regionale Bürgerbeauftragte ein-
gerichtet haben, findet das Ombudsmann-Wesen in den deutschen Bundesländern – sehr zum Bedauern des rheinland-pfälzischen
Bürgerbeauftragten – keine flächendeckende Anerkennung. 

Häufig wird auf das in Deutschland vorbildliche Verwaltungsverfahren mit seinen zahlreichen Möglichkeiten verwiesen, das eine
neue Institution zur Verwaltungskontrolle überflüssig mache. Möglicherweise spielt aber auch eine Reihe von anderen Gründen
eine Rolle.

Es gibt jedoch entscheidende Vorteile durch die Unabhängigkeit und Neutralität eines Bürgerbeauftragten sowie die Tatsache,
dass es sich nicht um eine Institution, sondern um eine Person handelt. Im Gegensatz zu der parteigebundenen Stellung der Ab-
geordneten ist der vom Parlament gewählte Bürgerbeauftragte bei der Ausübung seiner Tätigkeit frei. Dies kommt insbesondere
in § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes dadurch zum Ausdruck, wonach der Bürgerbeauftragte weder einer Regierung noch einer gesetz-
gebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes noch einer kommunalen Vertretungskörperschaft angehören darf. Er darf
neben seinem Amt kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem Auf-
sichts- und Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören. Gerade dieses Element seiner Unabhängig-
keit sowie seine parteipolitische Neutralität kann der Bürgerbeauftragte sowohl gegenüber der Exekutiven und der Verwaltung
als auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern geltend machen.

Das rheinland-pfälzische Modell zeigt, dass ein Bürgerbeauftragter durchaus wirkungsvoll und erfolgreich arbeiten kann. Über
die im Einzelfall getroffenen Maßnahmen hinaus ist auch der präventiven Wirkung seiner Kontrolltätigkeit Bedeutung beizu-
messen, weil sie einerseits vorbeugend dadurch wirkt, dass jederzeit damit gerechnet werden muss, dass Unkorrektheiten oder
eine zu restriktive Auslegung von Ermessensspielräumen von ihm aufgegriffen werden, andererseits verhindernd dadurch, dass
der Bürgerbeauftragte ggf. gemeinsam mit dem Petitionsausschuss über Möglichkeiten verfügt, Missstände offen zu legen, um sie
so vielleicht für die Zukunft auszuschalten. 

Das Europäische Ombudsmann-Institut (EOI)

Rheinland-Pfalz ist seit Gründung Mitglied des Europäischen Ombudsmann-Instituts (EOI). Anfang des Jahres 2000 ist mit dem
Bürgerbeauftragten Ullrich Galle erstmalig ein Rheinland-Pfälzer in den Vorstand des EOI gewählt worden. Das EOI ist eine un-
abhängige, nicht auf Gewinn ausgerichtete Vereinigung, die sich vordergründig bemüht, Richtlinien und Orientierungshilfen für
Ombudsleute und politische Entscheidungsträger zu schaffen. Insbesondere geht es hierbei um:

1. Die wissenschaftliche Behandlung von Menschenrechts-, Bürgerschutz- und Ombudsmannfragen im nationalen, europäischen
und internationalen Bereich.

2. Die Betreibung von Forschung auf diesen Gebieten.
3. Die Verbreitung und Förderung der Ombudsmann-Idee.

4. Die Zusammenarbeit im in- und ausländischen sowie internationalen Einrichtungen mit gleicher und ähnlicher Zielsetzung.
5. Die wissenschaftliche Unterstützung in- und ausländischer Ombudsmann-Einrichtungen.
6. Die Förderung des Erfahrungsaustausches auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Der Verwirklichung dieser Ziele hat man sich intensiv gewidmet. Vor allem durch eine Reihe wissenschaftlicher Veranstaltun-
gen, bei denen stets die Internationalität des Europäischen Ombudsmann-Instituts, des Ombudsmann-Wesens und der Grund-
rechte überhaupt eine wesentliche Leitlinie waren und bei denen die Verbesserung und die Vervollständigung des Rechtsschutzes
immer aufs Neue thematisiert worden ist. 

In der Entwicklung des Ombudsmannwesens ist der Verabschiedung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union beson-
dere Bedeutung beizumessen. Wie bekannt, gibt es seit 1995 die Möglichkeit für europäische Bürgerinnen und Bürger, sich beim
Europäischen Bürgerbeauftragten über Missstände bei Organen und Institutionen der Europäischen Gemeinschaft zu beschweren.
Dieses Recht ist erstmalig auch in die erneuerte Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgeschrieben worden und
wird vom rheinland-pfälzischen Bürgerbeauftragten ausdrücklich begrüßt.

Trotz aller strukturellen Unterschiedlichkeiten der Verfassungs- und Rechtssysteme weisen die verschiedenen Ombusmann-Aus-
formungen doch wesensmäßige Übereinstimmungen auf. Typische Merkmale sind insbesondere die Unabhängigkeit des Ombuds-
mannes. Er ist auch kein Ersatz, sondern eine Ergänzung der bestehenden Rechtsschutzeinrichtungen. Eine wesentliche Funktion
liegt weiter darin, dass er die Gesetzmäßigkeit und Güte der Verwaltung sichert. Dies gilt sowohl in denjenigen Bereichen, in denen
Ermessen ausgeübt wird, aber auch dort, wo nicht Recht im eigentlichen Sinn, sondern Interessen von Verwaltungshandeln
berührt werden. Schließlich wird dem Stellenwert des Ombudsmannes als „Vermittler“ eine zentrale Bedeutung beigemessen. 

Seit dem 15. Januar 1998 ist das EOI als Non government organisation (NGO) mit Konsultativstatus durch den Europarat aner-
kannt worden. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch, dass das EOI in die Liste derjenigen internationalen
NGOs aufgenommen wurde, die berechtigt sind, gemäß dem System des Rechtsschutzes der erneuerten Europäischen Sozialcharta
Kollektivbeschwerden einzubringen. 
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Der Vorstand des EOI:

Präsident Anton Cañellas, Spanien

Vizepräsidenten Prof. Dr. Adam Zielinski, Polen
Markus Kägi, Schweiz

Schriftführer Dr. Thomas Walzel von Wiesentreu, Österreich

Schatzmeister MMag. rer. soc. oec. Dr. jur. Nikolaus Schwärzler, Österreich

Vertreter des DDr. Felix Dünser, Österreich
Schatzmeisters

Geschäftsführendes MMag. rer. soc. oec. Dr. jur. Nikolaus Schwärzler, Österreich
Vorstandsmitglied

Weitere Vorstands- Claes Eklunch, Schweden
mitglieder: Ullrich Galle, Deutschland

Heidemarie Lüth, Deutschland
Dr. jur. Werner Palla, Italien 
Dr. Johannes Pezzei, Österreich
Luis Fernando Saura Martinez, Spanien
Dott Lucio Strumendo, Italien
Ured Federalnh, Bosnien und Herzegowina
Migiel Van Kinderen, Holland
Jerry White, England

Ortsgemeinde verschleppt Ermittlungen

Bereits in den beiden vorhergehenden Jahresberichten wurde über ein ungewöhnliches Verwaltungsverfahren der Ortsgemeinde
Ohmbach (Verbandsgemeinde Schönenberg-Kübelberg, Kreisverwaltung Kusel) berichtet, die eine ältere Einwohnerin zur Zah-
lung eines Geldbetrages von 5 700,– DM für die Tieferlegung der Kanalisation veranlasst hatte. Nachdem die kommunalauf-
sichtsrechtliche Überprüfung, wie berichtet, ergeben hatte, dass die Ortsgemeinde gesetzwidrige Beschlüsse gefasst hatte und sich
aus den vorliegenden Unterlagen keine Anhaltspunkte für einen etwaigen Vertrag ergeben hatten, befasste sich der Ortsgemeinde-
rat erneut mit dem Vorgang. Nachdem in dieser Sitzung seitens der Verbandsgemeindeverwaltung erläutert worden war, dass die
Rückzahlung des Betrages unumgänglich ist, fasste der Ortsgemeinderat einen entsprechenden Beschluss. Gleichzeitig sollen mit
sechs in ähnlicher Weise betroffenen Anliegerinnen und Anliegern nachträglich Verträge geschlossen werden, um die Angelegen-
heit auf eine rechtlich abgesicherte Basis zu bringen. 

Aufgrund des o. g. Beschlusses und der Hartnäckigkeit des Bürgerbeauftragten wurde der Betrag an die betreffende Bürgerin
zurückgezahlt, sodass die Eingabe nach nahezu 2 1/2-jähriger Bearbeitung endlich einen positiven Abschluss finden konnte. 

Die Bemühungen des Bürgerbeauftragten stoßen nicht immer auf Zustimmung

Der Bürgerbeauftragte versteht sich als Helfer der Bürgerinnen und Bürger in schwierigen Situationen. Nicht jede Hilfe aber kann
erfolgreich sein. Der Bürgerbeauftragte geht davon aus, dass dies grundsätzlich auch den Bürgerinnen und Bürgern, die sich an
ihn wenden, bekannt ist. Leider ist gelegentlich jedoch zu beobachten, dass der gesamte Groll und Unmut, der zunächst gegen
die Verwaltung gerichtet war, sich später auf den Bürgerbeauftragten konzentriert. Es wird durchaus Verständnis dafür aufge-
bracht, wenn die Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht wird, dass sich die mit der Einschaltung des Bürgerbeauftragten
verbundenen Hoffnungen nicht erfüllt haben. Nur schwer verständlich ist es hingegen, dass sich derjenige, der sich nachdrück-
lich um eine einvernehmliche Regelung bemüht hat, anschließend – und das zum Teil recht drastisch – beschimpft wird. So hat
ein Bürger die Bemühungen des Bürgerbeauftragten als „Antibürgerbearbeitung“ qualifiziert. In einem anderen Fall wurde die
Tatsache, dass sich der Bürgerbeauftragte bei der zuständigen Verwaltung um eine Regelung bemüht hat, als „Parteiverrat“
empfunden. Wieder ein anderer Bürger fühlte sich so unverstanden, dass er sich zu der Aussage „kritische Bürger genießen das
Image von Arschlöchern, die diszipliniert werden müssen“ hinreißen ließ. Auch den Referentinnen und Referenten im Büro des
Bürgerbeauftragten bleibt bisweilen harsche Kritik nicht erspart. So wurden ihre Leistungen z. B. als „abschreckend“ bezeichnet. 

Recht ungewöhnlich war auch die Dankesäußerung eines Petenten, der wie folgt formulierte: „Bleibt mir nur noch, mich für
nichts bei Ihnen zu bedanken und euch Sesselfurzern ein erfolgreiches Schröpfen zu wünschen.“

Ein Grund für solche gelegentlichen Unmutsäußerungen ist offensichtlich auch die irrige Ansicht von Bürgerinnen und Bürgern,
dass der Bürgerbeauftragte alles erreichen könne, wenn er nur wolle. So stellte ein Bürger z. B. die Frage, ob der Bürgerbeauf-
tragte ernstlich gewillt sei, in seiner Eingabe zufrieden stellende Ergebnisse zu erzielen. 
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Äußerungen der genannten Art sind letztlich nur nachvollziehbar, wenn bereits zuvor ein tiefes Zerwürfnis zwischen der Ver-
waltung und den beteiligten Bürgerinnen und Bürgern vorgelegen hat. Es wird dann nicht mehr gesehen, dass der Bürgerbeauf-
tragte auf Seiten der Petentinnen und Petenten tätig wird. Vielmehr wird auch er letztlich der Verwaltung zugeordnet und für
das zuvor von der Bürgerin bzw. dem Bürger missbilligte Verwaltungshandeln verantwortlich gemacht. 

Der Bürgerbeauftragte ist in der Lage und bereit, kritische Äußerungen der Petentinnen und Petenten zu ertragen. Er wird sich
hierdurch in seinem Bemühen, sich für die Bürgerinnen und Bürger einzusetzen, auch weiterhin nicht beirren lassen. Er wünscht
sich jedoch, dass bei aller Kritik aber die Form gewahrt bleibt. 

Zusammenarbeit und Dank

Die ordnungsgemäße Bearbeitung der Eingaben durch den Bürgerbeauftragten setzt voraus, dass die zu beteiligenden Verwal-
tungen ihren Mitwirkungspflichten, die sich aus § 5 Abs. 2 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rhein-
land-Pfalz ergeben, nachkommen. Erfreulicherweise geschieht dies in aller Regel in zufrieden stellender Art und Weise. Allerdings
blieb es auch im Berichtszeitraum nicht aus, dass der Bürgerbeauftragte gelegentlich Verwaltungen auf ihre Mitwirkungspflich-
ten hinweisen musste, weil z. B. zeitliche Verzögerungen eintraten oder aber Stellungnahmen abgegeben wurden, mit denen zu
einer vollständigen Aufklärung des Sachverhaltes nicht beigetragen wurde. 

Der Bürgerbeauftragte bedankt sich bei allen, die im Jahr 2000 mit Eingaben und deren Erledigung befasst waren. Nach Abschluss
der Ermittlungen durch den Bürgerbeauftragten hat sich der Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz mit den Eingaben
zu befassen und über den jeweiligen Abschluss zu beschließen. Auch hier ist eine gute Zusammenarbeit festzustellen, für die der
Bürgerbeauftragte dem Petitionsausschuss und seinen Mitgliedern sowie dem Landtag und seinen Mitgliedern dankt. 

Gelegentliche Probleme bei der Zusammenarbeit

Zu Problemen bei der Zusammenarbeit mit Verwaltungen kam es insbesondere dann, wenn die Bedeutung des Petitionsrechts
sowie der gesetzliche Auftrag des Bürgerbeauftragten nicht erkannt wurden bzw. keine Bereitschaft bestand, dem Petitionsrecht
sowie dem Bürgerbeauftragten die gebührende Achtung entgegenzubringen. 

Deutlich wurde dies beispielsweise bei einem Fall, bei dem es um soziale Hilfen ging. Nachdem sich die zuständige Stadtverwal-
tung Sinzig mit ihrer Antwort zehn Wochen Zeit ließ, lehnte sie eine Stellungnahme unter Hinweis auf ein anhängiges Streit-
verfahren ab. Dies war bereits zu beanstanden, da eine Stellungnahme in der Sache auch dann abzugeben ist, wenn bereits ein
Widerspruchsverfahren beim Stadt- bzw. Kreisrechtsausschuss anhängig ist. Die Verwaltung hat nämlich auch bei einem solchen
Verfahrensstand noch die Möglichkeit, dem Widerspruch ganz oder teilweise abzuhelfen. Sie hat sich daher in jedem Fall inhalt-
lich mit der Eingabe auseinander zu setzen und eine Stellungnahme hierzu abzugeben. Im konkreten Fall stellte sich später her-
aus, dass zum Zeitpunkt des Antwortschreibens die Angelegenheit dem Kreisrechtsausschuss noch nicht einmal vorgelegt worden
war. Auch der Petitionsausschuss hat diese Vorgehensweise beanstandet. Der Bürgerbeauftragte wurde beauftragt, die betreffende
Stadtverwaltung zu bitten, Petitionen künftig korrekt und entsprechend dem Verfassungsrang des Petitionsrechts zu bearbeiten. 

Eine andere gelegentlich zu beobachtende „Taktik“ einiger Verwaltungen besteht offensichtlich darin, eine Stellungnahme in der
Sache zunächst mit Hinweis auf eine formelle Unzuständigkeit abzulehnen und die weitere Entwicklung abzuwarten, vielleicht
in der Hoffnung, dass sich die Sache möglicherweise von selbst erledigt. In diese Kategorie könnte ein Fall passen, bei dem sich
der Petent kurz vor seiner Entlassung aus der Strafhaft an den Bürgerbeauftragten mit der Bitte gewandt hatte, ihn bei der Suche
nach einer Wohnung zu unterstützen. Die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße lehnte ein Tätigwerden zu diesem Zeit-
punkt mit dem Hinweis darauf ab, dass sie vor der Entlassung nicht zuständig sei. Dies war dem Bürgerbeauftragten sehr wohl
bekannt. Ihm ging es aber gerade darum, den Petenten bei seinen Resozialisierungsbemühungen zu unterstützen. Da die Verwal-
tung durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, bereits zu diesem Zeitpunkt eine geeignete Wohnung, soweit vorhanden, für den
Entlassungszeitpunkt zur Verfügung zu stellen, hätte der Bürgerbeauftragte eher eine entsprechende Mitwirkung anstelle des Hin-
weises auf die formelle Unzuständigkeit erwartet.

Schließlich werden dem Bürgerbeauftragten auch immer wieder Fälle bekannt, die auf ein recht eigentümliches Verständnis der
Verwaltung bezüglich der Rechte von Bürgerinnen und Bürgern schließen lassen. So überließ ein Petent dem Bürgerbeauftragten
ein an ihn gerichtetes Schreiben der Verwaltung, in dem diese die Tatsache, dass eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern
Widerspruch eingelegt hatte, damit begründete, dass diese „dem Herdentrieb folgten“. Hierzu hat der Petitionsausschuss auf Vor-
schlag des Bürgerbeauftragten festgestellt, dass das Verhalten der Verwaltung als nicht gerade bürgerfreundlich anzusehen ist. Diese
Feststellung führte schließlich dazu, dass sich der Bürgermeister der Verbandsgemeinde beim Petenten für die Äußerung ent-
schuldigt hat.

Nicht ganz reibungslos gestaltet sich gelegentlich auch der Umgang mit der Stadtverwaltung Mainz. So wurde in Einzelfällen mit-
geteilt, dass Vorgänge verschwunden seien, was regelmäßig zu Verzögerungen führte. Leider entspricht der Oberbürgermeister
in der Regel auch nicht dem Vorschlag des Bürgerbeauftragten, mit der betreffenden Bürgerin bzw. dem betreffenden Bürger ein
persönliches Gespräch zu führen. Wenn der Bürgerbeauftragte z. B. aufgrund eines vorgetragenen Sachverhaltes zu der Ansicht
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gelangt, dass ein solches Gespräch zu einer einvernehmlichen Regelung, zumindest aber zur weiteren Klärung des Sachverhaltes
beitragen kann, sollte dieser Vorschlag vonseiten der Verwaltung auch aufgenommen werden. In wieder anderen Fällen entsprach
die Stadtverwaltung Mainz nicht der Bitte, im Einzelnen zu Eingaben Stellung zu nehmen, sondern verwies „zwecks Vermeidung
von Wiederholungen und zur Entlastung des Schreibdienstes“ auf Kopien beigefügter Korrespondenz. 

Bisher einmalige Probleme bereitete dem Büro des Bürgerbeauftragten die Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister der Stadt
Kaiserslautern, der in einigen Petitionsverfahren seinen Mitwirkungspflichten nur verzögert oder überhaupt nicht nachkam.
Häufig wurden eine oder mehrere Erinnerungen durch den Bürgerbeauftragten notwendig, bevor eine verwertbare Stellungnahme
vorlag. Offenbar besteht nur wenig Bereitschaft, den Bürgerbeauftragten bei der Bearbeitung von Eingaben ausreichend zu unter-
stützen und mitzuhelfen, Probleme mit Bürgerinnen und Bürgern zu lösen. 

Diese Haltung, wie sie seit einiger Zeit durch die Stadtverwaltung Kaiserslautern praktiziert wird, hat es so noch nie gegeben. Der
durch den Bürgerbeauftragten gerügte Umgang mit einem in der Verfassung verankerten Recht der Bürgerinnen und Bürger und
der Mitwirkungspflicht der Stadt sowie das Verhalten des Oberbürgermeisters wurden zwischenzeitlich vom Ministerium des
Innern und für Sport zum Anlass genommen, gegen den Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern ein Dienstordnungsverfahren
einzuleiten. 

Zu weiteren Schwierigkeiten kam es auch mit der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. 

Zusammenarbeit mit Ministerien

Soweit es erforderlich erscheint, werden entweder im Zuge des Verfahrens oder aber auch sofort nach Eingang der Eingabe die
jeweils zuständigen Ministerien eingeschaltet. Dies führt im Regelfall vor allem zu einer sehr eingehenden Prüfung der jeweiligen
Sach- und Rechtslage, die sodann in einer ausführlichen Stellungnahme dargelegt wird. Hierdurch kann in der Regel die Eingabe
abschließend beurteilt und entsprechend weiter bearbeitet werden. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass zwischen-
zeitlich die Zusammenarbeit mit allen Ministerien nahezu ausnahmslos reibungslos verläuft. Die erbetenen Stellungnahmen er-
folgen zeitnah und umfassend. Den hierbei beteiligten Ministerinnen und Ministern sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt. 

Neue Behörden: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Struktur- und Genehmigungsdirektionen

In den Berichtszeitraum fielen auch Veränderungen in der Verwaltungsstruktur. Zum 1. Januar 2000 wurden die Bezirksregie-
rungen Rheinhessen-Pfalz, Koblenz und Trier aufgelöst. Als neue Mittelbehörden wurden die Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion (ADD) in Trier sowie die Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD) in Koblenz und Neustadt an der Weinstraße
eingerichtet. 

Für den Bürgerbeauftragten war dabei von Interesse, wie sich die Zusammenarbeit mit den neuen Behörden gestalten würde so-
wie ob und ggf. welche Auswirkungen aus seiner Sicht die Veränderungen für die Bürgerinnen und Bürger des Landes Rheinland-
Pfalz haben würden. Hierbei beschränkten sich seine Beobachtungen nicht nur auf die neuen Behörden, sondern auch auf die
Behörden, auf die Zuständigkeiten der ehemaligen Bezirksregierungen übergegangen sind. 

Für die freundliche Unterstützung in diesem Zusammenhang durch das Ministerium des Innern und für Sport, insbesondere
durch Frau Ruth Marx, bedankt sich der Bürgerbeauftragte recht herzlich. 

Erfreulicherweise gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der ADD sowie den SGDen von Anfang an unproblematisch. Ihre Mit-
wirkung an den Petitionsverfahren ist in keiner Weise zu beanstanden. Mein ausdrücklicher Dank hierfür gilt den jeweiligen
Präsidenten sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in besonderer Weise dem leider verstorbenen ersten Präsidenten der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, Heinrich Studentkowski. 

Im Berichtszeitraum gab es von kleineren, ganz normalen Anfangsschwierigkeiten abgesehen nichts, was zu Schwierigkeiten oder
Problemen geführt hat. 

Insgesamt stellt es sich aus Sicht des Bürgerbeauftragten positiv dar, wie reibungslos und für die Bürgerinnen und Bürger unauf-
fällig die zum Teil doch recht tief greifenden Veränderungen abgewickelt werden konnten. 

Beteiligung des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestags

Soweit sich bei der Bearbeitung von Eingaben ergab, dass die Zuständigkeit des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestags
gegeben ist, wurde dieser eingeschaltet. Wenn seitens des Bürgerbeauftragten kein Klärungsbedarf mehr besteht, erfolgt in diesen
Fällen die weitere Korrespondenz unmittelbar zwischen dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags und der jeweiligen
Petentin bzw. dem Petenten. Sind die vom Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags zu behandelnden Fragen jedoch auch für
ein weiteres bei Behörden des Landes Rheinland-Pfalz anhängiges Verwaltungsverfahren von Bedeutung, wird der Bürgerbeauf-
tragte vom Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags über die dortigen Ermittlungen unterrichtet. Für die insoweit gute Zu-
sammenarbeit sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt, insbesondere der Ausschussvorsitzenden, Heidemarie Lüth, MdB, und
dem rheinland-pfälzischen Vertreter in diesem Ausschuss, Klaus Hagemann, MdB. 
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Eingaben von Ausländerinnen und Ausländern

Mit besonderer Sensibilität waren auch im Berichtszeitraum die Eingaben von Ausländerinnen und Ausländern zu behandeln. Da
in den meisten Fällen die betreffenden Personen auch von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bedroht sind, ergibt sich eine
besondere Problematik und eine damit oft verbundene Eilbedürftigkeit. Bekanntlich besteht seit vielen Jahren eine Regelung
zwischen dem Ministerium des Innern und für Sport, dem Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz sowie dem Bürger-
beauftragten, wonach im Regelfall bis zum Abschluss des Petitionsverfahrens von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen abgesehen
werden soll. Hierdurch soll insbesondere auch der Achtung vor dem Parlament Rechnung getragen werden, denn es macht wenig
Sinn, dass eine Eingabe durch eine etwaige Abschiebung bereits erledigt ist, bevor sich der Petitionsausschuss abschließend hier-
mit befasst. 

Erfreulicherweise war die Zusammenarbeit mit den Ausländerbehörden auch im Berichtszeitraum in der überwiegenden Anzahl
der Fälle reibungslos. In Einzelfällen wurden eingeleitete Abschiebungsmaßnahmen im Hinblick auf die eingegangene Petition
ausgesetzt. Leider kommt es nach wie vor jedoch gelegentlich vor, dass trotz laufender Petitionsverfahren aufenthaltsbeendende
Maßnahmen veranlasst werden. Besonders ärgerlich ist es, wenn der Bürgerbeauftragte hierüber nicht vorher von der Verwaltung
unterrichtet wird. 

Obwohl der Bürgerbeauftragte in den vergangenen Jahren wiederholt sowohl die Verwaltungen unmittelbar als auch in früheren
Jahresberichten über die Rechtsgrundlagen seines Tätigwerdens in ausländerrechtlichen Angelegenheiten informiert hat, muss er
leider immer wieder erleben, dass seine Prüfungskompetenz in Zweifel gezogen wird. Besonders verwunderlich ist dies dann,
wenn dies, wie konkret z. B. im Fall der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, seitens einer Verwaltung geschieht, die über die Medien
den Eindruck verbreitet, besonders viel Verständnis z. B. für die Situation der Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen
Jugoslawien zu haben. Solche Äußerungen lassen dann Erwartungen aufkommen, dass die einschlägigen Bestimmungen auch ent-
sprechend ausgelegt werden, um im Rahmen des Möglichen zu helfen. Hierbei könnte durchaus auch das Petitionsverfahren hilf-
reich sein, um nach Wegen für eine einvernehmliche Regelung zu suchen. Umso erstaunlicher ist es aber, dass dieselbe Verwal-
tung dem Bürgerbeauftragten gerade die Prüfungskompetenz absprechen wollte und sogar die Erwartung äußerte, dass die Fälle
nicht dem Petitionsausschuss vorgelegt werden. Abgesehen davon, dass es schon befremdlich ist, wenn sich eine Verwaltung an-
maßt, über die Prüfungskompetenz des Bürgerbeauftragten und seine sich aus dem Landesgesetz über den Bürgerbeauftragten des
Landes Rheinland-Pfalz ergebenden Pflichten gegenüber dem Petitionsausschuss zu befinden, handelte es sich jeweils selbstver-
ständlich um zulässige Eingaben, sodass der Bürgerbeauftragte tätig zu werden hatte. 

Leider kam es auch erneut vor, dass die Kreisverwaltung Mainz-Bingen aufenthaltsbeendende Maßnahmen vor Abschluss des
Petitionsverfahrens beabsichtigte, so im Fall eines Bosniers, der eine zusätzliche Ausbildung in Deutschland absolvieren wollte.
Der Bürgerbeauftragte erwartet auch in solchen Fällen, dass zumindest die einschlägigen Verfahrensregelungen beachtet werden,
wenn schon wenig Bereitschaft ersichtlich ist, zu einer einvernehmlichen Regelung beizutragen. 

In einem anderen Fall vertrat die gleiche Kreisverwaltung die merkwürdige Ansicht, die Mitwirkungspflicht der Verwaltung
gemäß § 4 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten von Rheinland-Pfalz beschränke sich allein auf eine einmalige Aus-
kunft und bedeute keine weitere Berichtspflicht. Im konkreten Fall hatte der Bürgerbeauftragte nur zufällig davon Kenntnis er-
langt, dass aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses ein erneutes Asylverfahren durchzuführen war. Andernfalls wäre die Eingabe
„nicht einvernehmlich“ abzuschließen gewesen. Anhand der mangelhaften Information der Kreisverwaltung wäre es in der Sache
zu einer nicht angemessenen Entscheidung gekommen, wenn der Bürgerbeauftragte nicht durch Zufall Kenntnis von der o. g.
Entwicklung erhalten hätte. Dies hat der Bürgerbeauftragte zum Anlass genommen, die Kreisverwaltung nachdrücklich darauf
hinzuweisen, dass die Mitwirkungspflicht selbstverständlich umfasst, auch unaufgefordert über den weiteren Verfahrensgang in
einer Angelegenheit zu berichten. 
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2. Teil – Bericht zu den einzelnen Tätigkeitsbereichen

1 – Rechtspflege

1.1 Gerichte

Im Berichtszeitraum hat die Zahl der Eingaben in diesem Sachgebiet um etwa ein Drittel zugenommen. Besondere Gründe hier-
für konnten ebenso wenig festgestellt werden wie etwaige Schwerpunkte.

Ein großer Anteil dieser Eingaben betrifft nach wie vor die Verfahrensdauer. Auch wenn der Bürgerbeauftragte wegen des Grund-
satzes der richterlichen Unabhängigkeit nicht tätig werden kann, soweit es richterliche Entscheidungen betrifft, so kann er doch
dazu beitragen, dass den betreffenden Bürgerinnen und Bürgern die Gründe für die Dauer deutlich werden. Hierbei zeigte sich,
dass in nahezu allen Fällen besondere Gründe vorlagen wie z. B. eine besonders schwierige Tatsachenaufklärung. Insbesondere ist
festzustellen, dass das Einholen von Sachverständigengutachten in der Regel sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Dementsprechend
betreffen Eingaben dieser Art zu einem großen Teil sozialgerichtliche Verfahren, in denen häufig eine Entscheidung erst nach
Einholen eines oder mehrerer Sachverständigengutachten möglich ist. 

Auch wenn die hohe Belastung der Gerichte durchaus mitursächlich für eine gelegentlich längere Verfahrensdauer sein kann, so
zeigen die Eingaben aber auch, dass fast immer besondere Gründe, die in der Regel von dem jeweiligen Gericht nicht zu vertreten
sind, hinzukommen.

Bisweilen sind die Ermittlungen des Bürgerbeauftragten den betreffenden Bürgerinnen und Bürgern jedoch auch insoweit nütz-
lich, als dass sie nähere Erkenntnisse bezüglich der Prozessführung ihrer Rechtsanwältin oder ihres Rechtsanwaltes erhalten. So
beklagte sich ein Bürger bitter darüber, dass in einem Verfahren, das sich ohnehin schon länger hingezogen hatte, eine erneute
Terminverlegung erfolgt war. Zum Erstaunen des Petenten ergab sich, dass dies auf Antrag seines Rechtsanwaltes geschehen war.
In einem anderen Fall beklagte sich ein Petent, dass er vom Gericht noch nichts gehört hatte, obwohl nach Auskunft seines
Rechtsanwaltes die Klage bereits vor ca. einem halben Jahr eingereicht worden war. In diesem Fall ergaben die Ermittlungen, dass
bei dem betreffenden Gericht überhaupt noch keine Klage vorlag.

Einige Eingaben betreffen nicht gerichtliche Verfahren im eigentlichen Sinne, sondern anderweitige Berührungspunkte mit
Gerichten, wie beispielsweise das Grundbuchwesen, Erbschaftsangelegenheiten oder Vollstreckungssachen; hier findet auch ein
„direkter Kontakt“ zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Gerichtspersonal statt. In diesen Bereichen wird gelegentlich
Klage darüber geführt, dass den Recht oder Rat Suchenden „zu wenig Verständnis“ entgegengebracht werde. Bisweilen mag sich
auch der Eindruck eines eher „hoheitlichen Auftretens“ ergeben. In diesen Fällen wird meist übersehen, dass es sich auch in diesen
Bereichen meist um streng formalisierte, an bestimmte Anträge gebundene Verfahren handelt, die keine oder allenfalls geringe
Spielräume zulassen. Dies führt gelegentlich dann zu Missverständnissen. So beklagte sich beispielsweise ein Bürger, dass ein Erb-
scheinantrag nicht so angenommen wurde, wie er es sich vorgestellt hatte. Tatsächlich war der betreffende Gerichtsbedienstete
jedoch darum bemüht, den Antrag in eine Form zu bringen, die eine sachgerechte Bearbeitung zuließ. Diese Hilfestellung war
missverstanden worden. 

Erfreulich ist, dass selbst Eingaben, bei denen kein Fehlverhalten von Bediensteten festgestellt werden konnte, gelegentlich sei-
tens der Gerichte zum Anlass genommen werden, die betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Umgang mit den
Recht Suchenden zu sensibilisieren. So stellte der Direktor eines Amtsgerichts ausdrücklich als Ziel heraus, das Erscheinungsbild
des öffentlichen Dienstes als Dienstleistungsunternehmen positiv zu gestalten. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Gerichte bei der Bearbeitung von Eingaben sehr konstruktiv mitwirken, wofür ausdrücklich
zu danken ist. In jedem Fall wurde der Verfahrensgang ausführlich dargelegt. Darüber hinaus erfolgten in Verfahren, bei denen
es sich nicht um Prozesssachen handelte, bisweilen nahezu gutachterliche Stellungnahmen, mit denen den betreffenden Bürge-
rinnen und Bürgern in großem Umfang weitergeholfen werden konnte. 

Gelegentlich kann der Bürgerbeauftragte auch von sich aus einer Petentin bzw. einem Petenten den Inhalt eines gerichtlichen
Schreibens verdeutlichen, ohne dass das betroffene Gericht eingeschaltet werden muss. So hatte ein Amtsgericht einem Angeklag-
ten mitgeteilt, „dass die Beiordnung eines Rechtsanwaltes wegen fehlender finanzieller Mittel im Strafverfahren nicht möglich
ist“. Der Betreffende hatte dies so verstanden, dass die von ihm beantragte Beiordnung eines Rechtsanwaltes deshalb abgelehnt
wurde, weil die Haushaltsmittel hierfür fehlten. Wörtlich erklärte er hierzu: „Es kann doch nicht sein, dass ein armer deutscher
Staatsbürger sein Recht verliert, nur weil keine öffentlichen Mittel zur Verfügung stehen.“ Der Bürgerbeauftragte erklärte dem
Petenten daraufhin, dass das betreffende Schreiben so zu verstehen sei, dass die Strafprozessordnung nicht vorsieht, dass einem
Angeklagten ein Rechtsanwalt beigeordnet wird, nur weil dem Angeklagten die finanziellen Mittel hierfür fehlen. Es ist anzu-
nehmen, dass durch den Hinweis vermieden werden konnte, dass der Betreffende zusätzlich gerichtliche Stellen beschäftigte, so-
dass der Bürgerbeauftragte so zur „Entlastung der Justiz“ beitragen konnte.
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1.2 Staatsanwaltschaften

Die Anzahl von Eingaben, die staatsanwaltschaftliche Verfahren betrafen, war im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Der
Schwerpunkt hierbei lag bei Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern gegen die Einstellung staatsanwaltschaftlicher Ermitt-
lungsverfahren, die auf ihre Anzeige hin eingeleitet worden waren. In aller Regel ergab sich hierbei, dass bereits sämtliche Gesichts-
punkte ausreichend gewürdigt worden waren, sodass eine Wiederaufnahme des Verfahrens nicht gerechtfertigt erschien. Gelegent-
lich konnte aber auch eine Wiederaufnahme des Verfahrens erreicht werden. 

Im Berichtszeitraum gab es in diesem Sachgebiet selbstverständlich auch wiederum Eingaben von Strafgefangenen, wenn Staats-
anwaltschaften bei Entscheidungen im Bereich des Strafvollzugs zu beteiligen sind. 

Der Bürgerbeauftragte begrüßt besonders, dass er auf Einladung des Generalstaatsanwaltes der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz,
Norbert Weise, an einer Dienstbesprechung der Leitenden Staatsanwälte teilnehmen konnte. Dies war der Zusammenarbeit mit
den Staatsanwaltschaften durchaus förderlich. 

1.3 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notariate

In diesem Bereich war gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme der Eingaben zu verzeichnen, wobei jedoch die Gesamtzahl auf
niedrigem Niveau liegt. Da Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Notare nicht unmittelbar der parla-
mentarischen Kontrolle unterliegen, war Gegenstand der Eingaben jeweils die Bearbeitung von Beschwerden durch die zuständige
Rechtsanwalts- bzw. Notarkammer. 

1.4 Strafvollzug
1.5 Vollzugslockerungen 
1.6 Ärztliche Versorgung im Strafvollzug

Die Eingaben von Strafgefangenen bewegen sich, auch wenn ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist, weiterhin auf hohem
Niveau. Dies war bereits im letzten Jahresbericht zum Anlass genommen worden, ausführlich auf dieses Sachgebiet einzugehen
und die über einen längeren Zeitraum hinweg getroffenen Beobachtungen darzulegen. Die Beobachtungen wurden auch im
Berichtszeitraum fortgesetzt, wobei sich an den grundsätzlichen Aussagen wenig geändert hat. 

Auffallend ist allerdings eine Verschiebung bei der Herkunft der Eingaben. Während seit Jahren mit Abstand die meisten Ein-
gaben aus der Justizvollzugsanstalt Diez kamen, ist die Anzahl aus Diez deutlich zurückgegangen und liegt noch hinter den Voll-
zugsanstalten Wittlich, Zweibrücken und Frankenthal. Dass dennoch eine verhältnismäßig hohe Anzahl von Eingaben aus der
Justizvollzugsanstalt Diez stammt, liegt im Wesentlichen daran, dass dort ein Gefangener allein 30 Eingaben eingereicht hat. 

Deutlich zugenommen haben hingegen die Eingaben aus der Justizvollzugsanstalt Wittlich, sodass diese nunmehr an erster Stelle
liegt. Auch Eingaben aus der Justizvollzugsanstalt Frankenthal, die bisher verhältnismäßig selten waren, haben zugenommen und
liegen nunmehr in etwa auf demselben Niveau wie die der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken. 

Auffällige Gründe für die festgestellten Verschiebungen konnten nicht festgestellt werden. Nach wie vor fällt auf, dass Eingaben
aus der Justizvollzugsanstalt Diez schwerpunktmäßig Probleme des täglichen Lebens wie den Zustand der Hafträume, deren Aus-
stattung und die allgemeinen Haftbedingungen betreffen. 

Der unverhältnismäßig hohe Anteil von Eingaben aus der Justizvollzugsanstalt Wittlich war bereits im letzten Bericht ausführ-
lich erörtert worden und wurde vom Bürgerbeauftragten auch im Berichtszeitraum aufmerksam verfolgt. Hierbei fiel beispiels-
weise auf, dass Beschwerden gegen verhängte Disziplinarmaßnahmen nahezu ausschließlich von Gefangenen dieser Anstalt vor-
gebracht wurden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob und wenn ja, warum in Wittlich möglicherweise von Be-
diensteten getroffene Entscheidungen und Anordnungen eher weniger akzeptiert werden als in anderen Anstalten. 

Auffällige Gründe für die deutliche Zunahme von Eingaben aus der Justizvollzugsanstalt Frankenthal konnten nicht festgestellt
werden. Für die Zukunft wird zu beobachten sein, ob es sich hierbei um einen anhaltenden Trend oder eher zufällige Schwankun-
gen handelt. 

Fragen der Vollzugslockerungen betreffen schwerpunktmäßig die Justizvollzugsanstalten Frankenthal und Zweibrücken. Dies ist
eventuell damit erklärlich, dass dort auch kürzere Freiheitsstrafen verbüßt werden, die relativ bald nach Haftantritt den Wunsch
nach Lockerungen aufkommen lassen. 

Erfreulicherweise liegen die Beschwerden gegen die ärztliche Versorgung nach wie vor auf niedrigem Niveau, wobei keine
Schwerpunkte in bestimmten Vollzugsanstalten festgestellt werden konnten. Dies legt den Schluss nahe, dass die ärztliche Ver-
sorgung weitestgehend zufrieden stellend ist, zumal Eingaben dieser Art nicht selten darauf beruhen, dass die subjektive Befind-
lichkeit von der ärztlichen Diagnose abweicht. 
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Der Bürgerbeauftragte hat bei der Bearbeitung von Eingaben insgesamt den Eindruck, dass die Anliegen der Gefangenen von
den jeweiligen Justizvollzugsanstalten durchaus ernst genommen werden. Es wird in der Regel ausführlich hierauf eingegangen
und nach Möglichkeiten der Abhilfe gesucht. Gelegentlich werden auch darüber hinaus Zukunftsperspektiven aufgezeigt, die der
Petentin bzw. dem Petenten sodann vermittelt werden können. 

Welche Mühe man sich in Einzelfällen macht, zeigt der Fall einer aus Afrika stammenden Petentin, die die vom Anstaltskauf-
mann angebotenen Haut- und Haarpflegemittel nicht vertrug. Sie begehrte die Beschaffung von speziellen Mitteln, die nur in so
genannten Afro-Shops erhältlich sind. Da eine Beschaffung auf diesem Wege nicht möglich war, ermittelte die Justizvollzugs-
anstalt Zweibrücken deutsche, in Drogeriemärkten erhältliche Produkte ähnlicher Zusammensetzung, mit denen Afrikanerinnen
gute Erfahrungen gemacht hatten. Da die Petentin allerdings auch diese Produkte nicht vertrug, vermittelte der Bürgerbeauftragte
einen Afro-Shop in Mainz, bei dem sie die von ihr gewünschten Produkte beziehen kann; die zuständige JVA arbeitete auch hier-
bei vorbildlich mit. 

Die Zusammenarbeit mit den Justizvollzugsanstalten und dem Ministerium der Justiz verläuft in aller Regel ohnehin gut und
reibungslos. Zu einer gewissen Irritation kam es allerdings in einem Fall im Zusammenhang mit der Frage, ob und zu welchem
Zeitpunkt der Bürgerbeauftragte darauf hinzuweisen ist, dass ein Anliegen gleichzeitig auch Gegenstand eines anhängigen oder
abgeschlossenen Gerichtsverfahrens ist. Im konkreten Fall hatte der Petent nach Abschluss des Petitionsverfahrens mitgeteilt,
dass in derselben Angelegenheit eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung ergangen und das entsprechende Verfahren bereits
seit einigen Monaten anhängig war. Hierüber hatte weder die JVA noch das Ministerium berichtet. Der Bürgerbeauftragte mach-
te daraufhin dem Ministerium gegenüber deutlich, dass ein entsprechender Hinweis unbedingt erforderlich ist, um zu vermeiden,
dass der Bürgerbeauftragte und der Petitionsausschuss trotz Unzulässigkeit der Eingabe tätig werden. Das Ministerium hat darauf-
hin bestätigt, dass sichergestellt ist, dass künftig Informationen über schwebende gerichtliche Verfahren sobald als irgend mög-
lich gegeben werden. 

Zu unerfreulichen Zeitverzögerungen allerdings kam es in einigen Fällen, bei denen es um konkrete Termine ging. Wenn bei-
spielsweise ein Urlaub an bestimmten Tagen, z. B. Weihnachten, begehrt wird, kann erwartet werden, dass die Stellungnahme so
rechtzeitig zugeht, dass der Petentin bzw. dem Petenten vor dem gewünschten Termin das Ergebnis der Ermittlungen mitgeteilt
werden kann. Der Bürgerbeauftragte hat daher das Ministerium der Justiz ausdrücklich gebeten, in solchen Fällen rechtzeitig, ggf.
auch vorab telefonisch, mitzuteilen, ob dem jeweiligen Anliegen entsprochen werden kann oder nicht. Der Bürgerbeauftragte
wird die weitere Entwicklung sorgfältig beobachten.

1.7 Gnadensachen

Die bereits in den vorigen Jahren geringe Anzahl von Eingaben, die Gnadensachen betreffen, war im Berichtszeitraum weiterhin
rückläufig.

2 – Ordnungsverwaltung

2.1 Allgemeine polizeiliche Angelegenheiten 
2.2 Vollzugspolizei, polizeiliche Ermittlungsverfahren

Schwerpunktthema im Sachgebiet 2.1 war in diesem Jahr der Bereich der Hundehaltung unter nahezu allen denkbaren Gesichts-
punkten. Dies führte auch insgesamt zu einer Steigerung der Zahl der Eingaben im Sachgebiet. Insbesondere standen Fragen, An-
regungen und Beschwerden im Zusammenhang mit der Gefahrenabwehrverordnung – Gefährliche Hunde – des Landes Rhein-
land-Pfalz im Mittelpunkt. 

So beschwerten sich Halterinnen und Halter der betroffenen Hunderassen über die ihrer Ansicht nach durch die Neufassung der
Verordnung gegebene Diskriminierung, die sie auf Übertreibungen der Medien zurückführten und warfen dem Verordnungsgeber
vor, er habe vorschnell gehandelt. Anderen Bürgerinnen und Bürgern hingegen gingen die neuen Bestimmungen wiederum nicht
weit genug, sie möchten teilweise eine Ausdehnung einiger Bestimmungen, wie beispielsweise die generelle Leinenpflicht für alle
Hunderassen, da sie in jedem Hund eine Gefahrenquelle sehen. 

Bei konkreten Wünschen auf Änderung der maßgeblichen Bestimmungen handelt es sich um sog. Legislativeingaben, für deren
Behandlung die Zuständigkeit des Petitionsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz gegeben ist, an den diese Petitionen daher
weitergeleitet wurden.

Aber die Hundehaltung wirft offensichtlich auch weitere Probleme auf, die ein enges Zusammenleben zwischen Hundebesitze-
rinnen und Hundebesitzern und ihren Nachbarinnen und Nachbarn in Einzelfällen erschweren. Denn das Bellen von Hunden
hat ebenfalls zu Beschwerden geführt. Diese treten eher in der warmen Jahreszeit auf, wenn Fenster und Türen geöffnet sind und
auch die Tiere sich vermehrt im Freien aufhalten. In vereinzelten Fällen „stinkt“ die Tierhaltung der Nachbarinnen und Nach-
barn auch den anderen Anwohnerinnen und Anwohnern, da die tierischen „Hinterlassenschaften“ häufig nicht beseitigt werden,
sondern in der freien Natur verbleiben.

Ein wenig mehr gegenseitige Rücksichtnahme könnte hier häufig schon weiterhelfen.

Eine gleich bleibende Zahl an Eingaben war im Sachgebiet 2.2 zu verzeichnen, in dem sich auch konkrete Schwerpunkte nicht
abgezeichnet haben. 
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2.3 Straßenverkehrsrecht, Führerschein, Öffentlicher Personennahverkehr, Bahn

Wie auch in vergangenen Berichtsjahren stellte sich im Jahr 2000 dieser Bereich als ein Schwerpunktbereich dar. Nachdem im
Vorjahr die Eingabezahl leicht rückläufig war, war im aktuellen Berichtsjahr ein deutlicher Anstieg der Eingaben festzustellen. 

Vielfältig wie die Berührungspunkte der oder des Einzelnen mit dem Straßenverkehr sind auch die vorgebrachten Beschwerden.
Bürgerinnen und Bürger kommen sowohl als Fußgänger, Radfahrer, Fahrzeugführer, aber auch als Anwohnerinnen und An-
wohner mit dem Straßenverkehr in Kontakt.

So sind Beschwerden über Geschwindigkeitsüberschreitungen von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, gerade
auch in den Bereichen von Ortseingängen, verzeichnet worden, andererseits aber auch Wünsche in Bezug auf die Überprüfung
der Notwendigkeit angeordneter Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Einerseits wird von Anwohnerinnen und Anwohnern häufig eine stärkere Überwachung des ruhenden Verkehrs in der von
ihnen bewohnten Straße gewünscht, andererseits setzen sich auch von „Knöllchen“ betroffene Bürgerinnen und Bürger zur Wehr,
insbesondere, wenn der Verstoß als nur geringfügig angesehen wird oder aus Sicht des „Verkehrssünders“ besondere Gründe hier-
zu geführt haben. 

Interessant waren zwei Fälle, bei denen Petenten sich über das Parkverhalten Dritter beschwerten und bei denen im Laufe des
Petitionsverfahrens bekannt wurde, dass im einen Fall von einem Anwohner einer benachbarten Straße mehrfach Beschwerde
über ein regelmäßig falsch geparktes Fahrzeug geführt wurde. Halter dieses Fahrzeugs war der Petent. In dem anderen Fall ergab
sich, dass auch ein auf ein enges Familienmitglied des Petenten zugelassenes Fahrzeug in der von diesem beanstandeten Weise
häufiger in dem betreffenden Bereich abgestellt wurde. 

Insgesamt bleibt festzustellen, dass eine vollständige Überwachung des ruhenden als auch des fließenden Verkehrs nicht möglich
ist und auch in naher Zukunft kaum möglich sein wird. 

Ein Dauerthema im Sachgebiet sind Eingaben im Zusammenhang mit einem Entzug der Fahrerlaubnis, hierauf wurde bereits in
früheren Berichtsjahren ausführlicher eingegangen. Hauptproblem war auch im Berichtsjahr die Vorlage eines von der Führer-
scheinstelle geforderten medizinisch-psychologischen Gutachtens.

Auch war Bürgerinnen und Bürgern nicht verständlich, wieso bei der Umschreibung ausländischer Führerscheine z. B. die Inhabe-
rinnen und Inhaber tschechischer Fahrerlaubnisse anders behandelt werden als Personen, die im Besitz einer slowakischen Fahr-
erlaubnis sind. Im letzten Fall erfolgt nämlich eine prüfungsfreie Umschreibung in eine deutsche Fahrerlaubnis, sofern diese inner-
halb der gesetzlich geregelten Frist beantragt wird. Im ersten Fall ist das Ablegen der entsprechenden Prüfungen erforderlich. Dies
stieß insbesondere in einem Fall auf Unverständnis, in dem die Fahrerlaubnis noch in der früheren Tschechoslowakei erworben
wurde. Aufgrund der heute gegebenen Staatsangehörigkeit war für den Petenten die unterschiedliche Behandlung von Personen,
die in der früheren Tschechoslowakei ihre Fahrerlaubnis erworben haben, nicht nachvollziehbar, da die Fahrerlaubnis unter den
gleichen Voraussetzungen erworben worden war. In diesen Fällen konnte der Bürgerbeauftragte jedoch nicht helfen, da die Fest-
legung der Staaten, deren Führerscheine prüfungsfrei umgeschrieben werden, dem Bund obliegt. Die betreffenden Staaten sind
abschließend in einer Anlage zur Fahrerlaubnisverordnung aufgeführt, der u. a. entsprechende zwischenstaatliche Vereinbarungen
zugrunde liegen. 

2.4 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeit

Allgemeine Entwicklung

Nach wie vor ist der größte Anteil der Gesamteingaben mit knapp 11,3 % diesem Sachgebiet zuzuordnen, wobei die Anzahl der
Eingaben praktisch gleich bleibend war. 

In rund 30 % aller Fälle war der Petition ein erfolglos verlaufenes Asylverfahren vorausgegangen. In diesen Fällen wird in der Regel
geltend gemacht, dass entgegen den im Asylverfahren getroffenen Feststellungen im Heimatland Verfolgungsmaßnahmen drohen.
Häufig wird auch auf die gute Integration und den langen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland verwiesen. Trotz des
vorangegangenen Asylverfahrens sind diese Eingaben zulässig, da von der jeweiligen Ausländerbehörde ein weiteres Bleiberecht
begehrt wird. Diese hat jedoch in der Regel keine Möglichkeit, dem Anliegen zu entsprechen, da nach den einschlägigen auslän-
derrechtlichen Bestimmungen, die insoweit kein Ermessen einräumen, nach Ablehnung des Asylantrages zwingend die Abschie-
bung vorgesehen ist. Die Prüfung der Ausländerbehörden beschränkt sich daher z. B. darauf, ob Reisefähigkeit gegeben ist oder
aber auch auf andere Gründe. Soweit diesbezüglich Bedenken bestehen, wird seitens des Bürgerbeauftragten sorgfältig darauf ge-
achtet, dass eine Abschiebung nur dann erfolgt, wenn die Reisefähigkeit zweifelsfrei feststeht. 

In einigen Fällen konnte z. B. in der Weise geholfen werden, dass eine kurzfristige Duldungsverlängerung, beispielsweise bei be-
vorstehendem Schulabschluss erreicht werden konnte. Um eine Duldungsverlängerung geht es auch in den Fällen, in denen ein
Teil der Familie bereits ausreisepflichtig ist, während andere Familienmitglieder noch im Asylverfahren sind. Hierzu vertritt der
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Bürgerbeauftragte uneingeschränkt die Auffassung, dass Familien nicht getrennt werden sollten, sodass den ausreisepflichtigen
Familienangehörigen eine weitere Duldung zumindest bis zum Abschluss der noch anhängigen Verfahren gewährt werden sollte.
Nachdem es in früheren Jahren diesbezüglich gelegentlich zu Schwierigkeiten kam, gewährten die Ausländerbehörden im Berichts-
zeitraum erfreulicherweise problemlos entsprechende Duldungen. 

Eine neue Sachlage ist allerdings zum Jahresende durch den Erlass des Ministeriums des Innern und für Sport vom 6. Dezember
2000 eingetreten, in dem angeordnet wird, dass zunächst bis Mai 2001 nicht abgeschoben werden soll, wenn die Betreffenden in
einem unbefristeten Arbeitsverhältnis stehen und die Familien keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz
oder dem Asylbewerberleistungsgesetz haben. Diese Regelung, die generell für Ausländerinnen und Ausländer unabhängig von
einem etwaigen vorangegangenen Asylverfahren gilt, erfolgte im Hinblick auf eine etwaige künftige Zuwanderungsregelung.
Diesbezüglich bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. 

Rückführung von Bürgerkriegsflüchtlingen

Erneut deutlich gestiegen ist der ohnehin seit längerem hohe Anteil an Eingaben von Bürgerkriegsflüchtlingen, die sich gegen
ihre Ausweisung wenden. Hierbei handelt es sich ausnahmslos um Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Während die Be-
treffenden in den zurückliegenden Jahren überwiegend aus Bosnien und Herzegowina stammten, liegt der Herkunftsort nunmehr
überwiegend im Kosovo. Dies ist nachvollziehbar, denn die Rückführung nach Bosnien und Herzegowina läuft bereits seit mehre-
ren Jahren und jetzt sind nur noch vergleichsweise wenige Personen betroffen. Das bedeutet andererseits aber auch, dass die jetzt
noch eingehenden Eingaben dieses Personenkreises in der Regel problematischer sind, weil etwaige weitere Duldungsverlänge-
rungen stets nicht ohne Grund erfolgt sind. Gründe hierfür waren z. B. Krankheit, Traumatisierung oder zunächst nicht auszu-
schließende Verfolgung im Herkunftsland. Dabei war jeweils zu prüfen, ob die betreffenden Gründe inzwischen tatsächlich ent-
fallen sind oder nicht. Durch den längeren Zeitablauf jedoch war in der Regel auch eine weitere Verfestigung im Bundesgebiet
eingetreten, was, insbesondere im Hinblick auf Kinder, in der Praxis nicht unproblematisch ist. 

Ebenso war auch die deutliche Zunahme von Flüchtlingen aus dem Kosovo nachzuvollziehen, da ab Mitte des Jahres mit der
Rückführung von Personen albanischer Volkszugehörigkeit begonnen wurde. Gerade hier wird deutlich, wie politische Ent-
scheidungen auch unmittelbar auf die Anzahl von Eingaben durchschlagen können. 

Da die Rückführung von Flüchtlingen ins Kosovo zunächst wegen des Boykotts gegen Jugoslawien und sodann wegen der Kriegs-
handlungen im Kosovo nicht möglich war, halten sich auch diese Menschen in der Regel bereits seit vielen Jahren im Bundes-
gebiet auf. Vielfach konnten die Petentinnen und Petenten nicht verstehen, dass sie nicht von der Altfallregelung erfasst werden,
obwohl sämtliche Integrationsmerkmale vorliegen. Häufig setzten sich auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit Nach-
druck für einen weiteren Verbleib ein. Hinzu kommt, dass ein Neuanfang im Kosovo besonders schwierig ist. Insoweit ist nach-
vollziehbar, dass sich die betroffenen Menschen vor einer Rückkehr geradezu fürchten. Gelegentlich auftretende Formulierun-
gen wie „Lieber möchte ich sterben, als ins Kosovo zurückzukehren“ lassen zwar nicht unbedingt auf eine Suizidgefährdung
schließen, machen aber betroffen. Wegen der eindeutigen und zwingenden Erlasslage konnte in den betreffenden Fällen letztlich
nur geholfen werden, wenn gesundheitliche Probleme, wie beispielsweise Suizidgefährdung, einer Ausreise entgegenstanden. Dar-
über hinaus konnten Duldungsverlängerungen in besonderen Fällen erreicht werden. Es kommt dem Bürgerbeauftragten sicher
nicht zu, getroffene politische Entscheidungen zu kommentieren. Es ist allerdings vielfach nur schwer zu verstehen, dass bestens
integrierte und offensichtlich auch vom Arbeitsmarkt benötigte Menschen in eine äußerst ungewisse Zukunft entlassen werden. 

In diesem Zusammenhang ist durchaus von Interesse, dass der Deutsche Bundestag am 6. Juli 2000 einen Beschluss mit dem Tenor
„Humanitäre Grundsätze in der Flüchtlingspolitik beachten“ gefasst hat, in dem gefordert wird, in näher bezeichneten Härtefäl-
len eine weitere Duldung zu erteilen. Unmittelbare Auswirkungen auf die geltende Erlasslage hat dieser Beschluss allerdings nicht,
zumal die Rückführung ins Kosovo auch Gegenstand der Altfallregelung vom 19. November 1999 ist. Allerdings trat auch in
diesem Bereich zum Jahresende eine gewisse Entspannung durch den erwähnten Erlass vom 6. Dezember 2000 ein. Hinzu kam,
dass Flüchtlinge aus dem Kosovo generell während der Wintermonate nicht mehr abgeschoben werden, sodass die Duldungen
zunächst bis zum März 2001 verlängert werden konnten. 

Das Problem des Abschiebungsschutzes bei anhängigen Petitionsverfahren

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, sind die meisten ausländerrechtlichen Eingaben dadurch gekennzeichnet, dass den betref-
fenden Personen aufenthaltsbeendende Maßnahmen drohen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie vollziehbar ausreisepflichtig
sind und die erforderlichen Reisepapiere bereits vorliegen. Hier gilt es zu vermeiden, dass die betreffenden Personen bereits vor
Abschluss des Petitionsverfahrens abgeschoben werden. Das Petitionsverfahren kann zwar auch vom Ausland her weiter verfolgt
werden, dies hilft jedoch in der Sache nicht weiter, da es den Betreffenden gerade darum geht, die Abschiebung zu verhindern.

In den meisten Bundesländern gibt es Regelungen oder Absprachen, die sicherstellen sollen, dass in aller Regel der Petitionsaus-
schuss über die Eingabe beraten kann, bevor eine Abschiebung erfolgt. 

Da das Petitionsrecht letztlich leer laufen würde, wenn sich der Petitionsausschuss erst nach vollzogener Abschiebung mit den
betreffenden Eingaben befasst, gibt es in Rheinland-Pfalz eine auf das Jahr 1991 zurückgehende Regelung zwischen dem Ministe-
rium des Innern und für Sport, dem Petitionsausschuss sowie dem Bürgerbeauftragten, wonach grundsätzlich bis zum Abschluss
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des Petitionsverfahrens keine aufenthaltsbeendenden Maßnahmen erfolgen sollen. Ausnahmen sind möglich bei ausländischen
Straftäterinnen und Straftätern, wenn sich die Ausländerin bzw. der Ausländer in Abschiebungshaft befindet und diese wegen des
Petitionsverfahrens verlängert werden müsste, oder unter bestimmten Voraussetzungen bei bereits konkreter Buchung eines Fluges.
Ist die Ausländerbehörde der Auffassung, dass die nächste Sitzung des Petitionsausschusses ausnahmsweise nicht abgewartet
werden kann, hat sie sich unverzüglich mit dem Bürgerbeauftragten in Verbindung zu setzen. 

Nach Auffassung des Bürgerbeauftragten ist die getroffene Regelung auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten sehr
wohl vertretbar. Mit den betreffenden Eingaben werden ganz überwiegend grundrechtsrelevante Tatsachen vorgetragen, wie bei-
spielsweise Gesundheitsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit der Rückreise oder im Herkunftsland, Verfolgungsmaßnahmen
im Herkunftsland oder familiäre Bindungen in Deutschland. Hier sind die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit (Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz) sowie des Schutzes von Ehe und Familie (Art. 6 Grundgesetz) tangiert. Soweit ein langer Auf-
enthalt sowie eine gute Integration im Bundesgebiet geltend gemacht werden, geht es, insbesondere auch bei Kindern, um den
Schutz der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz) sowie das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz).
Schließlich ist auch das Petitionsrecht verfassungsrechtlich garantiert (Art. 11 Landesverfassung Rheinland-Pfalz). 

Gerade wenn es um die Achtung und Wahrung von Grundrechten geht, sollte gewährleistet sein, dass sich der Petitionsausschuss
als Verfassungsorgan mit der betreffenden Eingabe befassen kann, bevor die Abschiebung mit einer hierbei möglicherweise nicht
auszuschließenden Grundrechtsverletzung vollzogen wird. Hinzu kommt, dass auch die Achtung vor dem Parlament eine solche
Verfahrensweise gebietet. Das Parlament kann seine ihm von Verfassungs wegen zukommende Kontrollfunktion dann nicht
wirksam wahrnehmen, wenn seitens der Verwaltung bereits vollendete Tatsachen geschaffen worden sind. Zwar kann das Ver-
waltungshandeln auch noch nach vollzogener Abschiebung geprüft und bewertet werden, jedoch stellt das Kontrollrecht keinen
Selbstzweck dar, sondern ist darauf ausgerichtet, dass ein rechtmäßiges und zweckmäßiges Verwaltungshandeln erfolgt. Dies aber
setzt gerade voraus, dass das Verwaltungsverfahren zum Zeitpunkt der parlamentarischen Beratung noch nicht abgeschlossen
wird. 

Trotz der eindeutigen Regelungen kommt es leider immer wieder vor, dass Verwaltungen sich hieran nicht gebunden sehen. So
hat z. B. der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern dem Bürgerbeauftragten mitgeteilt, dass er auf die Bitte des Bürgerbe-
auftragten, das maßgebliche Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport, wonach zumindest bis zum Abschluss des
Petitionsverfahrens von aufenthaltsbeendende Maßnahmen abzusehen ist, zu beachten, in zukünftigen Fällen nicht mehr einge-
hen werde. Dies hat der Bürgerbeauftragte zum Anlass genommen, das Ministerium des Innern und für Sport zu bitten, die Ver-
bindlichkeit des Rundschreibens der Stadtverwaltung gegenüber abzuklären. 

Einbürgerungsverfahren

Eingaben, die ein Einbürgerungsverfahren betreffen, sind gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Dies mag seine Ursache darin
haben, dass die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts zu einer gewissen Erleichterung der Einbürgerungen geführt hat. Auffal-
lend ist jedoch, dass ein Großteil dieser Eingaben Bürgerinnen und Bürger aus dem ehemaligen Jugoslawien betrifft. Diese Perso-
nen haben, insbesondere wenn sie in Deutschland geboren sind, häufig erhebliche Probleme mit der Feststellung, welche Staats-
angehörigkeit welchen Nachfolgestaates sie besitzen. Wenn beispielsweise der Vater Serbe und die Mutter Bosnierin ist und die
Eltern vor ihrer Auswanderung nach Deutschland in Kroatien lebten, ist nachvollziehbar, dass sich keiner der betreffenden Staaten
zuständig fühlt und es ihm letztlich wohl auch gleichgültig ist, ob es sich um einen ihrer Staatsangehörigen handelt. Ist die Staats-
angehörigkeit endlich festgestellt, gibt es sodann oft Probleme mit der Entlassung. Die Verfahren ziehen sich oft endlos in die
Länge, was für die Betroffenen, die sich in der Regel eher als Deutsche fühlen, nahezu unzumutbar erscheint. 

Zu einer anderen Problematik kam es im Laufe des Jahres bei jugoslawischen Staatsangehörigen, da wegen der Boykottmaßnahmen
gegen Jugoslawien die für die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit verlangten Gebühren nicht bezahlt werden konnten. Dies
führte letztlich zu einem Ruhen der Einbürgerungsverfahren, sodass die Boykottmaßnahmen letztlich Personen trafen, die am
allerwenigsten zu den damals kritischen Verhältnissen in Jugoslawien beigetragen haben. 

An dieser Stelle sei dem Minister des Innern und für Sport, Walter Zuber, sowie seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus-
drücklich für die gute und reibungslose Zusammenarbeit in allen Ausländerangelegenheiten gedankt. 

2.5 Pass- und Meldewesen
2.6 Personenstandswesen
2.7 Wahlen und Statistik
2.8 Brand- und Katastrophenschutz
2.9 Bestattungswesen

In den genannten Sachgebieten war zwar, abgesehen von Sachgebieten 2.7 und 2.9, eine geringfügige Steigerung der Eingabezahlen
im Vergleich zum Vorjahr festzustellen. Schwerpunkte innerhalb der einzelnen Sachgebiete waren jedoch nicht ersichtlich. Es
handelt sich vielmehr regelmäßig um Einzelfälle. 
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So waren im Sachgebiet 2.5 beispielsweise Eingaben im Zusammenhang mit der Frage des gemeinsamen Hauptwohnsitzes von
Ehegatten zu prüfen. In einem Fall hatte die zunächst gegebene Eintragung von unterschiedlichen Hauptwohnsitzen zur Folge,
dass eine Änderung der Lohnsteuerklasse erfolgte, da von einem „Getrenntleben“ ausgegangen wurde. 

Sowohl im Sachgebiet 2.5 als auch 2.6, im Letzteren sogar fast ausschließlich, waren  Probleme im Zusammenhang mit einer aus-
ländischen Staatsangehörigkeit, insbesondere im Hinblick auf gewünschte Eheschließungen, Gründe für die Eingaben. 

3 – Gemeindeverfassungsrecht – Kommunales Abgabenrecht

3.1 Gebühren
3.2 Beiträge
3.3 Anschlusskosten
3.4 Sonstige kommunale Abgaben

Der Anteil der Eingaben zu diesen Sachgebieten ist nahezu gleich geblieben. Ein Schwerpunkt ist nach wie vor die Erhebung von
wiederkehrenden Beiträgen für die Oberflächenwasserbeseitigung. Deren Berechtigung dringt bei den Bürgerinnen und Bürgern
weiterhin nur schwer durch, da sie der Auffassung sind, dass das „Regenwasser“ doch vollständig auf dem veranlagten Grund-
stück versickert.

Es wenden sich auch immer wieder Bürgerinitiativen gegen die ihrer Ansicht nach überzogene Art und Weise eines Straßenaus-
baus und fordern in diesem Zusammenhang mehr Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte. Dieser Punkt wird auch im 3. Teil
bei dem Thema „Mitwirkung/Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern“ angesprochen.

Auch zur Abfallwirtschaft erreichten den Bürgerbeauftragten zahlreiche Eingaben. In diesem Zusammenhang ist die Petition der
Eltern einer 14 Jahre alten und mehrfach behinderten Tochter, welche u. a. inkontinent ist, erwähnenswert. Wegen der Entsor-
gung der großen Menge von Windeln haben die Petenten mehrere Verbesserungsvorschläge an ihren Landkreis bzw. dessen Ab-
fallwirtschaftsbetrieb gerichtet. Unter anderem wenden sie sich gegen die Forderung des Betriebes, jährlich für ihre behinderte
Tochter ein ärztliches Attest vorlegen zu müssen, bevor die Windelsäcke ausgeliefert werden. 

Im Rahmen der Ermittlungen hat die zuständige Kreisverwaltung Mainz-Bingen zunächst darauf hingewiesen, dass die Bereit-
stellung und Verteilung der Windelsäcke im Landkreis eine freiwillige Maßnahme darstellt. Dem Vorschlag der Mitglieder des
Petitionsausschusses, die ärztliche Bestätigung auf dem Formular mehrere Jahre gelten zu lassen, hat die Kreisverwaltung entgegen-
gehalten, dass sich der Zeitraum von einem Jahr in der Praxis bewährt habe.

Ein anderer Petent wollte nach der Freistellung von der Überlassungspflicht für Bioabfälle auch von dem dann laut Satzung vor-
gesehenen Zuschlag zur Grundgebühr für die Restmülltonne befreit werden. Mit diesem Zuschlag sollen die sonstigen Leistun-
gen der öffentlichen Abfallentsorgung, die nicht die Entsorgung der Bioabfälle betreffen, abgedeckt werden. Der Petent machte
insbesondere geltend, dass diese sonstigen Leistungen bereits in der Grundgebühr für die Restmülltonne enthalten seien. Zumin-
dest müsste die Höhe des Zuschlages aber in einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten für die Anzahl der Leerungen der Bio-
tonne stehen.

Die Ermittlungen haben ergeben, dass ein Verwaltungsgericht in einem vergleichbaren Fall keine Bedenken gegen die Belastung
eines Gebührenschuldners mit dem Zuschlag zur Grundgebühr für das Restmüllgefäß geäußert hat. Das Gericht hat dabei berück-
sichtigt, dass sämtliche anfallenden Fixkosten grundsätzlich gleichmäßig auf Restmüll- und Biotonne verteilt werden. Nach der
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für die Biotonne kann der daher auf die Biotonne entfallende Fixkostenanteil
für die Unterhaltung des gesamten abfallwirtschaftlichen Systems auf die Grundgebühr für die Restmüllentsorgung aufgeschlagen
werden. Da der Landkreis eine Änderung der Abfallgebührensatzung i. S. des Petenten nicht beabsichtigte, konnte dem Petenten
nicht weitergeholfen werden.

3.5 Grundstücksangelegenheiten

Dieses Sachgebiet ist inhaltlich sehr vielseitig. Oft geht es hier um die Nutzung oder den Ankauf gemeindeeigener Grundstücke
durch Bürgerinnen und Bürger, um Grundstücke mittels eines Zuganges/einer Zufahrt dann baulich nutzen zu können. Umgekehrt
verlangen Petenten häufig die Löschung von Grunddienstbarkeiten zugunsten einer Gemeinde, die aus den unterschiedlichsten
Gründen irgendwann einmal, evtl. sogar von den Rechtsvorgängern, der Gemeinde bewilligt wurden. Häufig wird auch die Ver-
pachtung bestimmter gemeindeeigener Grundstücke zu landwirtschaftlichen oder gewerblichen Zwecken gewünscht. Gerade in
diesen Fällen kommt es insbesondere auf die Vermittlung zwischen den Parteien an.

Eher exotisch war die Beschwerde eines Hundehalters gegen die Anordnung der Gemeinde, dass eine Wiese nicht mehr als „Hunde-
klo“ benutzt werden darf und er stattdessen auf die nahe gelegene Feldflur verwiesen wurde.
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3.6 Wirtschaftliche Einrichtungen
3.7 Gemeindeverfassungsrecht

Die Zahl der Eingaben zu diesen Bereichen ist prozentual gesehen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. Besondere
Schwerpunkte konnten nicht ausgemacht werden, da gerade das Sachgebiet 3.7 quasi einen „Auffangtatbestand“ darstellt. Häufiger
werden Fragen zum Kommunalrecht gestellt oder Beschwerden über Ortsbürgermeister und Ratsmitglieder vorgetragen oder ein
„Sonderinteresse“ i. S. von § 22 Gemeindeordnung geltend gemacht. Teilweise wird auch über die Sperrung gemeindeeigener Wege
oder unbeantwortete Anfragen an Verwaltungen geklagt.

Ein Petent z. B. fühlte sich durch die von einer Straßenlaterne angezogenen Insekten unzumutbar belastet. Die von ihm bean-
tragte Versetzung der Leuchte bei Kostenübernahme durch die Stadt wurde unter Hinweis auf die einschlägige Rechtsprechung
abgelehnt. Mit dem Vorschlag des Stadtrates – Versetzung der Laterne um ca. 12 m gegen vollständige Kostenübernahme durch
den Petenten – konnte ebenfalls keine Einigung erzielt werden. Einen Kompromissvorschlag – Übernahme der hälftigen Kosten
für die Versetzung der Straßenlaterne durch den Petenten – hat der Stadtrat nach Beratung und Abwägung aller Gesichtspunkte
aus grundsätzlichen Überlegungen während des Petitionsverfahrens abgelehnt. Auch der diesbezüglich um Vermittlung gebetene
Landrat konnte keine gütliche Einigung zwischen den Parteien erreichen.

4 – Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht

Die Eingaben zum Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht haben gegenüber dem Vorjahr, in dem sie mit 281 bereits einen
Höchststand erreicht hatten, nochmals zugenommen. Betraf die Zunahme der Eingaben in den vergangenen Jahren insbesondere
den Bereich der Sozialversicherung, ist in diesem Berichtsjahr erstmals auch eine Zunahme im Bereich des Tarif- und Beamten-
rechts zu verzeichnen. 

4.1 BAT und Zusatzversorgung
4.2 Besoldung, Beihilfe
4.3 Anstellungsverhältnis
4.4 Versorgung

Zugenommen haben im Bereich des Tarif- und Beamtenrechts insbesondere die Eingaben von Beamtinnen und Beamten, die noch
im Dienst sind. Demgegenüber sind die Eingaben zum BAT und zu Fragen der Zusatzversorgung nahezu gleich bleibend,
während die Eingaben von Bezieherinnen und Beziehern einer Beamtenversorgung leicht zurückgegangen sind. 

Die neu geschaffene Möglichkeit einer Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte führte zu einer größeren Zahl von Eingaben. 

So können z. B. Professorinnen und Professoren die Altersteilzeit nicht in Anspruch nehmen. Aufgrund dieser Regelung befürch-
tete eine Gruppe von Beamtinnen und Beamten, die in den Hochschulen ebenfalls im Bereich der Lehre und Forschung tätig sind,
dass auch sie die Altersteilzeit von vornherein nicht in Anspruch nehmen könnten. Diese Befürchtung erwies sich zwar als un-
begründet. Allerdings wurde vom zuständigen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung darauf hingewiesen,
dass Altersteilzeit nur bewilligt werden kann, wenn dienstliche Belange dem nicht entgegenstehen. Anträge von Beamtinnen und
Beamten, die an den Hochschulen im Bereich der Lehre und der Forschung tätig sind, müssten in der Regel aus dienstlichen Grün-
den abgelehnt werden, weil die spezifischen Aufgaben der Hochschulen und die hohe Spezialisierung und Ausdifferenzierung des
Wissenschaftssystems oft einen kurzfristigen Ersatz erheblich erschweren würden. 

Voraussetzung für die Bewilligung von Altersteilzeit ist neben der Vollendung des 55. Lebensjahres, dass in den letzten fünf Jahren
vor Beginn der Teilzeitbeschäftigung insgesamt mindestens drei Jahre eine Vollzeitbeschäftigung vorlag.

Eine größere Zahl von Petentinnen und Petenten wandte sich dagegen, dass ihnen deswegen keine Altersteilzeit bewilligt wurde. 

Den Anliegen konnte auch dann nicht entsprochen werden, wenn etwa von beamteten Lehrerinnen und Lehrern darauf hinge-
wiesen wurde, sie hätten sich ausschließlich auf Wunsch des Dienstherrn vor einiger Zeit bereit erklärt, eine Teilzeitbeschäftigung
anzunehmen. So konnte dem Antrag einer 61-jährigen Petentin auf Altersteilzeit nicht entsprochen werden, die seit 39 Jahren im
Schuldienst tätig ist und bis zum Sommer 1997 mit 27 Wochenstunden „vollzeitbeschäftigt“, dann auf Vorschlag des Ministeriums
ab August 1997 aber nur noch mit 24 bzw. 25 Wochenstunden tätig war. 

Bei anderen Eingaben ging es darum, dass Beamtinnen und Beamte, denen ein so genanntes Sabbatjahr bewilligt worden war, nun-
mehr an der Altersteilzeit im Blockmodell teilnehmen wollten. 

Nach dem Sabbatjahrmodell kann Beamtinnen und Beamten eine Teilzeitbeschäftigung in der Weise bewilligt werden, dass sie
für ein Jahr vom Dienst freigestellt werden, wenn sie bis zum Beginn der Freistellung die Arbeitszeit für den Gesamtzeitraum der
Teilzeitbeschäftigung erbracht haben. So kann etwa anstelle einer 50 %igen Teilzeitbeschäftigung über zwei Jahre ein Jahr Voll-
zeit gearbeitet werden, während im zweiten Jahr (Sabbatjahr) eine Freistellung vom Dienst erfolgt.
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Hintergrund dieser Eingaben ist, dass sich die Altersteilzeit wesentlich günstiger auf die spätere Altersversorgung auswirkt, als das
früher eingeführte Sabbatjahrmodell, das lediglich eine besondere Form der unabhängig vom Alter möglichen Teilzeitbeschäfti-
gung darstellt. Eine Umstellung des Sabbatjahres auf die Altersteilzeit im Blockmodell war nicht möglich. Zwar kann das Sabbat-
jahr aus wichtigem Grund beendet werden. Als wichtige Gründe können allerdings nur schwer wiegende persönliche und soziale
Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Der alleinige Wunsch, vom Sabbatjahrmodell auf das Altersteilzeitmodell zu wechseln,
wurde jedoch nicht als wichtiger Grund in diesem Sinne angesehen. 

Teilzeitbeschäftigten kann derzeit Altersteilzeit nicht bewilligt werden, weil die Regelungen des Bundesbeamtengesetzes dem ent-
gegenstehen. Demgegenüber hat das Land Rheinland-Pfalz durch eine Änderung des Landesbeamtengesetzes bereits die Möglich-
keit geschaffen, Teilzeitbeschäftigte in das Altersteilzeitmodell einzubeziehen, falls eine entsprechende Regelung im Bundesbeamten-
gesetz dies ermöglicht. Um die geplante Änderung des Bundesbeamtengesetzes zu beschleunigen, wurden entsprechend dem
Wunsch verschiedener Petentinnen und Petenten deren Eingaben insoweit dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags in
Berlin zugeleitet. Offensichtlich steht in allernächster Zeit eine Änderung an. 

Auch im Berichtszeitraum gab es wieder Eingaben, bei denen es um Versetzungswünsche von Beamtinnen und Beamten ging. In
der Sache haben sich gegenüber dem letzten Berichtszeitraum keine wesentlichen Veränderungen ergeben. 

Verfahrensmäßig ist festzustellen, dass die am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen Verwaltungsveränderungen in einem Teilbereich
zu einer rascheren Bearbeitung von Eingaben bei Versetzungswünschen geführt haben. Anträge auf Versetzungen innerhalb des
Landes Rheinland-Pfalz werden häufig von beamteten Lehrerinnen und Lehrern gestellt. Bis zum In-Kraft-Treten der Verwal-
tungsveränderungen mussten bei einem Versetzungswunsch, der über die Grenzen eines der drei früheren Regierungsbezirke hin-
ausging, sowohl die abgebende als auch die aufnehmende Bezirksregierung eingeschaltet werden und einverstanden sein. Insoweit
hat die Abschaffung der Bezirksregierung und die alleinige Zuständigkeit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zu einer
wesentlichen Beschleunigung und Vereinfachung der Verfahren geführt. 

Mit einer etwas ungewöhnlichen Eingabe wandte sich ein aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr gegen seine beamtenrecht-
liche Entpflichtung als „geschäftsführender Zugführer“. Hintergrund dieser Eingabe war, dass die Feuerwehr der betreffenden
Stadt sich aus der Berufsfeuerwehr und elf Zügen der freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 200 Mitgliedern zusammensetzt. Als
verantwortlicher Ansprechpartner für die freiwillige Feuerwehr, der auch mit einem Mitspracherecht ausgestattet war, ent-
wickelte sich im Laufe der Jahre die Position eines „geschäftsführenden Zugführers“. Dem Anliegen des Petenten, der dieses Amt
zuletzt innehatte, konnte jedoch nicht entsprochen werden. Einmal können nach dem Landesbeamtengesetz Ehrenbeamtinnen
und -beamte wie die Feuerwehrleute jederzeit entpflichtet werden. Zum anderen sieht das Landesbrandschutzgesetz die Position
eines geschäftsführenden Zugführers nicht vor. Unabhängig davon wurde inzwischen auch die Feuerwehrdienstuntauglichkeit
des Petenten festgestellt. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang vor allem die gute Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Weiterbildung, aus dessen Geschäftsbereich den Bürgerbeauftragten die meisten beamtenrechtlichen Eingaben erreichten.
Insbesondere wurden stets alle rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten ausgeschöpft, um den Anliegen soweit möglich zu
entsprechen. 

4.5 Krankenversicherung

Besondere Gründe für den Anstieg von Eingaben zur gesetzlichen Krankenversicherung um fast 50 % auf nunmehr 68 Eingaben
im Jahre 2000 sind nicht erkennbar. 

In mehreren Eingaben beschwerten sich Petentinnen und Petenten darüber, dass ihnen ihre zuvor verordneten Therapien und
Medikamente mit der Begründung nicht mehr neu verordnet wurden, diese seien nicht mehr verordnungsfähig oder das maß-
gebliche Budget sei ausgeschöpft. 

Bereits im letzten Bericht wurde darauf hingewiesen, dass Vertragsärzte der gesetzlichen Krankenversicherungen auch dann ver-
pflichtet sind, alle medizinisch notwendigen Arznei- und Heilmittel zu verordnen, wenn in einer Kassenärztlichen Vereinigung
das Budget ausgeschöpft ist. Der gesetzliche Anspruch der Versicherten auf Versorgung mit Arznei- und Heilmitteln besteht un-
verändert fort. Eine Verordnung kann nur dann abgelehnt werden, wenn sie die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt
medizinisch nicht für erforderlich hält. 

Das zuständige Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat im Interesse der Patientinnen und Patienten erfreulicher-
weise in der Öffentlichkeit immer wieder auf diese Zusammenhänge hingewiesen und auch in Einzelfällen Patientinnen und Patien-
ten zu ihrem Recht verholfen.

Nicht geholfen werden konnte allerdings einer Petentin, der seit Jahren wegen verschiedener Leiden neben einer Komplex-
reflexzonentherapie ergänzend eine Elektroreflexzonentherapie verordnet worden war. Bei dieser Eingabe wie auch bei den ande-
ren Eingaben, bei denen es um die Verordnung von Medikamenten ging, konnte den Petentinnen und Petenten nur mühsam klar-
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gemacht werden, dass der Bürgerbeauftragte ebenso wenig wie irgendeine andere öffentliche Dienststelle befugt ist, in diesem Zu-
sammenhang gegenüber Ärztinnen und Ärzten tätig zu werden und sie zu veranlassen, eine bestimmte Verordnung zu erteilen. 

Einige Eingaben, bei denen es um die Art der Übernahme der Fahrkosten durch die gesetzliche Krankenversicherung ging, waren
Anlass für umfangreiche Ermittlungen. 

Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben unter bestimmen Voraussetzungen Fahrkosten zu übernehmen. Dazu zählt auch
die Übernahme der Kosten für Fahrten mit Mietwagen oder Taxis. Bisher übernahmen die gesetzlichen Krankenversicherungen
diese Kosten als Sachleistung, indem sie die Rechnungen bei den beauftragten Unternehmen unmittelbar bezahlten. Nunmehr
werden Fahrkosten als Geldleistungen behandelt. Sie sind zunächst von den Versicherten zu verauslagen und werden ihnen dann
später erstattet. Dies gilt auch für Versicherte, die nach den gesetzlichen Bestimmungen wegen zu geringen Einkommens von der
Zuzahlung zu Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmitteln sowie zu stationären Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen zu be-
freien sind. Dieser Personenkreis ist aber oft nicht in der Lage, die entstandenen Fahrkosten zunächst aus eigenen Mitteln zu be-
zahlen. Dies gilt insbesondere für Versicherte, die im ländlichen Raum leben, weil diese für spezielle Behandlungen oft entfern-
tere Ärztinnen und Ärzte sowie Therapeutinnen und Therapeuten aufsuchen müssen, sodass sie entsprechend größere Beträge als
Fahrkosten vorlegen müssen.

Die in diesem Zusammenhang eingeschalteten rheinland-pfälzischen Dienststellen einschließlich der kommunalen Spitzenver-
bände sehen bisher keine Möglichkeit und zum Teil auch keine Notwendigkeit, die dargestellte Praxis zu ändern. Sie verweisen
darauf, dass die genannten Personen mit Hilfe vorgefertigter Erklärungen ihrer Krankenversicherung ihren Erstattungsanspruch
an das Taxi- oder Mietwagenunternehmen abtreten können. Dabei wird allerdings verkannt, dass die genannten Unternehmen
derartige Abtretungen nicht anzunehmen brauchen, zumal sie nicht sicher sein können, dass die entstandenen Fahrkosten später
tatsächlich auch erstattet werden. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Auch die Übernahme von Kosten für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden durch die gesetzliche Krankenversiche-
rung ist immer wieder Gegenstand von Eingaben an den Bürgerbeauftragten. 

In mehreren Eingaben ging es z. B. um die Übernahme der Kosten für eine neuartige Behandlung einer krankheitsbedingten Kinder-
losigkeit. Andere Petentinnen und Petenten wollten u. a. erreichen, dass anstelle der Kosten für eine Zahnprothese die Kosten für
Implantate übernommen werden. 

Die Übernahme der Kosten für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden richtet sich nach den entsprechenden Empfeh-
lungen des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen sowie des Bundesausschusses der Zahnärzte und Krankenkassen. 

Nach diesen Empfehlungen können z. B. im Rahmen der zahnärztlichen Versorgung implantalogische Leistungen nur ausnahms-
weise in besonders schweren Fällen übernommen werden. 

Die in den genannten Eingaben zur Behandlung einer krankheitsbedingten Kinderlosigkeit in Frage stehende neue Methode der
Befruchtung wurde zuletzt im Oktober 1998 im Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen behandelt. Sie wurde nicht in
den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen. Zwar hat das Landessozialgericht Niedersachsen in
Urteilen im Frühjahr 2000 festgestellt, dass die Empfehlung des Bundesausschusses nichtig ist und die beklagte gesetzliche Kran-
kenkasse verurteilt, die Kosten für die in Frage stehende Methode der Befruchtung zu übernehmen. Dieses Urteil ist allerdings
noch nicht rechtskräftig. Nach Urteilen des Bundessozialgerichts aus den Jahren 1996 und 1997 werden durch die Richtlinien und
Empfehlungen des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen die Leistungsansprüche der in den gesetzlichen Kranken-
kassen versicherten Personen verbindlich näher umschrieben und festgelegt. Ob das Bundessozialgericht nunmehr zu einem ande-
ren Ergebnis kommt, bleibt abzuwarten.

4.6 Rentenversicherung

Die Zahl der Eingaben zur Rentenversicherung und zur Landwirtschaftlichen Altersversorgung ist nahezu gleich geblieben. 

In mehreren Eingaben wollten Aussiedler aus der früheren Sowjetunion und anderen Staaten des früheren Ostblocks erreichen,
dass ihre in der dortigen „Rentenversicherung“ zurückgelegten Versicherungszeiten bei der Berechnung ihrer Rente nach deut-
schem Recht in vollem Umfang anerkannt werden. 

Versicherungszeiten, die in den genannten Staaten zurückgelegt wurden, werden bei der Berechnung der Rente nach deutschem
Recht grundsätzlich nur mit einem Wert von 5/6 anerkannt. Dies liegt darin begründet, dass in diesen Ländern anders als in der
Bundesrepublik Deutschland Fehlzeiten wegen Krankheit, Sonderurlaub oder wegen des Besuchs von Fortbildungsveranstaltun-
gen nicht aufgeführt und rentenrechtlich wie Zeiten der beruflichen Tätigkeit behandelt werden. Sofern Arbeitsbescheinigungen
vorgelegt werden können, die neben der Art der Beschäftigung lediglich Angaben über Beginn und Ende der Tätigkeit enthalten,
kann nur eine Anrechnung zu 5/6 erfolgen. Sofern Lohnlisten, Aufstellungen oder dergleichen vorgelegt werden, die Angaben
über die genannten Fehlzeiten enthalten, können die dann nachgewiesenen Zeiten der Beschäftigung auch nach deutschem Recht
in vollem Umfang anerkannt werden. Die in Rumänien geführten Lohnlisten z. B. erfüllen diese Voraussetzung.
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Die Arbeitsbücher der früheren Sowjetunion enthalten keine Angaben über Fehlzeiten durch Krankheit, Ausbildung, Fortbil-
dungsveranstaltungen, Sonderurlaub usw. Deswegen können auf diese Weise nachgewiesene Zeiten nach dem Fremdrentengesetz
lediglich zu 5/6 anerkannt werden. Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts kann auf den Nachweis der Rentenversicherung
einschließlich der genannten Fehlzeiten auch dann nicht verzichtet werden, wenn derartige Fehlzeiten in den Versicherungsun-
terlagen des Herkunftslandes üblicherweise nicht geführt wurden und dazu keine amtlichen Unterlagen zur Verfügung stehen. 

Mit einer größeren Zahl von Eingaben wandten sich wiederum Landwirte an den Bürgerbeauftragten wegen der Rückforderung
von Zuschussbeträgen durch die Landwirtschaftliche Alterskasse. 

Unter bestimmten Voraussetzungen erhalten Landwirte einen Zuschuss für die von ihnen zu leistenden Beiträge zur Landwirt-
schaftlichen Alterskasse. In diesem Zusammenhang sind nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte die Einkom-
mensteuerbescheide spätestens zwei Monate nach ihrer Zustellung dort vorzulegen. Wird diese Frist nicht eingehalten, ruhen die
Zuschüsse vom Beginn des Monats an, in dem der Steuerbescheid hätte vorgelegt werden können, bis zum Ablauf des Monats, in
dem der Bescheid tatsächlich vorgelegt wurde. 

Trotz deutlicher Hinweise in den Zuschussbescheiden versäumen es Landwirte leider immer wieder, ihre Steuerbescheide recht-
zeitig vorzulegen, sodass Beitragszuschüsse zurückgefordert werden müssen.

Auch im Rahmen der Petitionsverfahren konnte den Anliegen der Petentinnen und Petenten wegen der eindeutigen gesetzlichen
Regelungen nicht entsprochen werden. Nunmehr hat allerdings das Bundessozialgericht mit Urteil vom 17. August 2000 festge-
stellt, dass die genannte Regelung des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte (§§ 32 Abs. 4 und 34 Abs. 4) nicht mit der
Verfassung in Einklang steht. Danach verstößt es gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn diejenigen Versicherten, die auf-
grund falscher Angaben einen Beitragszuschuss erhalten haben, lediglich mit einer neuen Berechnung rechnen müssen, während
bei denjenigen, die an sich einen Zuschuss beanspruchen können, aber die Frist zur Vorlage des Steuerbescheides versäumt ha-
ben, der Zuschuss völlig wegfalle. Wie die Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinland-Pfalz in Speyer dazu mitteilt, werden nun-
mehr alle Fälle, in denen aufgrund der genannten Vorschrift Beiträge zurückgefordert wurden, im Laufe des Jahres 2001 über-
prüft werden. 

Auch die Anrechnung von Kindererziehungszeiten, die im Ausland zurückgelegt wurden, ist immer wieder Gegenstand von Ein-
gaben. 

Voraussetzung für die Anerkennung von Kindererziehungszeiten ist grundsätzlich, dass die Erziehung des Kindes oder der Kin-
der im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erfolgte. Zeiten der Kindererziehung im Ausland werden nur anerkannt, wenn
der erziehende Elternteil sich mit seinen Kindern im Ausland aufgehalten und während der Erziehung oder unmittelbar vor der
Geburt der Kinder wegen einer dort ausgeübten Beschäftigung oder selbstständigen Tätigkeit Pflichtbeiträge zur deutschen Renten-
versicherung entrichtet hat. 

4.7 Unfallversicherung 
4.8 Soldatenversorgung, Unterhaltssicherung

Der Anstieg der Eingaben im Rechtsbereich Unfallversicherung beruht nahezu ausschließlich darauf, dass sich Landwirtinnen und
Landwirte wegen der Beitragsforderungen der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft an den Bürgerbeauftragten wandten.
Die Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft wurden schon in früheren Berichten des Bürgerbeauftragten behan-
delt. Im Berichtsjahr war diese Frage auch erneut Gegenstand von Beratungen im rheinland-pfälzischen Landtag. 

Die gesetzlichen und durch Satzung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft in Speyer getroffenen Regelungen über die Bei-
tragserhebung wurden inzwischen in gerichtlichen Verfahren bestätigt. Deswegen konnte den Petentinnen und Petenten regel-
mäßig nicht geholfen werden. Eine einvernehmliche Lösung war allerdings in den Fällen möglich, in denen sich neue Sachver-
halte, wie z. B. die Veräußerung oder die Verpachtung von Flächen, ergaben. 

Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung konnten sich Eigentümerinnen und Eigentümer von landwirtschaftlichen Nutzflächen
bis zu einer Größe von 0,12 ha von der Pflichtversicherung in der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft befreien lassen, so-
weit es sich nicht um eine Fläche mit Spezialkulturen handelte. 

Eine Initiative des Bundesrates sieht jetzt vor, die Befreiung bis zu einer landwirtschaftlich genutzten Fläche bis 0,25 ha zu er-
möglichen. Ob damit die Zahl der Beschwerden zurückgehen wird, bleibt abzuwarten. 
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5 – Sozialwesen

Die Eingaben zu den Rechts- und Lebensbereichen, die unter dem Begriff Sozialwesen zusammengefasst sind, sind gegenüber dem
Vorjahr insgesamt leicht zurückgegangen.

5.1 Sozialhilfe, soziale Hilfen allgemein

Die Zahl der Eingaben zum Bundessozialhilfegesetz und zu allgemeinen sozialen Fragen ist allerdings wie im Vorjahr erneut ge-
ringfügig auf nunmehr 241 angestiegen. Sie betreffen wie im Vorjahr nahezu alle Lebenssituationen, in denen Menschen auf Hilfe
angewiesen sind. 

Bei den im Folgenden besonders behandelten Themen war entweder eine größere Zahl von Eingaben zu verzeichnen oder ein be-
sonderer Arbeitsaufwand für die Bearbeitung erforderlich. 

Allein erziehende Mütter

Auch im Berichtsjahr wandten sich wieder allein erziehende Mütter an den Bürgerbeauftragten. Die Bearbeitung dieser Eingaben ge-
staltete sich wegen der vielfältigen tatsächlichen und rechtlichen Zusammenhänge oft sehr schwierig und langwierig. Allein er-
ziehende Väter haben sich im Berichtsjahr nicht an den Bürgerbeauftragten gewandt. 

Weniger häufig als in den Vorjahren wandten sich allein erziehende Frauen im Zusammenhang mit oder unmittelbar nach einer
Scheidung Beschwerde führend oder Hilfe suchend an den Bürgerbeauftragten. Demgegenüber ging es bei den Eingaben Allein
Erziehender im Berichtsjahr häufiger um die Frage, ob eine eheähnliche Gemeinschaft besteht oder nicht.

Personen, die in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben, dürfen bei der Gewährung von Sozialhilfe nicht besser gestellt werden
als Eheleute, § 122 BSHG. Nach der früheren Rechtsprechung wurde eine eheähnliche Gemeinschaft angenommen, wenn eine
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft zwischen einer Frau und einem Mann bestand. In diesem Sinne lag eine eheähnliche Gemein-
schaft dann vor, wenn wie in einer Ehe „aus einem Topf“ gewirtschaftet wurde. 

Inzwischen hat das Bundesverwaltungsgericht diese Rechtsprechung, die ausschließlich auf das Vorliegen einer Haushalts- und
Wirtschaftsgemeinschaft abstellte, aufgegeben. Es folgt damit nunmehr einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum
Begriff der eheähnlichen Gemeinschaft, wie er im Arbeitsförderungsgesetz verwendet wird. Danach liegt eine eheähnliche Ge-
meinschaft i. S. des § 122 BSHG dann vor, wenn eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft zwischen einer Frau und einem
Mann besteht, die über eine reine Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft hinausgeht und sich als Verantwortungs- und Einstehens-
gemeinschaft durch innere Bindungen auszeichnet, die ein gegenseitiges Einstehen der Partner für einander begründen. Eine ehe-
ähnliche Gemeinschaft wird danach angenommen, wenn die Partner nach dem inneren und äußeren Erscheinungsbild wie ein
Ehepaar in Erscheinung treten. 

Von besonderer Bedeutung ist, dass der Träger der Sozialhilfe das Vorliegen einer eheähnlichen Gemeinschaft nachweisen muss.
Allerdings ist die oder der Hilfe Suchende dabei zur Mitwirkung verpflichtet. 

Aus diesen Darlegungen wird deutlich, wie schwierig es ist, eine eheähnliche Gemeinschaft tatsächlich festzustellen. Seitens der
Träger der Sozialhilfe sind dafür regelmäßig Besuche in der Wohnung der Hilfeempfänger erforderlich. Vielfach wird beobachtet,
wer wessen Pkw in welcher Häufigkeit benutzt, welche Fahrzeuge wann, wo und mit welcher Dauer abgestellt waren. Ein Träger
der Sozialhilfe z. B. verlangte von einer Petentin, eine Liste über die Anwesenheit des Vaters ihres jüngsten Kindes in ihrer Woh-
nung zu führen. 

Für den Bürgerbeauftragten ist es naturgemäß schwierig, entsprechend dem Wunsch der Petentinnen das Sozialamt davon zu
überzeugen, dass entgegen der Bewertung des Sozialamtes eine eheähnliche Gemeinschaft nicht besteht. Ebenso bedarf es oft
großer Bemühungen, Petentinnen und Petenten deutlich zu machen, dass sie wie Eheleute zu behandeln sind, obschon sie nicht
verheiratet sind. 

In einem etwas außergewöhnlichen Fall konnte erreicht werden, dass die Beendigung einer zuvor bestandenen eheähnlichen Ge-
meinschaft anerkannt wurde. Die Petentin hatte zuvor bei einer Auseinandersetzung mit dem zuständigen Sozialamt gedroht, sie
werde sich von ihrem Partner trennen und damit dafür sorgen, dass ihr und ihrem Kind ein weit höherer Betrag als Hilfe zum
Lebensunterhalt gewährt werden müsste. Deswegen schenkte das zuständige Sozialamt der späteren Mitteilung der Petentin, sie
habe sich aus anderen Gründen von ihrem Lebenspartner getrennt, zunächst keinen Glauben. Dem Anliegen der Petentin konnte
dann aufgrund des Hinweises des Bürgerbeauftragten, das Sozialamt habe das Fortbestehen der eheähnlichen Gemeinschaft nach-
zuweisen, entsprochen werden. 

Kosten der Unterkunft

Mit mehreren Eingaben wandten sich Petentinnen und Petenten im Berichtsjahr auch wieder dagegen, dass die Kosten für ihre
Wohnung im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt nur teilweise anerkannt oder dass sie aufgefordert wurden, in eine andere,
kleinere und kostengünstigere Wohnung umzuziehen. Dabei wurde sehr häufig darauf hingewiesen, dass Wohnungen zu dem vom
Sozialamt ermittelten und angegebenen Quadratmeterpreis nicht anzumieten sind. 
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Eingaben wegen der Übernahme der Kosten der Unterkunft konnten häufig teilweise einvernehmlich abgeschlossen werden, weil
das zuständige Sozialamt die Frist für die Suche einer neuen angemessenen Wohnung verlängerte oder die Hilfe Suchenden bei
der Suche nach einer angemessenen Wohnung unterstützte. 

Teilweise geholfen werden konnte so auch einer Petentin, die in einer eigenen Wohnung in einem größeren Miethaus lebte, in
dem auch ihre pflegebedürftige 93-jährige Mutter und ihr Bruder jeweils eine eigene Wohnung bewohnten. Die Petentin war auf-
gefordert worden, sich eine kleinere, kostengünstigere Wohnung zu suchen, weil ihre jetzige Wohnung erheblich größer und teurer
war als sozialhilferechtlich angemessen. Da die Petentin zusammen mit ihrem Bruder ihre 93-jährige Mutter pflegt, wird nunmehr
lediglich noch verlangt, dass sie sich in ihrem jetzigen Wohnumfeld um eine kostengünstigere Wohnung bemüht. 

Probleme von Vermieterinnen und Vermietern mit Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfängern

Wie in den vergangenen Jahren wandten sich auch im Berichtsjahr wieder Vermieterinnen und Vermieter von Sozialhilfeemp-
fängerinnen und -empfängern an den Bürgerbeauftragten mit dem Ziel, dass das zuständige Sozialamt ihre aufgrund des Mietver-
hältnisses entstandenen Forderungen begleicht. 

Diesen Petentinnen und Petenten konnte nicht geholfen werden, weil regelmäßig keinerlei rechtliche Beziehungen zwischen ihnen
und dem zuständigen Sozialamt begründet worden waren und damit nur Ansprüche gegenüber der Mieterin oder dem Mieter be-
stehen. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Vermieterinnen und Vermieter von Wohnungen an Bezieherinnen und
Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt im Falle des Zahlungsverzugs ihres Mieters oder ihrer Mieterin unverzüglich das zu-
ständige Sozialamt unterrichten sollten, damit dort geprüft werden kann, ob die Miete besser direkt an die Vermieterin oder den
Vermieter überwiesen wird. 

Heranziehen Unterhaltspflichtiger, Kostenersatz durch Erben

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz kommt in seinem Kommunalbericht 1999 unter Ziffer 4.5.3 und 7 zu dem Ergebnis, dass Unter-
haltsansprüche bei fast allen geprüften Kommunen mehr oder weniger unzureichend geltend gemacht wurden und Kostenersatz-
ansprüchen an Erben oft nicht mit der nötigen Sorgfalt nachgegangen wurde. 

Dazu ist aus Sicht des Bürgerbeauftragten zu bemerken, dass die Zahl der Eingaben, die ihn dazu im Berichtsjahr erreichten, wie
in den vergangenen Jahren leicht angestiegen ist. Deswegen darf angenommen werden, dass die Sozialämter offensichtlich Fragen
des Unterhalts und des Kostenersatzes durch Erben doch zunehmend prüfen und bearbeiten. 

Unterhaltsansprüche sind zivilrechtliche Forderungen zwischen Privatpersonen, die bei der Gewährung von Sozialhilfe kraft Ge-
setzes auf den Träger der Sozialhilfe übergehen. Eingaben in diesem Zusammenhang richten sich regelmäßig nicht gegen den Über-
gang der Forderung, sondern gegen die Höhe oder die Berechnung des privatrechtlichen Unterhaltsanspruchs. Eine abschließende
und rechtlich verbindliche Klärung von Unterhaltsansprüchen ist deshalb nur in dem dafür vorgesehenen Zivilrechtsweg mög-
lich. 

Erben von Hilfeempfängern sind unter bestimmten Voraussetzungen zum Ersatz der Kosten der Sozialhilfe verpflichtet. Diese
Verpflichtung bezieht sich allerdings nur auf die in den letzten 10 Jahren vor dem Erbfall entstanden Kosten. Weiterhin haften
Erben nur mit dem Wert des im Zeitpunkt des Erbfalles vorhandenen Nachlasses.

Eingaben zu diesen Fragen konnten meistens einvernehmlich geklärt werden.

Heimaufsicht, Vermittlung von Heimplätzen

Auch Beschwerden über die Betreuung und Pflege älterer Menschen in Alten- und Pflegeheimen waren wieder Gegenstand ver-
schiedener Eingaben im Berichtsjahr. Dabei musste immer wieder darauf hingewiesen werden, dass dem zwischen der Bewohne-
rin oder dem Bewohner einerseits und dem Träger des Heimes auf der anderen Seite abgeschlossen Heimvertrag für den Inhalt
der zu erbringenden Leistung und das zu zahlende Entgelt wesentliche Bedeutung zukommt. In den meisten Eingaben konnten,
nicht zuletzt aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, dem seit 1. Januar
2000 auch die Heimaufsicht über Alten- und Pflegeheime obliegt, festgestellte Missstände behoben und Missverständnisse geklärt
werden. 

Ebenfalls mit Unterstützung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung konnte Petentinnen und Petenten bei der Unter-
bringung schwer- und mehrfachbehinderter Angehöriger, oft im Anschluss an eine längere Krankenhausbehandlung, geholfen
werden. 
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Hilfe für behinderte Menschen und ihre Angehörigen

Auch die unterschiedlichen Probleme, denen behinderte Menschen und ihre Familien begegnen, sind immer wieder Gegenstand
verschiedener Eingaben an den Bürgerbeauftragten. Dabei konnte in den meisten Fällen eine einvernehmliche Lösung herbei-
geführt werden. 

In zwei Eingaben ging es z. B. um den Zugang von öffentlichen Gebäuden für Rollstuhlfahrer. Dabei konnte in einem Fall er-
reicht werden, dass eine Volkshochschule behindertengerecht umgestaltet werden kann. U. a. soll ein Aufzug eingebaut werden.
Das Land würde die entsprechende Maßnahme aus dem Investitionsstock fördern, falls die zuständige Stadtverwaltung der von
ihr geplanten Maßnahme eine entsprechende Priorität einräumt. 

Im Rahmen des betreuten Wohnens leben erwachsene behinderte Menschen in kleinen Gruppen außerhalb von Heimen und Ein-
richtungen. Sie erhalten dort eine eingeschränkte Anleitung und Betreuung, an deren Kosten sich das Land beteiligt. 

Insbesondere für die Anleitung und Betreuung geistig behinderter Menschen wird seit Jahren ein besserer Personalschlüssel gefor-
dert. Diesem Anliegen konnte auch aufgrund einer Eingabe nicht entsprochen werden. Allerdings wurde erreicht, dass nunmehr
auch die Kosten für Vertretungskräfte gefördert werden.

Auch konnte in anderen Fällen aufgrund von Eingaben erreicht werden, dass im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte die
Kosten für die Fahrten zum Besuch von Schulen außerhalb des Landes Rheinland-Pfalz übernommen werden, weil dort eine an-
gemessene Förderung der behinderten Schüler möglich war.

Aufgrund der Übernahme von Kosten für einen so genannten Integrationshelfer kann ein anderer behinderter Junge nunmehr
die Grundschule seines Wohnortes besuchen. Demgegenüber konnte einem Petenten nicht geholfen werden, der für die Auf-
nahme seines behinderten Sohnes im benachbarten Regelkindergarten die Übernahme der Kosten für eine heilpädagogische
Fachkraft mit 15 Wochenstunden sowie der Kosten für einen qualifizierten Integrationshelfer mit 21 Wochenstunden erreichen
wollte. Ausschlaggebend war, dass in der Nähe ein Platz in einem Förderkindergarten bzw. in einer integrativen Gruppe ange-
boten werden konnte und andererseits in dem angestrebten Regelkindergarten die räumlichen und personellen Rahmenbedin-
gungen die Aufnahme behinderter Kinder nicht zuließen.

Zunehmend war der Bürgerbeauftragte auch mit Eingaben von oder für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und Er-
krankungen befasst. In diesen Fällen bittet der Bürgerbeauftragte häufig die zuständige Kreis- oder Stadtverwaltung, dass eine Mit-
arbeiterin oder ein Mitarbeiter des sozialen Außendienstes ein Gespräch mit der Petentin oder dem Petenten und deren An-
gehörigen führt. Auf diese Weise können meistens einigermaßen zufrieden stellende Lösungen gefunden werden. Ein Petent
z. B., der sich nach einem gescheitertem Selbstmordversuch Hilfe suchend an den Bürgerbeauftragten gewandt hatte, konnte von
einem Mitarbeiter der Betreuungsbehörde der zuständigen Stadtverwaltung betreut werden. Später dann wurde beim zuständigen
Amtsgericht die Bestellung eines gesetzlichen Betreuers beantragt. 

Nicht einvernehmlich abgeschlossen werden musste jedoch eine Eingabe, in der sich eine Petentin darüber beklagte, dass eine Mit-
arbeiterin einer Verwaltung den sozial-psychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes zu einem Besuch bei ihr veranlasst hatte. Die
Petentin fühlte sich „gemobbt, niederträchtig schikaniert und heimtückisch hinter ihrem Rücken verfolgt“. 

Mit einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand konnte einer älteren Frau geholfen werden, die es nach Ablauf der Frist, für die
ihr Wohngeld bewilligt war, unterlassen hatte, einen neuen Antrag zu stellen. Ausschlaggebend dafür war, dass die genannte Frau
nicht mehr in vollem Umfang in der Lage war, ihre Angelegenheiten allein zu regeln. 

Ortsbürgermeister und Sozialdatenschutz

Fragen des Sozialdatenschutzes spielen gerade bei Eingaben im Bereich des Bundessozialhilfegesetzes immer wieder eine Rolle.
Derartige Eingaben werden regelmäßig dem Landesbeauftragten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz zur weiteren Bearbeitung
zugeleitet. 

Im Rahmen der Eingabe eines Petenten, der sich über das Verhalten eines Ortsbürgermeisters im Zusammenhang mit der von
ihm verlangten Ableistung gemeinnütziger Arbeiten beklagte, war auch zu klären, ob und ggf. im welchen Umfange eine Orts-
gemeinde bzw. ein Ortsbürgermeister Kenntnis über die Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt aus ihrer
Ortsgemeinde erlangen dürfen. 

Der daraufhin eingeschaltete Landesbeauftragte für den Datenschutz wies auf seinen 15. Tätigkeitsbericht (Landtagsdrucksache
12/7589, unter 11.2.1) hin. Danach ist es nicht zulässig, Akten über Sozialhilfeempfänger an die Ortsgemeinde zu übermitteln.
Allerdings ist es zulässig, dass eine Verbandsgemeindeverwaltung einem Ortsbürgermeister bestimmte Daten übermittelt, damit
dieser aufgrund seiner besonderen Kenntnisse der örtlichen Verhältnisse die Richtigkeit von Angaben überprüft. Diese Daten
dürfen vom Ortsbürgermeister allerdings nur für den Zweck bearbeitet oder genutzt werden, zu dem sie ihm berechtigterweise
übermittelt worden sind. 
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Zum Zweck der Haushaltsplanung jedoch dürfen Ortsgemeinden, die 25 % der Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt für die bei
ihnen lebenden Sozialhilfeempfänger zu tragen haben, lediglich die Anzahl der Sozialhilfeempfänger aus ihrem Bereich, die Summe
der bisher pro Haushalt geleisteten Zahlungen und die voraussichtlichen Steigerungsraten mitgeteilt werden. Auch die Rechnungs-
prüfung der Ortsgemeinde muss sich mit diesen Daten begnügen. Soweit dem Ortsbürgermeister evtl. weitere Informationen vor-
liegen, darf er sie anderweitig nicht nutzen. 

Der Bürgerbeauftragte nimmt diesen Bericht zum Anlass, auf diesen Umstand hinzuweisen und empfiehlt, ggf. die Ausführungen
des Landesbeauftragten für den Datenschutz bei der Klärung von Zweifeln und offenen Fragen heranzuziehen. Nach seinen Er-
fahrungen wäre bei einigen Verwaltungen gerade im ländlichen Bereich eine höhere Sensibilität für den Schutz von Sozialdaten
durchaus wünschenswert. 

5.2 Landespflegegeld, Pflegeversicherung, Blindengeld
5.3 Wohngeld
5.4 Bundesausbildungsförderung, Bundeserziehungsgeld

Die Zahl der Eingaben zu den Rechtsbereichen 5.2 Landespflegegeld, Pflegeversicherung, Blindengeld und 5.3 Wohngeld ist im
Berichtsjahr um 25 % zurückgegangen. 

Mitzuteilen ist lediglich, dass sich in einigen Eingaben Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen oder deren
Angehörige über die Höhe der ihnen in Rechnung gestellten sog. betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen beschwerten.
Sie verwiesen darauf, dass der jeweilige Heimträger ihnen als Selbstzahler höhere Investitionsaufwendungen in Rechnung stellt
als den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern, deren Kosten teilweise von Trägern der Sozialhilfe übernommen werden. 

Dem Anliegen der Beschwerdeführer konnte nicht entsprochen werden. In den Regelungen des Pflege-Versicherungsgesetzes zur
Pflegevergütung ist vorgesehen, dass betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen in den Entgelten für Unterkunft und Ver-
pflegung gesondert berechnet werden können. Wenn für die Errichtung und Ausstattung des betreffenden Heims öffentliche Zu-
schüsse gewährt wurden, bedarf die gesonderte Berechnung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen der Zustimmung
der zuständigen Landesbehörde. Dies ist das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Mainz. Wurden keine öffentli-
chen Zuschüsse gewährt, ist eine Zustimmung des Landesamtes nicht erforderlich. In diesen Fällen können die Investitionauf-
wendungen frei zwischen der Bewohnerin oder dem Bewohner und dem Heim vereinbart werden. Für Bezieherinnen und Be-
zieher von Sozialhilfe können in dem zuletzt genannten Fall betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen gegenüber einem
Träger der Sozialhilfe nur insoweit abgerechnet werden, als zwischen diesem und dem Träger des Heims eine Vergütungsverein-
barung getroffen wurde. Dies kann in Fällen, in denen eine Einrichtung ohne öffentliche Zuschüsse errichtet wurde, dazu führen,
dass Personen, die die Kosten für die Unterkunft und Verpflegung in ihrem Heim aus Eigenmitteln aufbringen (Selbstzahler),
einen höheren Investitionskostenbetrag bezahlen müssen, als dies bei Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern der Fall ist, bei
denen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung ganz oder teilweise vom Träger der Sozialhilfe übernommen werden. 

Diese unterschiedliche Behandlung ist für die Betroffenen nicht nachvollziehbar. Deswegen wird erwogen, die Berechnung der
Investitionsaufwendungen auch in den Fällen, in denen eine öffentliche Bezuschussung nicht erfolgt ist, von der Zustimmung der
zuständigen Landesbehörde abhängig zu machen. Ob diese Änderung zum Tragen kommt und damit ein einheitlicher Betrag für
Investitionsaufwendungen erreicht wird, bleibt abzuwarten. 

In einer anderen Eingabe bat der Träger einer Seniorenresidenz den Bürgerbeauftragten um Unterstützung, weil er mit dem vom
Träger der Sozialhilfe anerkannten Investitionskostenbetrag für seine Einrichtung nicht einverstanden war. Diese Angelegenheit
konnte aufgrund der Entscheidung der nach dem Bundessozialhilfegesetz für Klärung derartiger Streitfragen vorgesehenen
Schiedsstelle einvernehmlich abgeschlossen werden.

Langwierige und umfangreiche Ermittlungen waren notwendig, um den Pflegeversicherungsschutz einer Staatsangehörigen der
Bundesrepublik Österreich, die seit Jahren in der Bundesrepublik Deutschland lebt, zu klären.

Die Petentin wurde entsprechend den Regelungen der Europäischen Union von der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-
rung ihres Aufenthaltsortes betreut. Schwierigkeiten ergaben sich für die Petentin zunächst daraus, dass sie von ihrer Kranken-
versicherung eine Zeit lang als deren Mitglied geführt wurde, während sie tatsächlich von dieser lediglich betreut wurde und im
Auftrag ihrer österreichischen Versicherung Leistungen erhielt. 

Für Leistungen aus der Pflegeversicherung gelten alle europäischen Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit. Dazu hat der
Europäische Gerichtshof zuletzt mit Urteil vom 5. März 1998 festgestellt, dass ein Sachleistungsanspruch sich nach dem Wohn-
ortprinzip richtet. Ein Versicherter in einem Staat der Europäischen Union erhält demnach die Sachleistungen vom aushelfenden
Träger seines Wohnortes nach den für diesen Träger geltenden Rechtsvorschriften, als ob er bei diesem versichert wäre. Danach
kann die Petentin Sachleistungen der Pflegeversicherung nach den Vorschriften des deutschen Rechtes beanspruchen. Diese gehen
allerdings zu Lasten ihres ausländischen Trägers.

Bis zu dem genannten Urteil des Europäischen Gerichtshofes vertraten die deutschen Krankenversicherungen jedoch die Ansicht,
dass auch die Leistung von Pflegegeld nach dem Pflege-Versicherungsgesetz als Sachleistung i. S. der europäischen Vorschriften
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zu bewerten sei. Dem hat sich der Europäische Gerichtshof nicht angeschlossen. Vielmehr handelt es sich danach bei dem Pfle-
gegeld nach dem Pflege-Versicherungsgesetz um eine Geldleistung und damit um einen Anspruch, der sich nicht nach dem für
den Wohnort des Versicherten geltenden Recht richtet. Geldleistungen erhält eine Versicherte oder ein Versicherter nach den
Vorschriften des ausländischen Trägers, der für sie oder ihn zuständig ist. Im Fall der Petentin ist also für Leistungen von Pfle-
gegeld deren österreichische Versicherung zuständig. Diese muss auch prüfen und entscheiden, ob nach ihren Bestimmungen Pfle-
gegeldleistungen exportierbar sind, d. h., ob sie Pflegegeld an Versicherte zahlen kann, die außerhalb des Geltungsbereiches der
österreichischen Pflegeversicherung wohnen. 

In den Eingaben zum Wohngeldgesetz ging es erneut darum, dass bei der Berechnung des Wohngeldes nur bestimmte Höchstbe-
träge als Mietzins oder als Belastung anerkannt werden können. Die Petentinnen und Petenten wurden vom Bürgerbeauftragten
abschließend stets darauf hingewiesen, dass sich diese Höchstbeträge ab 1. Januar 2001 erhöhen, sodass sie dann möglicherweise
mit größerer Aussicht auf Erfolg erneut einen Antrag auf Gewährung eines Miet- oder Lastenzuschusses stellen können. 

5.5 Schwerbehinderte und Kriegsopfer
5.6 Wiedergutmachung, Lastenausgleich
5.7 Behindertenrecht

Die Zahl der Eingaben zu diesen Tätigkeitsbereichen ist gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich geblieben. Der Schwerpunkt liegt
wiederum bei Eingaben zum Schwerbehindertengesetz. Innerhalb dieses Bereichs sind Abweichungen gegenüber dem Vorjahr
kaum festzustellen. In einer größeren Zahl von Eingaben ging es um Parkerleichterungen für besondere Schwerbehinderte mit
dem Merkzeichen „G“ nach der rheinland-pfälzischen Regelung, „kleines aG“ genannt, und die Zuerkennung des Merkzeichens
„aG“ mit den damit verbundenen Parkerleichterungen.

Wegen der Parkerleichterungen insgesamt wird auf den Beitrag im 3. Teil dieses Berichtes verwiesen.

Weiterer Gegenstand von Eingaben waren Renten und Beihilfen für Witwen von verstorbenen Kriegsopfern und die Übernahme
von Kosten für Kur- und Erholungsmaßnahmen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge.

Zu den anderen Sachgebieten erreichte den Bürgerbeauftragten auch im Berichtsjahr 2000 lediglich eine geringe Zahl von Einga-
ben. Dabei gab es weder besondere Schwerpunkte noch besondere neue Probleme. 

5.8 Gesundheitswesen

Die Eingaben zum Gesundheitswesen haben gegenüber dem Vorjahr geringfügig zugenommen. Einen Schwerpunkt in diesem
Arbeitsbereich bildeten im Berichtsjahr die Eingaben zum Psychotherapeutengesetz. Dazu darf auf die Ausführungen im 3. Teil
dieses Berichtes verwiesen werden. 

Auch im Berichtsjahr wandte sich wiederum eine größere Zahl von Petenten an den Bürgerbeauftragten, die sich aufgrund eines
strafrechtlichen Urteils im Maßregelvollzug der forensischen Abteilung der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach, Nette-Gut,
befinden. Dabei handelte es sich überwiegend um drogenabhängige Patienten. 

Insgesamt wurde ersichtlich, dass auch nach der Kapazitätserweiterung der forensischen Abteilung wegen der nach wie vor be-
stehenden Überbelegung nicht alle berechtigten Erwartungen der Patienten bezüglich ihrer Unterbringung, etwa in Einzelzim-
mern, oder auch der therapeutischen Angebote erfüllt werden können. 

Allerdings wurde festgestellt, dass jeweils entsprechend der gestiegenen Zahl der untergebrachten Patienten auch entsprechendes
Personal eingestellt wurde. 

Wegen der besonderen Abhängigkeit der Patienten im Maßregelvollzug von einer staatlichen Institution und deren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern betrachtet es der Bürgerbeauftragte als seine Aufgabe, jedem Hinweis auf mögliche Rechtsverstöße nach-
zugehen. Deswegen legt der Bürgerbeauftragte großen Wert darauf, dass bei den Petenten aus diesem Bereich soweit irgend mög-
lich der Eindruck vermieden wird, sie hätten wegen Eingaben bei ihm Nachteile in Kauf zu nehmen. Das Landeskrankenhaus,
Anstalt des öffentlichen Rechts, als Träger des Nette-Gutes hat dies auch auf Bitten des Bürgerbeauftragten mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern so besprochen. Auf der anderen Seite verkennen viele Patienten im Maßregelvollzug, dass sie aufgrund
einer Straftat nicht nur ihren Aufenthalt nicht mehr selbst bestimmen können, sondern auch ihre sonstigen Freiheiten aus diesem
Grund, aber auch aus Gründen der Therapie erheblich eingeschränkt sind. 

Einiger Mühe des Bürgerbeauftragten bedurfte es, die notärztliche Versorgung der rheinland-pfälzischen Gemeinden Rheinbreit-
bach, Unkel und Bruchhausen verbessern zu helfen, die unmittelbar an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen gelegen sind.
Zunächst bestand keine Bereitschaft der betroffenen Kreisverwaltungen, der Eingabe von sechs niedergelassenen Ärzten aus den
betroffenen Gemeinden erneut nachzugehen, nachdem frühere Verhandlungen an einer überhöhten finanziellen Forderung des
benachbarten Landkreises in Nordrhein-Westfalen gescheitert waren. Aufgrund erneuter Verhandlungen und Kontakte ergab
sich dann, dass nunmehr keine finanziellen Forderungen mehr gestellt werden. Nunmehr wird die notärztliche Versorgung ent-
sprechend den besseren Verkehrsverbindungen durch den benachbarten Kreis in Nordrhein-Westfalen sichergestellt.
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6 – Wirtschaftsordnung

6.1 Wirtschaftsförderung
6.2 Wirtschaftsordnung
6.3 Fremdenverkehr

Im Bereich Wirtschaftsordnung hat sich die Zahl der Eingaben im Vergleich zum Vorjahr zwar nahezu verdoppelt, jedoch ist die
Gesamtzahl nach wie vor verhältnismäßig gering. Rückschlüsse auf besondere Probleme in diesem Bereich lassen sich daher nicht
ziehen. 

Von gewissem Interesse waren einige Eingaben, mit denen die Verwaltungsgebühren in handwerksrechtlichen Angelegenheiten
beanstandet wurden. Hier hatte es zunächst den Anschein, als würden sich die Gebühren eher an dem wirtschaftlichen Wert mittel-
ständischer Unternehmen orientieren als an den Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls. In einem Fall ergab die vom Bürger-
beauftragten veranlasste Überprüfung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, dass die Gebühr im Hinblick auf die
äußerst geringen Umsätze, die in dem betreffenden Betrieb zu erwarten waren, eher zu hoch angesetzt war und somit die beson-
deren wirtschaftlichen Verhältnisse nicht berücksichtigte. Obwohl die Festsetzung der Gebühr bereits bestandskräftig geworden
war, wurde die Möglichkeit eröffnet, mittels eines Erlassantrages die Gebühr zu verringern. 

6.4 Wohnungsbauförderung
6.5 Modernisierung, sonstige Förderprogramme
6.6 Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung

Wie bereits in den Vorjahren bewegten sich die Eingaben aus diesen Sachgebieten mit geringfügigen Veränderungen auf niedrigem
Niveau. Überwiegend ging es hierbei um Probleme im Zusammenhang mit der Wohnungsbauförderung. Hierbei wurde deutlich,
dass die Voraussetzungen teilweise recht formalisiert sind und daher Besonderheiten des Einzelfalles oft nicht ausreichend berück-
sichtigt werden können. Dies stößt bisweilen auf Unverständnis bei den betreffenden Bürgerinnen und Bürgern, die der Ansicht
sind, dass die Verwaltung in ihrem Fall möglicherweise großzügiger hätte entscheiden können. 

6.7 Steuern

War im Vorjahr eine deutliche Zunahme der Eingaben im Bereich Steuern zu verzeichnen, nahmen sie im Berichtszeitraum ledig-
lich geringfügig zu. Insgesamt liegen die Eingaben aus diesem Bereich auf verhältnismäßig hohem Niveau, sodass dieses Sachgebiet
mit zu den eingabestärkeren zählt. 

Die Finanzverwaltung war im letzten Jahresbericht Gegenstand einer besonderen Betrachtung. An den dort wiedergegebenen Be-
obachtungen und Feststellungen hat sich im Berichtszeitraum nichts geändert. Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Finan-
zämtern sowie auch dem Ministerium der Finanzen ist weiterhin als gut zu bezeichnen.  

Von gewissem Interesse war lediglich eine Eingabe, bei der es um die Einkommenbesteuerung von Personen geht, die bei Spedi-
tionen mit Sitz in Luxemburg beschäftigt sind. Da die Problematik über den konkreten Einzelfall hinaus einen größeren Perso-
nenkreis betrifft, soll hierauf näher eingegangen werden. 

Im grenznahen Bereich gibt es zahlreiche deutsche Speditionen, die ihren Firmensitz nach Luxemburg verlegt haben. An der
Tätigkeit der beschäftigten deutschen Kraftfahrer ändert sich hierdurch im Wesentlichen nichts, dies gilt auch für das Nettoein-
kommen. Allerdings wurde das Bruttoeinkommen verringert, da das Einkommen in Luxemburg versteuert wird und die dorti-
gen Steuersätze geringer sind. Eine Überraschung erlebte jedoch ein Petent, als von dem zuständigen deutschen Finanzamt Nach-
veranlagungen erfolgten. Nach dem deutsch-luxemburgischen Doppelbesteuerungsabkommen ist nämlich für die Besteuerung des
Einkommens von Kraftfahrern nicht nur der Firmensitz, sondern auch der Einsatzort maßgebend. Dies bedeutet, dass die Be-
steuerung weiterhin in Deutschland erfolgt, wenn die Tätigkeit nicht überwiegend in Luxemburg ausgeübt wird. Das Großherzog-
tum Luxemburg erstattet zwar die dort entrichtete Steuer im vereinfachten Verfahren, gleichwohl verbleibt wegen der höheren
Steuersätze in Deutschland eine Differenz zu Lasten der Betroffenen. Dies führt im Ergebnis dazu, dass sich durch die Verlegung
des Firmensitzes das Nettoeinkommen spürbar verringern kann. Es stellt sich daher die Frage, ob das Bemühen der Speditionen
um Kostensenkung insoweit nicht auch zu Lasten der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht. 

Einige wenige Eingaben betrafen die Kirchensteuer. Soweit es um die Art und Weise der Erhebung durch die hierfür zuständige
Verwaltung geht, kann der Bürgerbeauftragte tätig werden. So beanstandete z. B. ein Bürger, dass eine Verbandsgemeindever-
waltung sämtliche ortsansässigen Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer zur katholischen Kirchensteuer auf
die Grundsteuer A veranlagte, auch wenn diese nicht der katholischen Kirche angehörten. Eine entsprechende Prüfung und ggf.
Abänderung erfolgte nur dann, wenn die nicht steuerpflichtigen Personen Widerspruch einlegten. Diese Verwaltungspraxis war
mit geltendem Recht nicht vereinbar und wurde aufgrund der Eingabe geändert. 

In einem anderen Fall beanstandete ein Bürger, dass die katholische Kirchensteuer auf die Grundsteuer A von den verschiedenen
Diözesen in Rheinland-Pfalz sehr unterschiedlich erhoben wird, worin er eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
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sieht. Diese Eingabe betrifft keine staatlichen Stellen. Gleichwohl hat der Bürgerbeauftragte das Katholische Büro eingeschaltet,
das sich in solchen Fällen in kooperativer Zusammenarbeit um eine Klärung bemüht. Die Eingabe wurde zum Anlass für eine
Untersuchung genommen, ob die Erhebungspraxis in den rheinland-pfälzischen Diözesen tatsächlich voneinander abweicht. Dies
führte schließlich dazu, dass das Bistum Trier, das bisher als einziges in Rheinland-Pfalz die betreffende Kirchensteuer erhob, ab
1, Januar 2001 davon absieht. 

7 – Kultur

7.1 Schulische Angelegenheiten

Die Zahl der Eingaben ist im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen. Dies hängt u. a. damit zusammen, dass auch in diesem
Jahr relativ wenig Beschwerden im Bereich der schulischen Versorgung zu verzeichnen sind.

Demgegenüber gab es eher Beanstandungen von Eltern hinsichtlich der Qualität des Unterrichtes bzw. von der Art und Weise
der Unterrichtsführung einzelner Lehrkräfte. Hier konnte die Schulbehörde vielfach in Gesprächsrunden mit allen Beteiligten so-
wie mittels begleitender Maßnahmen die Wogen „zumindest glätten?.

Auch waren mehrere Eingaben hinsichtlich des Wechsels des Schulbezirks im Falle von berufsbildenden Schulen zu bearbeiten.
Hier ist zu beachten, dass gemäß § 50 Abs. 4 des Schulgesetzes grundsätzlich Auszubildende diejenige Berufsschule zu besuchen
haben, in deren Schulbezirk sie beschäftigt sind. Hierdurch soll eine enge Kooperation zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufs-
schule sichergestellt werden. Darüber hinaus räumt der Gesetzgeber der Stabilität von Fachklassen bei der zuständigen Berufs-
schule hohe Priorität ein. Abweichungen hiervon sollen nur aus wichtigem Grund erfolgen.

Nicht alltäglich war die Eingabe eines Absolventen des Abiturjahrgangs von 1939. Der diamantene Jubilar beklagte sich darüber,
dass die Teilnahme der Jubilare an der Abiturfeier des Jahres 1999 an seinem Gymnasium aus seiner Sicht nicht in einem ange-
messenen Rahmen abgelaufen sei. Damit ein solcher „Vorfall“ zukünftig nicht mehr vorkomme, begehrte er eine allgemeine
„Weisung“, in der geregelt wird, wie in würdiger Weise künftig Senioren bei persönlichen Jubiläen der Schulzeit von der Schul-
leitung zu empfangen und zu behandeln sind.

Da das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung nach einer Prüfung der Beschwerde lediglich kleinere proto-
kollarische Versäumnisse der Schule feststellen konnte und ähnliche Beschwerden von anderen Schulen nicht bekannt geworden
sind, wurde keine Veranlassung gesehen, durch eine generelle Regelung den Schulen in diesem Bereich Vorgaben zu machen.
Während eines persönlichen Gesprächs des Petenten und weiterer Absolventen mit dem Schulleiter konnten die Missstimmun-
gen beigelegt werden.

7.2 Weiterbildung
7.3 Hochschulwesen
7.4 Rundfunk, Fernsehen, Gebührenbefreiung
7.5 Sonstige kulturelle Angelegenheiten

Bei diesen Themen handelt es sich, wie in den Jahren zuvor auch, um Randgebiete, die einen sehr geringen Anteil an der Gesamt-
zahl der jährlichen Eingaben ausmachen. 

Erwähnenswert ist hier aber, dass der Bürgerbeauftragte anlässlich einer Eingabe zum Sachgebiet „Gebührenbefreiung“ darauf
aufmerksam wurde, dass die Deutsche Telekom AG bei Studentinnen und Studenten die Gewährung des Sozialtarifs von der
Bewilligung einer Befreiung von den Rundfunk- und Fernsehgebühren abhängig machte. Es konnte also vorkommen, dass eine
Befreiung für nicht vorhandene Geräte beantragt wurde, nur um ermäßigte Tarife im Telefondienst zu erhalten. 

Dies wiederum führte dazu, dass Rundfunk- und Fernsehgebühren durch die GEZ verlangt wurden, obwohl keine entsprechen-
den Geräte vorhanden waren.

Nach einem entsprechenden Hinweis des Bürgerbeauftragten richtete der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, Kurt
Beck, zu diesem Thema ein Schreiben an den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom AG. Dieser teilte daraufhin mit,
dass für die Erlangung von vergünstigten Telefonanschlüssen nach den neuen Regelungen der Telekom die Vorlage des BAföG-
Bescheids genüge. Dies stellt für den begünstigten Personenkreis sicherlich eine erfreuliche Erleichterung dar. Dem Petenten
selbst konnte ebenfalls weitergeholfen werden. Der SWR hat ihn als Rundfunkteilnehmer rückwirkend abgemeldet, sodass er
keine Zahlungen mehr leisten musste.

Der Bürgerbeauftragte dankt in diesem Zusammenhang dem Justitiar des Südwestrundfunks, Dr. Hermann Eicher, mit dem sich
eine sehr gute Zusammenarbeit entwickelt hat.

33



Drucksache 13/6977 Landtag Rheinland-Pfalz − 13. Wahlperiode

7.6 Kinder-, Jugend-, Personensorge

Schwerpunkt der leicht gestiegenen Anzahl von Eingaben zu diesem Sachgebiet bilden Petitionen zum Thema „Kindertagesstätten“.
Die erhöhte Anzahl von Eingaben in diesem Bereich wurde zum Anlass genommen, auf häufig angesprochene Fragen in einem
eigenen Beitrag im 3. Teil des Jahresberichtes näher einzugehen.

7.7 Sport

In jedem Jahr sind auch Eingaben zu diesem Sachgebiet zu bearbeiten. Ein Beispiel:

Der Petent und Vorsitzende eines Sportvereines beklagte sich darüber, dass die Ortsgemeinde die Höhe des Pachtzinses für eine
Mehrzweckhalle zur Nutzung für kommerzielle Veranstaltungen auf bis zu 70 % des Getränkeumsatzes festgelegt hat, wobei die
Getränke ebenfalls über die Ortsgemeinde zu beziehen sind.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Sportverein und weitere ortsansässige Vereine die Halle vor ca. zehn Jahren auf die Orts-
gemeinde übertragen hatten, die diese umgebaut und renoviert hat. Die von dem Petenten angesprochene Regelung geht auf den
insoweit abgeschlossenen notariellen Vertrag zur Übertragung eines Erbbaurechtes zurück.

Der Bürgerbeauftragte hatte zunächst Zweifel angemeldet, ob diese Entgeltregelung mit dem so genannten Äquivalenzprinzip in
Einklang steht. Die Kreisverwaltung hat daraufhin unter Hinweis auf die hier vorliegende Selbstverwaltungsangelegenheit ein
Tätigwerden unter Beachtung des Opportunitätsprinzips abgelehnt. Auch die ebenfalls um eine einvernehmliche Lösung gebetene
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat keine Veranlassung zum Tätigwerden gesehen. Zum einen handelte es sich nach ihrer
Ansicht um eine Angelegenheit, die nicht der Staatsaufsicht unterliegt. Zum anderen führt der seinerzeit vereinbarte Modus für
den Getränkeumsatz auch heute für die Vereine zu keinem untragbaren Ergebnis.

8 – Landwirtschaft und Umwelt

8.1 Landwirtschaft und Weinbau, Flurbereinigung 
8.2 Jagd, Forst, Fischerei

Im Sachgebiet 8.1 war eine leichte Steigerung der Zahl der Eingaben zu verzeichnen. 

Schwerpunkt sind Fragen im Zusammenhang mit Fördermitteln für Landwirtschaft und Weinbau. Probleme bereiten z. B. die
in Anträgen auf Fördermittel häufig vorgegebenen Ausschlussfristen. Wie der Name bereits deutlich macht, ist bei der verspäte-
ten Abgabe dieser Anträge oder Meldungen eine entsprechende Förderung der Maßnahmen ausgeschlossen, was unter Umstän-
den den Verlust eines nicht unerheblichen Geldbetrages zur Folge hat. 

Auch im Berichtsjahr waren wiederum Eingaben im Zusammenhang mit verschiedenen Flurbereinigungsverfahren zu bearbei-
ten. Die Beschwerden sind, wie auch in den vergangenen Berichtszeiträumen, vielfältig. So hatte beispielsweise ein landwirt-
schaftlicher Haupterwerbsbetrieb ein dringendes betriebliches Interesse daran, durch das Flurbereinigungsverfahren eine Zusam-
menlegung von Flächen zu erreichen, damit die Bearbeitung und Bewirtschaftung vereinfacht werden kann. Andere Bürgerinnen
und Bürger wiederum haben beispielsweise Flächen an landwirtschaftliche Betriebe verpachtet und möchten nun erreichen, dass
bei der Neuzuteilung auch die Interessen des Pächters berücksichtigt werden. Wie bereits im letztjährigen Jahresbericht ange-
sprochen, handelt es sich bei Flurbereinigungsverfahren um komplexe Verfahren, bei denen leider nicht alle Wünsche berück-
sichtigt werden können. Zu Beginn des Jahres 2001 ist ein Gespräch des Bürgerbeauftragten mit dem Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und den Leitern der Kulturämter dazu geplant.

Nahezu gleich bleibend war die Zahl der Eingaben im Sachgebiet 8.2 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 

Interessant war im Bereich Jagdwesen im Jahr 2000 eine Eingabe, mit der sich eine Jagdgenossenschaft gegen die „Auflösung“ ihres
Jagdbezirkes zur Wehr setzte. Im Petitionsverfahren ergab sich jedoch, dass der Jagdbezirk die gesetzlich vorgegebene Mindest-
größe nicht erreichte, da er aus zwei Teilen bestand, die nicht unmittelbar miteinander verbunden waren. Insgesamt wies der Jagd-
bezirk zwar die erforderliche Größe auf, jeder Teil war jedoch aufgrund der fehlenden Verbindung insofern selbständig zu be-
urteilen. Die einzelnen Teile erfüllten die Voraussetzungen nicht mit der Folge, dass der Jagdbezirk aufgrund der gesetzlichen
Bestimmungen keinen Bestand haben konnte. 

8.3 Landschaftspflege, Umweltschutz, Tierschutz

Im Sachgebiet 8.3 war ein leichter Rückgang der Eingaben zu verzeichnen.

Schwerpunkt des Sachgebiets waren gleichgerichtete Eingaben in Bezug auf das Genehmigungsverfahren für das Atomkraftwerk
Mülheim-Kärlich. Die Eingaben konnten wegen der aktuellen Entwicklung im Jahr 2000, aufgrund derer das Genehmigungsver-
fahren nicht fortgesetzt und damit gegenstandslos wurde, abgeschlossen werden. 

Die übrigen Eingaben bezogen sich eher auf Einzelfragen, wie beispielsweise die Unterschutzstellung einzelner Bäume, den
Wunsch, einzelne Bäume zu fällen, oder von Petenten vermutete Umweltverschmutzungen.
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8.4 Katasterwesen

Die Zahl dieser Eingaben ist im Vergleich zum Vorjahr in Sachgebiet 8.4 leicht angestiegen.  

Die Mehrzahl der Eingaben bezog sich auf die Höhe der erhobenen Gebühren für eine Vermessung.

Interessant waren im Berichtszeitraum zwei gleich gelagerte Eingaben, in denen sich die Petenten über die kostenpflichtige Ver-
messung von Gebäuden beschwerten, die bereits seit mehr als 20 Jahren fertig gestellt waren. In den konkreten Fällen handelte
es sich um Garagen.

Die Überprüfung im Rahmen der Petitionsverfahren ergab, dass nach jedem Neubau, Wiederaufbau oder Umbau, durch den die
äußeren Grundmauern geändert werden, vom Grundstückseigentümer innerhalb eines Monats, nachdem das Gebäude bezugs-
fertig geworden ist, ein Antrag auf Gebäudeeinmessung zu stellen ist. Dieser Antrag wurde von den Petenten jedoch nicht ge-
stellt. 

Unterbleibt diese Antragstellung, so hat das Katasteramt ohne nochmalige Aufforderung die Gebäudeeinmessung auf Kosten des
Grundstückseigentümers von Amts wegen vorzunehmen.

Der Zeitpunkt der Einmessung bleibt aus organisatorischen Gründen dem Katasteramt vorbehalten. So geschah es, dass in den
genannten Fällen die Einmessung erst nach mehr als 20 Jahren nach der Bezugsfertigkeit der Gebäude erfolgte, da die Arbeiten,
um Gebäudeeinmessungen möglichst wirtschaftlich durchführen zu können, flächendeckend für vollständige Gemarkungen er-
folgen.

Das Gebäudealter wird hinsichtlich der Kostenhöhe allerdings insoweit berücksichtigt, als ein prozentualer Abschlag von der Ein-
messungsgebühr erfolgt. 

8.5 Gewässerunterhaltung, Wasserrecht, Hochwasser
8.6 Frisch- und Abwasser, Strom- und Gasversorgung

In beiden Sachgebieten war eine Steigerung der Eingaben festzustellen.

Die Eingaben im Sachgebiet 8.5 befassten sich mit sehr unterschiedlichen Themenbereichen, woraus deutlich wird, wie vielfältig
die Berührungspunkte umweltbezogener Belange mit den verschiedenen Lebensbereichen sind.

Zu prüfen waren beispielsweise Eingaben im Zusammenhang mit der Erweiterung einer Fischteichanlage sowie Fälle, in denen
Bürgerinnen und Bürger aus unterschiedlichen Gründen ohne Genehmigung Veränderungen an Gewässern vorgenommen hatten
und diese nun beseitigen sollten, da die Maßnahmen nicht genehmigungsfähig waren.

Im Sachgebiet 8.6 waren beispielsweise, wie auch bereits im Bericht für das Jahr 1999 angesprochen, Eingaben in Bezug auf den
Anschluss im Außenbereich gelegener Grundstücke an die öffentlichen Einrichtungen, insbesondere im Abwasserbereich, zu be-
arbeiten.

Probleme bereitete in einigen Fällen auch die Trinkwasserqualität bei der Versorgung mit Trinkwasser aus eigenen Brunnen. Die
betroffenen Bürgerinnen und Bürger wollten regelmäßig nur ungern auf ihre bisherige, meist kostengünstigere Lösung verzichten. 

8.7 Gewerbeaufsicht
8.8 Immissionsschutz, Schornsteinfeger

Im Sachgebiet 8.7 war – bei einer dennoch insgesamt geringen Zahl an Eingaben – eine Steigerung festzustellen. 

Die Eingaben bezogen sich beispielsweise auf das Beschäftigungsverbot in einer Gaststätte, von Petenten befürchtete Gesundheits-
gefährdungen am Arbeitsplatz und die Einhaltung von Schutz- und Sicherheitsvorschriften. 

Eine deutliche Steigerung der Eingabezahlen gab es im Sachgebiet 8.8. 

Gegenstand der Beschwerden waren Lärmbelästigungen, insbesondere von Gewerbebetrieben, aber auch Gaststätten.

Über das Thema Lärm wird daher im Abschnitt „Besondere Themen“ gesondert berichtet.

Aber auch Geruchsbelästigungen waren im Berichtszeitraum Thema. Die Beschwerden beziehen sich zumeist auf landwirtschaft-
liche Betriebe und Fragen der Tierhaltung und hier insbesondere die Schweinehaltung. 

Andere Eingaben bezogen sich auf Belästigungen durch Staub, mehrheitlich von Gewerbebetrieben.
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Deutlich gestiegen ist auch die Zahl der Eingaben im Bereich des Schornsteinfegerwesens. Es gab sowohl Beschwerden über ein-
zelne Bezirksschornsteinfegermeister, wobei eine Überprüfung jeweils keine Anhaltspunkte für ein rechtswidriges Vorgehen er-
gab, als auch über die den Bereich regelnden Vorschriften.

Über die Reaktionen auf den Jahresbericht für das Jahr 1999 und weitere Entwicklungen zu diesem Thema wird im Abschnitt
„Besondere Themen“ berichtet. 

8.9 Abfallwirtschaft

Die Zahl der Eingaben in diesem Bereich war im Berichtsjahr, wie auch schon im Jahr 1999, rückläufig.

Es wurden erneut Beschwerden im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung in Wochenendhausgebieten, aber auch bezüglich
der Größe von Abfallgefäßen und der Bereitstellung verschmutzter Abfallgefäße vorgebracht.

9 – Bauordnungs- und Bauplanungsrecht

9.1 Bauleitpläne, Regionalplanung

Zwar hat die Zahl der Eingaben im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen, eine Ursache hierfür konnte aber nicht er-
mittelt werden.

9.2 Baugenehmigungsverfahren

Nachdem die Eingaben zu diesem Sachgebiet in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen haben, konnte im Berichtszeit-
raum eine Zunahme verzeichnet werden.

Die Petition eines Bürgers z. B. richtete sich gegen einen im Wohngebiet ausgeübten Gewerbebetrieb bzw. die davon für ihn als
Nachbarn ausgehenden Belästigungen. Während des Petitionsverfahrens zeichnete sich dann aber ein Ende des langwierigen Ver-
waltungsstreitverfahrens zwischen unterer Bauaufsichtsbehörde und Gewerbetreibendem ab. Durch intensive Bemühungen der
Kreisverwaltung konnte erreicht werden, dass der Firmeninhaber für seinen Gewerbebetrieb einen Ersatzstandort erwarb und
mit der unteren Bauaufsichtsbehörde einen Plan zur schrittweisen Auslagerung gewerblicher Teile vereinbarte.

Bei einer anderen Eingabe drehte es sich um ein Wohnbauvorhaben in einem Hanggelände innerhalb einer Ortslage. Der Petent
sowie weitere Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer befürchteten, dass durch dieses Bauvorhaben Kriechbewegungen des
Hanges ausgelöst werden, die dann zu Schäden an den eigenen Häusern führen könnten. Es wurde in dieser Hinsicht ein Tätig-
werden der unteren Bauaufsichtsbehörde gefordert, zumindest aber die Auflage von Sicherungsmaßnahmen im Rahmen der Bau-
genehmigung. Dies wurde von der zuständigen Kreisverwaltung mit dem Hinweis abgelehnt, dass es dem Bauherrn bzw. der Bau-
leitung obliege, mit den entsprechenden Vorkehrungen Schäden Dritter auszuschließen.

Dies entspricht der aktuellen Gesetzeslage. Denn gerade auch mit der am 1. Januar 1999 in Kraft getretenen Novelle der Landes-
bauordnung wird u. a. das Ziel verfolgt, die Regelungen und Festlegungen durch den Staat auf ein Minimum zu begrenzen und
jeden Einzelnen zu mehr eigenverantwortlichem Handeln zu verpflichten.

In diesen Zusammenhang gehört auch, dass im sog. vereinfachten Baugenehmigungsverfahren eine bauaufsichtliche Prüfung des
Bauvorhabens nur noch nach den Vorschriften des Baugesetzbuches und sonstiger öffentlich-rechtlicher Bestimmungen stattfin-
det, grundsätzlich aber nicht mehr nach dem Bauordnungsrecht. Da eine solche Baugenehmigung im Verhältnis zum Nachbarn
keine Regelungen auf dem Gebiet des Bauordnungsrechts trifft, kann sich der Nachbar im Widerspruchsverfahren dann auch
nicht mit der Aussicht auf Erfolg auf etwaige Verstöße des Bauvorhabens gegen nachbarschützende Bestimmungen des Bauord-
nungsrechts berufen. Vielmehr müsste ein Nachbar bei einem Verstoß gegen nachbarschützende Bestimmungen des Bauord-
nungsrechts selbst einen Antrag auf bauaufsichtsrechtliches Einschreiten stellen und bei dessen Ablehnung Verpflichtungswider-
spruch bzw. -klage erheben.

Eine nicht alltägliche Fallgestaltung liegt dann vor, wenn eine Gemeinde die ihr zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe bzw.
Rechtsmittel gegen die einer Bürgerin oder einem Bürger von der unteren Bauaufsichtsbehörde erteilte Baugenehmigung in An-
spruch nimmt, nachdem zur Erteilung der Baugenehmigung das fehlende gemeindliche Einvernehmen ersetzt wurde. So wollte
ein Petent mit seiner Eingabe erreichen, dass eine Stadt ein Streitverfahren nicht weiter betreibt. Die Stadt hat ihre Vorgehens-
weise u. a. damit begründet, dass hier eine Beeinträchtigung der städtischen Planungshoheit durch das fragliche Bauvorhaben vor-
liegen könnte. Nach Durchsicht aller bisher ergangenen Entscheidungen konnte das Vorgehen der Stadt nicht beanstandet werden.
Der Ausgang des Hauptsacheverfahrens ist noch offen.

9.3 Abrissverfügungen

Die Anzahl der Petitionen hierzu ist weiter abnehmend. Regelmäßig handelt es sich um die Beseitigung von Gerätehäusern auf
Gartengrundstücken im Außenbereich.
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9.4 Denkmalpflege, Dorferneuerung
9.5 Umlegungsverfahren
9.6 Straßenbauplanung
9.7 Grunderwerb für Straßenbau
9.8 Straßenunterhaltung

Zu diesen Themen, die von ihrer Zahl her ebenfalls den Randgebieten zugerechnet werden können, ergaben sich keine gravie-
renden Veränderungen. Zur „Denkmalpflege“ sowie zum „Grunderwerb für Straßenbau“ kann aber auf die Sonderthemen „Ertei-
lung steuerlicher Bescheinigungen“ und „Enteignung“ im 3. Teil des Jahresberichtes verwiesen werden.

3. Teil – Besondere Themen

Probleme bei der Anerkennung von in Luxemburg abgelegten Meisterprüfungen

Wiederholt wandten sich Bürgerinnen und Bürger an den Bürgerbeauftragten mit dem Anliegen, dass ihre in Luxemburg abge-
legte Meisterprüfung in Deutschland anerkannt werde. Der Bürgerbeauftragte unterstützt diese Anliegen über den jeweiligen Ein-
zelfall hinaus generell, da seines Erachtens in einem vereinten Europa nach Möglichkeit vermieden werden sollte, dass eine in
einem Mitgliedstaat abgelegte Meisterprüfung in einem anderen Mitgliedstaat nicht anerkannt wird. Dies führt, insbesondere in
der grenznahen Region Trier/Luxemburg, zu Problemen. 

Beispielhaft sei der Fall einer Petentin genannt, die in Luxemburg die Meisterprüfung im Damenfriseurhandwerk abgelegt hat.
Da sie beabsichtigt, sich in ihrem Heimatort in der Eifel selbstständig zu machen, beantragte sie bei der zuständigen Kreisver-
waltung eine Ausnahmebewilligung nach § 8 Handwerksordnung zur Eintragung in die Handwerksrolle im Friseurhandwerk.
An diesem Verfahren ist die Handwerkskammer zu beteiligen, die sich gegen die Erteilung einer Ausnahmebewilligung aussprach,
da nach ihrer Auffassung die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Gleichwohl erteilte die Kreisverwaltung eine Ausnahmebe-
willigung. Hiergegen erhob die Handwerkskammer Klage, der vom Verwaltungsgericht Trier stattgegeben wurde. Im Anschluss
daran wurde dann dennoch nach einem Weg gesucht, wie auf der Grundlage der gegebenen Sach- und Rechtslage ein Eintrag in
die Handwerksrolle vielleicht doch erreicht werden kann. 

In die Ermittlungen wurden über die beteiligten rheinland-pfälzischen Behörden und Ministerien hinaus auch das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie, der Premierminister des Großherzogtums Luxemburg, der Petitionsausschuss des Eu-
ropäischen Parlaments, der Europäische Bürgerbeauftragte sowie die Europäische Kommission eingeschaltet. Hierbei hat sich im
Wesentlichen Folgendes ergeben.

– Luxemburgische Staatsangehörige, die über die luxemburgische Meisterqualifikation verfügen und ihre Tätigkeit in Deutsch-
land ausüben, sind auf entsprechenden Antrag hin in die deutsche Handwerksrolle einzutragen. 

– Deutsche Staatsangehörige, die in Luxemburg beruflich tätig waren und dort ihre Meisterprüfung abgelegt haben, können
ebenfalls in die deutsche Handwerksrolle eingetragen werden, wenn sie nach einer gewissen Zeitspanne nach Deutschland
zurückkehren, um dort einen Betrieb zu gründen. 

– Deutsche Staatsangehörige, die ihren Arbeitsplatz und Lebensmittelpunkt in Deutschland haben und in Luxemburg lediglich
die Meisterkurse besucht und die Meisterprüfung abgelegt haben, dort jedoch nicht eine gewisse Zeit gearbeitet haben, müssen
eine Ausnahmebewilligung gemäß § 8 Handwerksordnung bei der zuständigen Kreis- bzw. Stadtverwaltung beantragen. In
diesem Verfahren ist die Handwerkskammer anzuhören. Ihr Votum ist zwar nicht bindend, allerdings steht ihr der Verwal-
tungsrechtsweg offen, wenn die Verwaltung anders als vorgeschlagen entscheidet. 

Eine Ausnahmebewilligung gemäß § 8 Handwerksordnung ist zu erteilen, wenn die zur selbstständigen Ausübung des zu be-
treibenden Handwerks notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten nachgewiesen sind und die Ablegung der Meisterprüfung
eine unzumutbare Belastung bedeuten würde. In den dem Bürgerbeauftragten bekannt gewordenen Fällen spricht sich die
Handwerkskammer Trier gegen eine Ausnahmebewilligung aus, da nach ihrer Auffassung die Meisterprüfungen in Luxem-
burg und Deutschland nicht vergleichbar sind. Sie erklärt sich jedoch regelmäßig mit der Erteilung einer befristeten Ausnahme-
bewilligung mit der Auflage, die Meisterprüfung innerhalb einer bestimmten Zeit in Deutschland nachzuholen, einverstanden. 

Geltendes europäisches Recht wird derzeit durch die einschlägigen Bestimmungen der Handwerksordnung offensichtlich nicht
verletzt. Dies ergab insbesondere auch die Stellungnahme der Europäischen Kommission. 

In diesem Zusammenhang ist interessant, dass die zuständigen Behörden des Saarlandes eine abweichende Verwaltungspraxis
haben. Dort wird Bewerberinnen und Bewerbern, die eine Meisterprüfung in Luxemburg abgelegt haben, gleichgültig welcher
Staatsangehörigkeit, bei Beantragung einer Ausnahmebewilligung generell ein Ausnahmetatbestand zugebilligt, da davon ausge-
gangen wird, dass die luxemburgische Meisterprüfung vergleichbare bis identische Inhalte wie die deutsche Meisterprüfung ver-
mittelt.
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Erfreulicherweise konnte zwischenzeitlich im Bezirk der Handwerkskammer Trier zumindest in einem Einzelfall eine einver-
nehmliche Regelung getroffen werden. Hierbei handelte es sich um einen Bediensteten einer JVA, der für die Tätigkeit als tech-
nischer Betriebsleiter die Anerkennung seiner luxemburgischen Meisterprüfung begehrte. In diesem Fall wurde auf eine erneute
Meisterprüfungsarbeit verzichtet. Stattdessen soll die vor der Handwerkskammer Luxemburg erstellte Arbeit durch zwei Gut-
achter bewertet werden. 

Das aufgezeigte Problem könnte durch ein Abkommen zwischen Luxemburg und Deutschland über die Gleichstellung der Meister-
prüfungen gelöst werden. Die Zuständigkeit hierfür liegt auf deutscher Seite beim Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie. Dieses befürwortet ein solches Abkommen zum Zweck weiterer Erleichterungen des Zugangs zum Handwerk, zumal
das Meisterwesen in Luxemburg große Ähnlichkeiten mit dem deutschen aufweist. Derzeit werden die hierfür notwendigen
Schritte geprüft. Das Großherzogtum Luxemburg ist ebenfalls um ein bilaterales Abkommen bemüht. Sein Interesse an einem
solchen Abkommen hat auch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau bekundet. 

Daneben hält der Bürgerbeauftragte auch bilaterale Gespräche zwischen Luxemburg und Rheinland-Pfalz für wünschenswert.
Hierbei sollte insbesondere geklärt werden, welche weiteren Anpassungen erforderlich und möglich sind, um eine Vergleichbar-
keit der Meisterprüfungen zu erreichen. Hierbei sollte aus Sicht des Bürgerbeauftragten insbesondere eine unbürokratische Hand-
habung durch die beteiligten Stellen sowie eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Luxemburg und Rheinland-Pfalz ange-
strebt werden. 

In diesem Zusammenhang ist es grundsätzlich begrüßenswert, dass die Handwerkskammern Luxemburg und Trier am 1. Juni
2000 eine „gemeinsame Erklärung betreffend die Teilnahme deutscher Staatsbürger an den luxemburgischen Meistervorberei-
tungskursen und Meisterprüfungen“ verfasst haben. Die zu dieser Erklärung abgegebene Presseerklärung gab zu der Hoffnung
Anlass, dass nun doch eine Änderung der bisherigen Praxis eintritt, zumal beide Kammern betonen, dass es bei den Meister-
prüfungen in Luxemburg und Deutschland keine qualitativen Unterschiede gibt. Der Wortlaut der gemeinsamen Erklärung lässt
indessen leider erkennen, dass die Zielsetzung offensichtlich eine andere ist. Auch ist nicht zu erkennen, dass die Handwerks-
kammer Trier bereit ist, ihre bisherige im Vergleich zu anderen eher restriktive Auffassung zugunsten des betreffenden Personen-
kreises zu ändern. 

Von Bedeutung scheint dem Bürgerbeauftragten auch zu sein, dass bei gleicher Qualifikation luxemburgische Staatsangehörige
eine Zulassung in Deutschland erhalten, deutsche Staatsangehörige hingegen nicht. Eine solche, gelegentlich auch als „Inländer-
diskriminierung“ bezeichnete, Ungleichbehandlung ist nicht nachvollziehbar und wird auch von den betroffenen Bürgerinnen
und Bürgern nicht verstanden.

Der Bürgerbeauftragte hat dem Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz sowie dem Premierminister von Luxemburg vorge-
schlagen, die Thematik doch gelegentlich einmal in einer gemeinsamen Kabinettssitzung zu behandeln. 

Besonders zu begrüßen ist, dass sich auch der Interregionale Parlamentarier-Rat auf Initiative des rheinland-pfälzischen Land-
tagspräsidenten Christoph Grimm mit diesem Thema befasst hat und ebenfalls um eine befriedigende Regelung bemüht ist. 

Zusammenarbeit zwischen Sozial- und Jugendämtern
Unter der Überschrift „Familiengerechte Hilfe“ heißt es in § 7 des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG), dass bei der Gewährung
von Sozialhilfe die besonderen Verhältnisse in der Familie des Hilfe Suchenden berücksichtigt werden sollen. Die Sozialhilfe soll
die Kräfte der Familie zur Selbsthilfe anregen und den Zusammenhalt der Familie festigen. 

Nach § 1 Abs. 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe, soll die Jugendhilfe u. a. dazu beitragen,
positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu er-
halten und zu schaffen. 

Der Bürgerbeauftragte musste bereits in der Vergangenheit feststellen, dass der Grundsatz der familiengerechten Hilfe offen-
sichtlich bei einigen Sozialämtern nicht die ausreichende Beachtung findet. Während des Berichtsjahres verstärkte sich dann sein
Eindruck, dass offensichtlich auch eine Zusammenarbeit zwischen Sozialämtern und Jugendämtern i. S. positiver Lebensbedingun-
gen für junge Menschen und ihre Familien nicht hinreichend stattfindet. 

Auf den entsprechenden Hinweis einer allein erziehenden Petentin mit vier Kindern im Alter zwischen einem und 14 Jahre hin
wurde das zuständige Sozialamt einer Verbandsgemeinde nach seiner Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Kreisverwaltung
gefragt. Daraufhin wurde mitgeteilt, dass der zuständige Mitarbeiter des Kreisjugendamtes in Grundzügen über den Leistungsfall
informiert wurde. Im Übrigen werde in dem betreffenden Landkreis auf eine strikte Trennung zwischen Sozialhilfesachbearbei-
tung und der Betreuung durch Sozialarbeiter des Jugendamtes geachtet. Aufgrund der bekannten regelmäßigen Kontakte der
Petentin zum Jugendamt habe keine Veranlassung bestanden, dieses über Einzelfallentscheidungen zu informieren. Die Petentin
habe jederzeit die Möglichkeit, die Bescheide des Sozialamtes beim Jugendamt vorzulegen und Hilfen nach dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz (SGB VIII) zu beanspruchen. Falls das Kreisjugendamt in diesem Zusammenhang Absprachen für erforderlich
halte, werde das Sozialamt von dort im Einzelfall angesprochen. 
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Das daraufhin eingeschaltete Kreisjugendamt teilte mit, dass Kontakte mit der Petentin lediglich im Rahmen eines Namensände-
rungsverfahrens und zu Fragen der Umgangsregelung nach der Scheidung bestanden hätten. Wegen der Sozialhilfeangelegenheit
habe man auf das Sozialamt der Verbandsgemeindeverwaltung verwiesen. 

Wie seitens der Verbandsgemeinde wird auch seitens der Kreisverwaltung die strikte Trennung der Aufgaben betont. Der allge-
meine soziale Dienst des Jugendamtes nehme ausschließlich Aufgaben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII, wahr.
Eine sachliche Zuständigkeit der Aufgaben nach dem Bundessozialhilfegesetz liege damit beim allgemeinen sozialen Dienst des
Jugendamtes nicht vor. Weiterhin wird auf Datenschutzvorschriften hingewiesen. 

In einem ähnlich gelagerten Fall musste sich die Mitarbeiterin eines freien Verbandes der Jugendhilfe, die vom zuständigen Kreis-
jugendamt als sozialpädagogische Familienhelferin beauftragt worden war, gegen den Vorwurf des Sozialamtes einer Verbands-
gemeindeverwaltung zur Wehr setzen, sie habe behauptet, dass nach ihrer Auffassung die Kinder einer Petentin unterernährt 
seien. Tatsächlich erhielt die von der Familienhelferin betreute allein erziehende Mutter mit ihren fünf Kindern seit über sechs
Monaten keine ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt mehr, sodass sie nach ihren eigenen Angaben mit 2/3 des Bedarfssatzes aus-
kommen musste. Die sozialpädagogische Familienhelferin musste klarstellen, dass sie lediglich erklärt habe, dass sie vor diesem
Hintergrund für die Zukunft das Wohl der fünf Kinder gefährdet sehe. 

In einem anderen Fall kam es erst nach über einem Jahr und erst nach Einschalten des Bürgerbeauftragten zu der notwendigen
Abstimmung zwischen Sozial- und Jugendamt. Die Ehefrau eines Petenten hatte sich von diesem getrennt. Auf sein Drängen
behielt er ihren Sohn aus erster Ehe bei sich. Das zuständige Jugendamt war zwar informiert, wurde aber nicht tätig. Auch das
später eingeschaltete Sozialamt bearbeitete die Angelegenheit als reinen Sozialhilfefall. Schließlich konnte erreicht werden, dass
der Petent Hilfe zur Erziehung in Form der Vollzeitpflege nach SGB VIII erhielt. Bei einer einigermaßen eingespielten Zusam-
menarbeit zwischen Sozial- und Jugendamt hätte es zur Lösung dieses Falles der Einschaltung des Bürgerbeauftragten sicherlich
nicht unbedingt bedurft. 

In einer weiteren noch nicht abgeschlossenen Eingabe, zu der bisher noch keine abschließende Stellungnahme einging, beklagt
ein Petent, dass er nach seiner Eheschließung mit einer jungen Frau, die drei Kinder aus ihren beiden früheren Ehen im Alter von
neun, fünf und vier Jahren mit in die Ehe brachte, praktisch keine Hilfe und Unterstützung seitens des Jugendamtes und seitens
des Sozialamtes mehr erhält. So seien die Unterhaltsvorschussleistungen des Jugendamtes eingestellt worden. Es sei ihm und
seiner Frau überlassen worden, die Ansprüche der Kinder gegenüber den Vätern durchzusetzen. Nachdem es ihnen gelungen sei,
den Vater eines der Kinder zu Unterhaltszahlungen zu bewegen, habe das Sozialamt ergänzende Leistungen ohne weitere Über-
prüfungen eingestellt. Der Petent teilte zwischenzeitlich mit, dass er sich überlegt, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, da er
es aus eigener Kraft nicht mehr schafft, seine Familie zu ernähren und zu versorgen. 

Offensichtlich wird seitens der Sozialämter als Kostenträger allgemein davon ausgegangen, dass ein Einschalten des Jugendamtes
und des Sozialdienstes eventuell zu einer Erhöhung der finanziellen Aufwendungen führen könnte. Deswegen und auch aufgrund
der Tatsache, dass seit Jahren ausschließlich die Reduzierung der Kosten der Sozialhilfe in der Öffentlichkeit als Erfolgsmeldung
betrachtet wird, hegt der Bürgerbeauftragte eigentlich nicht die Hoffnung, hier zu irgendwelchen Veränderungen beitragen zu
können. Auch das Einschalten des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen und des Ministeriums für Arbeit, So-
ziales und Gesundheit haben bisher leider keinen Fortschritt gebracht. Dennoch sollten folgende Hinweise vielleicht überlegt
werden:

1. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Jugendhilfe, insbesondere der Jugendämter, sollten den von ihnen be-
treuten Familien, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz beziehen, stets ihre Hilfe und ihre Unter-
stützung gegenüber dem zuständigen Sozialamt anbieten. 

2. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sozialämtern sollten angehalten werden, Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfän-
ger mit kleinen Kindern bei Schwierigkeiten auf die Hilfemöglichkeiten des Jugendamtes hinzuweisen. 

3. Die betroffenen allein erziehenden Mütter und Väter sowie die Familien sollten weit mehr als bisher bei Schwierigkeiten mit
Sozialämtern auch auf die Hilfemöglichkeiten des Jugendamtes und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgreifen.

Parkerleichterungen für Schwerbehinderte – eine Regelung setzt sich durch

Mehrere Jahre setzte sich der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz für Parkerleichterungen für solche behinderten Men-
schen ein, die zwar nicht die Voraussetzungen für die Feststellung des Merkzeichens „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung)
und die damit verbundenen Parkerleichterungen erfüllen, die aber andererseits wegen ihrer Beeinträchtigungen auf Erleichte-
rungen beim Parken angewiesen sind. Dies führte schließlich im Jahre 1998 zu einer entsprechenden Regelung des Ministeriums
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz. Diese Regelung wird im Kreis der betroffe-
nen Menschen inzwischen als rheinland-pfälzisches „kleines aG“ bezeichnet. 

In seinem letzten Jahresbericht forderte der Bürgerbeauftragte, dass diese Regelung in der ganzen Bundesrepublik eingeführt wer-
den sollte. Er wies darauf hin, dass in gleicher Weise betroffene Menschen, die nicht in Rheinland-Pfalz wohnen, wohl kein Ver-
ständnis dafür aufbringen , dass ihnen die in Rheinland-Pfalz vorgesehenen Vergünstigungen andernorts nicht zustehen. 
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Inzwischen haben die Länder Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
eine der rheinland-pfälzischen entsprechende Regelung getroffen. Die vom Land Rheinland-Pfalz vorgeschlagene bundeseinheit-
liche Regelung wurde allerdings noch nicht eingeführt. Der Bund-Länder-Ausschuss für Straßenverkehr hat sich im Mai 2000
dafür ausgesprochen, die Erfahrungen der einzelnen Bundesländer zunächst abzuwarten. Nach zwei Jahren soll geprüft werden,
ob eine bundeseinheitliche Regelung sinnvoll ist. 

Der Bürgerbeauftragte bedankt sich bei der Landesregierung, insbesondere bei dem Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-
schaft und Weinbau, Hans-Artur Bauckhage, sowie seinem Vorgänger Rainer Brüderle und dem Minister für Arbeit, Soziales und
Gesundheit, Florian Gerster, und hofft mit den betroffenen behinderten Menschen, dass es sobald wie möglich zu einer bundes-
einheitlichen Regelung kommt. 

Psychotherapeutengesetz

Im Berichtsjahr waren insgesamt 19 Eingaben zu dem am 1. Januar 1999 in Kraft getretenen Psychotherapeutengesetz zu bear-
beiten. 

Das Gesetz über die Berufe der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten schafft nach einer nahezu 20-jährigen Diskussion
zwei neue Heilberufe, die approbierten Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten  und die approbierten
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Krankenversicherungsrecht-
lich werden diese Heilberufe neben den Vertragsärztinnen und Vertragsärzten gleichberechtigte Mitglieder der Kassenärztlichen
Vereinigungen. Damit nehmen sie unmittelbar an der Versorgung der in den gesetzlichen Krankenversicherungen versicherten
Personen teil. 

In sämtlichen Eingaben ging es darum, ob die in den umfangreichen Übergangsvorschriften des § 12 des Psychotherapeuten-
gesetzes ausführlich geregelten Voraussetzungen für die Erteilung der Approbation als Psychologische Psychotherapeutin und
Psychologischer Psychotherapeut oder als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut vorliegen. Acht Eingaben mussten abgeschlossen werden, weil die Petentinnen und Petenten Klage erhoben. Zwei Ein-
gaben mussten nicht einvernehmlich abgeschlossen werden. In einem etwas ungewöhnlichen Fall scheiterte die Approbation einer
Petentin als Psychologische Psychotherapeutin daran, dass ihr im Jahre 1997 an der Universität von Montevideo in Uruguay er-
worbenes Diplom als Psychologin nicht als gleichwertig mit einem abgeschlossenem Studium im Fach Psychologie an einer deut-
schen Universität oder an einer gleichgestellten Hochschule bewertet werden konnte. Die Petentin war auch nicht bereit, ihre
Qualifikation vor einem Prüfungsausschuss nachzuweisen. Damit bestand keine Möglichkeit, ihr die gewünschte Approbation
zu erteilen. 

Zwei Petenten erhielten aufgrund der Eingabe die angestrebte Approbation.

Einige Petentinnen und Petenten sind dabei Mitarbeiter kirchlicher Beratungsdienste. Ihr Arbeitgeber unterhält auch im Saarland
und in Nordrhein-Westfalen entsprechende Beratungsstellen. Die Ermittlungen zu Hinweisen, Kolleginnen und Kollegen in den
genannten Ländern sei bei Vorliegen derselben Voraussetzungen die Approbation erteilt worden, dauern noch an. Bisher steht
lediglich fest, dass die verschiedenen Anforderungen und das Vorgehen des zuständigen Landesamtes für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung im Einzelnen mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit und dem Ministerium für Kultur, Jugend,
Familie und Frauen in mehreren Sitzungen besprochen und abgestimmt wurden. 

Bei der überwiegenden Zahl der Petentinnen und Petenten handelt es sich um Angestellte von Beratungsstellen. Die Approba-
tionen scheitern daran, dass die vom Arbeitgeber ausgestellten Bescheinigungen über die Ausübung von Psychotherapie die Vor-
aussetzungen für die Erteilung der Approbation nicht erfüllten. So gaben diese Bescheinigungen oft lediglich den Gesetzeswort-
laut wieder. Sofern auf entsprechende Nachfrage des zuständigen Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung ergänzende
Bescheinigungen vorgelegt wurden, ließ sich daraus nicht im Einzelnen nachvollziehen, dass die Antragstellerin oder der An-
tragsteller heilkundige Psychotherapie i. S. des Psychotherapeutengesetzes im erforderlichen Umfange ausgeübt hatte. Die Vor-
lage einer Bescheinigung, die pauschal die Erfüllung einzelner gesetzlicher Tatbestandsmerkmale wiedergibt, genügt nach einem
Beschluss des Verwaltungsgerichts Mainz vom 16. August 1999 – Az.: 4 L 8112/99. Mz – nicht. Vielmehr müssen sich aus den
Bescheinigungen Einzelheiten ergeben, die es der zuständigen Dienststelle ermöglichen, im Einzelnen zu überprüfen, ob danach
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Die Petentinnen und Petenten, die sich an den Bürgerbeauftragten wandten, zählen überwiegend zu dem Personenkreis, dessen
Approbation als Psychologische Psychotherapeutin und Psychologischer Psychotherapeut oder als Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut nach den gesetzlichen Bestimmungen davon abhängig ist, dass
in der Vergangenheit psychotherapeutische Behandlungen in einem gewissen Umfange durchgeführt und entsprechende Unter-
lagen vorgelegt wurden. Dabei werden nur solche psychotherapeutischen Behandlungen berücksichtigt, die nach früherem Recht
rechtlich zulässig waren. Dies bedeutet, dass psychotherapeutische Behandlungen nur dann anerkannt werden, wenn entweder
eine Zulassung als Heilpraktikerin oder als Heilpraktiker vorlag oder wenn die Therapie unter Anleitung und Aufsicht einer
Ärztin oder eines Arztes (sog. Delegationsverfahren) durchgeführt wurde. Auch daran scheiterten einige Anträge auf Erteilung
der gewünschten Approbation.
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Insgesamt kann festgestellt werden, dass die beteiligten Dienststellen gerade wegen der umfangreichen und höchst komplexen
Übergangsregelungen sehr bemüht waren, den Antragstellerinnen und Antragstellern die jeweiligen Voraussetzungen für die
Approbation zu erläutern und deutlich zu machen. Sofern die Approbation nicht erteilt werden konnte, muss davon ausgegangen
werden, dass die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt werden konnten. 

Altfallregelung

Wie bereits im Jahresbericht 1999 erwähnt, führten die Bemühungen, eine an humanitären Grundsätzen orientierte Bleiberechts-
regelung zu erzielen, die in besonderer Weise vom rheinland-pfälzischen Innenminister Walter Zuber unterstützt und gefördert
wurde, schließlich dazu, dass die Innenminister von Bund und Ländern am 19. November 1999 eine Altfallregelung beschlossen
haben. Wesentliche Voraussetzungen für ein Aufenthaltsrecht nach der Altfallregelung sind, dass die Einreise bei Familien mit
mindestens einem minderjährigen Kind vor dem 1. Juli 1993, bei allein stehenden Personen oder Ehegatten ohne Kinder vor dem
1. Januar 1990 erfolgt ist und der Lebensunterhalt einschließlich des ausreichenden Krankenversicherungsschutzes durch legale
Erwerbstätigkeit gesichert ist. Weiterhin wird vorausgesetzt, dass die betreffenden Personen die Aufenthaltsbeendigung nicht vor-
sätzlich hinausgezögert und während ihres Aufenthalts im Bundesgebiet keine vorsätzlichen Straftaten begangen haben. Geld-
strafen bis zu 50 Tagessätzen können hierbei außer Betracht bleiben. 

Da im Vorgriff auf die Altfallregelung Personen, die voraussichtlich hiervon erfasst werden würden, Duldungen erteilt wurden,
waren zum Stichtag 27 Petitionen anhängig, bei denen es um die Anwendung der Altfallregelung ging und die somit nicht zum
Abschluss gebracht werden konnten, bevor eine Regelung hierzu ergangen war. Hierbei bedurfte es in einzelnen Fällen erheb-
licher Anstrengungen, die beteiligten Ausländerbehörden zu veranlassen, entsprechend der vorläufigen Regelung von aufent-
haltsbeendenden Maßnahmen abzusehen. Nachdem den Ausländerbehörden nicht in allen Fällen bis zum Jahresende 1999 eine
abschließende Prüfung möglich war, waren diese Eingaben während des Berichtszeitraumes zum Abschluss zu bringen. 

Hierbei beobachtete der Bürgerbeauftragte mit großem Interesse, in welcher Weise die Ausländerbehörden die Altfallregelung
anwandten. Es war nämlich durchaus absehbar, dass es zumindest bei einigen Fallkonstellationen durchaus strittig werden könnte,
ob die betroffenen Personen unter die Regelung fallen. Dies gilt insbesondere für die Frage, ob die Aufenthaltsbeendigung vor-
sätzlich hinausgezögert wurde. Darüber hinaus konnte, wie sich zeigen sollte, Streit darüber entstehen, ob eine ausreichende Inte-
gration auch durch eigene Erwerbstätigkeit nachgewiesen ist. 

Hierbei fiel auf, dass die Altfallregelung von einzelnen Verwaltungen in den Medien als wirksames Mittel, Ausländerinnen und
Ausländern zu helfen, begrüßt wurde, so z. B. durch den Landrat des Landkreises Mainz-Bingen (Allgemeine Zeitung vom 4. Dezem-
ber 1999). Diese und ähnliche Äußerungen gaben zunächst Anlass zu der Hoffnung, dass im Rahmen der Altfallregelung Aus-
länderinnen und Ausländern, gegen deren weiteren Verbleib in der Bundesrepublik Deutschland keine Bedenken bestehen, im
Zweifelsfall auch angemessen geholfen wird. Und tatsächlich machten auch zahlreiche Ausländerbehörden von dieser Möglich-
keit Gebrauch. Leider war jedoch auch zu beobachten, dass andere durch eine restriktive Auslegung der Bestimmungen die An-
wendung der Altfallregelung ablehnten, obwohl die betroffenen Ausländerinnen und Ausländer durchaus integriert schienen.
Hierbei zeigte sich, dass gerade auch von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen offensichtlich ein solcher Kurs gefahren wurde. 

Die erwähnten 27 Altfälle konnten während des Berichtszeitraums abgearbeitet werden, wobei die Bilanz durchaus erfreulich ist.
So konnte in 20 Fällen ein Aufenthaltsrecht gewährt werden. In sechs Fällen war dies aus nachvollziehbaren Gründen nicht mög-
lich. Ein Fall erledigte sich, weil die betreffende Familie in die Zuständigkeit eines anderen Bundeslandes verzogen war. 

Von den positiv erledigten Fällen fiel einer aus dem Rahmen; die Ausländerbehörde hatte vor Erlass der Altfallregelung aufent-
haltsbeendende Maßnahmen eingeleitet, obwohl die Voraussetzungen für eine vorläufige Duldung eindeutig vorlagen. In diesem
Fall konnte durch das Eingreifen des Bürgerbeauftragten erreicht werden, dass die Abschiebung abgebrochen wurde. 

Erfreulicherweise wurden alle Altfälle durchweg zügig bearbeitet. Zu deutlichen Verzögerungen kam es im Wesentlichen nur
dann, wenn die betreffenden Personen Probleme mit der Passbeschaffung hatten. Dies aber fällt nicht in den Verantwortungs-
bereich der Ausländerbehörden.

Neben den erwähnten Altfällen ging es in einer ganzen Reihe neuer Eingaben auch um die Anwendung der Altfallregelung. Auch
hier gab es regelmäßig keine Probleme, wenn die Voraussetzungen eindeutig vorlagen. Problematischer waren hingegen diejeni-
gen Fälle, bei denen die betreffenden Personen sich in Kenntnis der Altfallregelung um den 19. November 1999 herum erstmals
um eine Erwerbstätigkeit bemüht hatten. Hier bestand offensichtlich gelegentlich auch bei den Verwaltungen Unsicherheit, in-
wieweit eine Arbeitsplatzzusage zum Stichtag mit späterer Arbeitsaufnahme als Nachweis für die erforderliche Integration aus-
reicht. Gelegentlich wurde auch schon dies als ausreichend erachtet. 

Am schwierigsten gestalteten sich die Fälle, bei denen Ausländerinnen und Ausländern vorgeworfen wurde, sie hätten die Auf-
enthaltsbeendigung vorsätzlich hinausgezögert. Dies gilt insbesondere bei der Beurteilung, wie Asylfolgeanträge zu bewerten
sind. In einigen Fällen ist nämlich kaum nachvollziehbar, ob ein Folgeantrag ausschließlich zum Zweck der Verzögerung gestellt
wurde oder aber in der subjektiven Überzeugung, dass sich neue Gesichtspunkte ergeben hätten, die eine erneute Prüfung durch
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das Bundesamt und ggf. das Gericht angezeigt erscheinen lassen. Bei einer restriktiven Auslegung konnte in der Regel jedoch nicht
geholfen werden, da die entsprechende Vorgehensweise der Ausländerbehörde fachaufsichtlich nicht zu beanstanden war. Aller-
dings erschien dem Bürgerbeauftragten in einem Fall die von der Ausländerbehörde ins Feld geführte vorsätzliche Verzögerung
als so zweifelhaft, dass er die Eingabe zum Anlass für ein gemeinsames Gespräch mit dem Ministerium des Innern und für Sport
und der betreffenden Stadtverwaltung nahm. Hierbei konnten Gesichtspunkte herausgearbeitet werden, wonach die betreffenden
Personen zumindest subjektiv Erfolg versprechende Gründe für ihren Folgeantrag hätten haben können, was erfreulicherweise
letztlich dazu führte, dass entgegen der ursprünglichen Ablehnung doch ein Aufenthaltsrecht nach der Altfallregelung gewährt
werden konnte. 

Insgesamt ist festzustellen, dass durch die Altfallregelung in Einzelfällen den betreffenden Personen zu einem dauernden Aufent-
haltsrecht verholfen werden konnte. 

Einrichtung einer Härtefallkommission in Rheinland-Pfalz?

Während des Berichtszeitraums wurde verschiedentlich ins Gespräch gebracht, in Rheinland-Pfalz dem Beispiel einiger anderer
Bundesländer folgend eine so genannte Härtefallkommission einzurichten. Hierbei handelt es sich um ein behördenunabhängiges
Gremium, an das sich Ausländerinnen und Ausländer wenden können, wenn nach ihrer Ansicht in der bevorstehenden Ausreise
eine Härte zu sehen ist. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Härtefallkommission des Landes Nordrhein-West-
falen verwiesen mit dem Hinweis, dass deren Tätigwerden in mehr als 40 % der Fälle zu einer für die jeweiligen Personen akzep-
tablen Entscheidung geführt habe. Wiederholt ist hierbei auch die Ansicht zu hören, dass die Härtefallkommission geeignet sei,
abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, deren  Situation angesichts der insoweit eindeutigen Rechtslage an sich aus-
sichtslos ist, zu helfen. 

Die Einsetzung einer Härtefallkommission war auch Gegenstand einer Aktuellen Stunde in der Plenarsitzung des Landtags Rhein-
land-Pfalz am 31. März 2000. Hierbei haben sich mit Ausnahme der Antrag stellenden Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
alle Fraktionen gegen eine entsprechende Einrichtung in Rheinland-Pfalz ausgesprochen. Hierbei wurde besonders darauf hinge-
wiesen, dass die entsprechenden Aufgaben im Wesentlichen vom Bürgerbeauftragten wahrgenommen werden. 

Ein Vertreter des Büros des Bürgerbeauftragten konnte durch die Teilnahme an einem Fachgespräch, zu dem die Landtagsfraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN am 6. Juni 2000 eingeladen hatte, nähere Informationen zum Thema Härtefallkommission erhal-
ten. Bei dem Gespräch wurde insbesondere die Härtefallkommission des Landes Nordrhein-Westfalen durch den Leiter ihrer Ge-
schäftsstelle vorgestellt. Diese Härtefallkommission ist ein behördenunabhängiges Gremium, das beim Innenministerium ange-
siedelt ist. Dieses sowie das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit sind dort mit jeweils einem Mitglied vertreten, wo-
bei der Vertreter des Innenministeriums den Vorsitz führt. 

Zur Arbeitsweise der Härtefallkommission wurde berichtet, dass diese die an sie herangetragenen Fälle berät und eine Empfeh-
lung abgibt. Diese wird über das Fachreferat des Innenministeriums der jeweils zuständigen Ausländerbehörde zugesandt und
kommentiert (z. B. rechtlich vertretbar oder nicht vertretbar). Nach Angaben des Leiters der Geschäftsstelle schließt sich das
Innenministerium in der Regel der Empfehlung der Kommission an. Bei positivem Votum des Innenministeriums folge die Aus-
länderbehörde diesem in der Regel. Nähere Angaben konnten hierzu jedoch nicht gemacht werden, da diesbezüglich keine Statistik
geführt wird. 

In jedem Fall erfolgt eine Bitte an die zuständige Ausländerbehörde, vor Abschluss des Verfahrens nicht abzuschieben. Dieser Bitte
werde in der Regel entsprochen, jedoch habe die Kommission für eine Abschiebung Verständnis, wenn der Antrag erst wenige
Tage vorher eingeht. Somit ist ein Anrufen der Härtefallkommission offensichtlich nicht als Instrument nutzbar, ein Aussetzen
unmittelbar bevorstehender Abschiebungen zu erreichen.

Bei dem Gespräch stellte der Vorsitzende ausdrücklich klar, dass die Empfehlungen ausschließlich im Rahmen des geltenden
Rechts abgegeben werden. Es handele sich somit nicht um Gnadenentscheidungen. Besonders stellte er heraus, dass nach abge-
lehnten Asylverfahren nicht geholfen werden könne, da in diesen Fällen nach den gesetzlichen Bestimmungen an der vollzieh-
baren Ausreisepflichtigkeit nichts zu ändern sei. 

Zur Statistik wurde berichtet, dass seit Einsetzen der Kommission im Herbst 1995  2 831 Anträge eingegangen sind. In 17,6 % seien
positive Empfehlungen abgegeben worden, in weiteren knapp 25 % positive Empfehlungen „unterhalb des Antrages“, worunter
eine teilweise einvernehmliche Erledigung zu verstehen ist. 

Der bei dem Gespräch ebenfalls anwesende Vertreter des Flüchtlingsrates NRW beurteilte die Arbeit der Härtefallkommission
positiv, da die bisherige Arbeit des Petitionsausschusses aus seiner Sicht nicht befriedigend gewesen sei. 

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ist nicht ersichtlich, dass die Interessen der Ausländerinnen und Ausländer von einer
Härtefallkommission effektiver wahrgenommen werden könnten als vom Bürgerbeauftragten. Der Einsatz des Bürgerbeauftrag-
ten hat zudem den Vorteil, dass eine parlamentarische, von der Verwaltung unabhängige Kontrolle erfolgt.

42



Landtag Rheinland-Pfalz − 13. Wahlperiode Drucksache 13/6977

Auch die Statistik lässt keine Vorteile der Härtefallkommission erkennen. So konnten der Bürgerbeauftragte und der Petitions-
ausschuss im Jahr 1999 in insgesamt rund 40 % der Fälle in irgendeiner Art weiterhelfen. Unter weiterer Berücksichtigung der in
sonstiger Weise erledigten, zurückgezogenen und nachträglich unzulässig gewordenen Eingaben wurden lediglich knapp 40 % der
Eingaben nicht einvernehmlich abgeschlossen. 

Bei einem Vergleich der Statistiken ist im Übrigen zu berücksichtigen, dass die Härtefallkommission lediglich die Art ihrer Emp-
fehlung, nicht jedoch den tatsächlichen Abschluss erfasst. 

Schließlich zeigt die Zahl der Eingaben unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Größenverhältnisse von Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz, dass die Härtefallkommission auf eine eher geringe Akzeptanz stößt. Dem Bürgerbeauftragten waren
während des entsprechenden Zeitraums rund 1 400 Eingaben von Ausländerinnen und Ausländern zugegangen. 

Keine Auszahlung angefallener Guthabenzinsen an Gefangene

Im Bereich des Strafvollzugs waren die Eingaben von zwei Gefangenen, die die Auszahlung von Guthabenzinsen verlangten, von
besonderem Interesse. Diesem Begehren liegt folgender Sachverhalt zugrunde. 

Jeder Gefangene hat das Recht, über eigene Geldmittel zu verfügen. Hierbei handelt es sich um das so genannte Eigengeld. Da
Gefangene jedoch kein Bargeld in Besitz haben dürfen, wird das Eigengeld von der betreffenden Justizvollzugsanstalt (JVA) in
Verwahrung genommen, und zwar in der Weise, dass es bei der Anstaltszahlstelle eingezahlt wird. Der entsprechende Geldbetrag
kann sodann nicht mehr von den anderen Einnahmen aus Arbeits- und Wirtschaftsverwaltung separiert werden. Für den betref-
fenden Gefangenen wird ein Eigengeldkonto angelegt, aus dem ersichtlich ist, welcher Geldbetrag ihm jeweils zusteht. Bei der
Entlassung wird ein etwaiges vorhandenes Guthaben ausgezahlt.

Da sich bei den Anstaltszahlstellen verhältnismäßig hohe Geldbeträge befinden, haben diese Girokonten angelegt. Darüber hin-
aus müssen Gelder, die über einen Betrag von 75 000,– DM hinausgehen, an die Landesjustizkasse abgeführt werden. Bei der JVA
Diez ergibt sich die Besonderheit, dass aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung von dem betreffenden Geldinstitut Gut-
habenzinsen für das Girokonto gezahlt werden. Nachdem die Petenten hiervon erfahren hatten, verlangten sie die Auszahlung
der anteiligen auf ihr Eigengeld entfallenden Guthabenzinsen. Hierbei beriefen sie sich auf den unstreitig gegebenen Sachverhalt,
dass das Guthaben der JVA um ihr Eigengeld erhöht ist, sodass auch entsprechende Guthabenzinsen anfallen. 

Die JVA Diez sowie das Ministerium der Justiz lehnten diese Forderung jedoch ab. Hierbei beriefen sie sich darauf, dass die Be-
stimmungen des Strafvollzugsgesetzes einen entsprechenden Anspruch nicht vorsehen. Im Übrigen sei der mit der Errechnung
anteiliger Zinsguthaben verbundene Verwaltungsaufwand unverhältnismäßig hoch und müsste dem Zinsanspruch gegengerech-
net werden. Schließlich sei es nicht nachzuvollziehen, ob das Eigengeld des jeweiligen Gefangenen dem Barguthaben der An-
staltszahlstelle, dem Girokonto oder dem an die Landesjustizkasse abgeführten Geldbetrag zuzurechnen sei. 

Da letztlich aber nicht von der Hand zu weisen ist, dass Guthabenzinsen auch für das Eigengeld der Gefangenen anfallen, hatte
der Bürgerbeauftragte durchaus Verständnis für das Anliegen der Petenten und suchte nach Mitteln und Wegen, um mit vielleicht
vertretbarem Verwaltungsaufwand für die Auszahlung der anteiligen Zinsen zu sorgen. Leider ging das Ministerium der Justiz
jedoch auf die unterbreiteten Vorschläge nicht ein. 

Da einer der beiden Petenten auch Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der JVA gestellt hatte, befasste sich zusätzlich auch
der Petitionsausschuss im Rahmen einer Parlamentseingabe mit der aufgezeigten Problematik. Auch wurde der Vorgang von der
Strafvollzugskommission beraten, wobei sich allerdings ebenfalls keine Gesichtspunkte für eine einvernehmliche Lösung ergaben.

Bei einer der beiden Eingaben erfuhr der Bürgerbeauftragte eher zufällig von einem bereits rechtskräftigen Abschluss eines Ge-
richtsverfahrens, in dem der Petent Klage auf anteilige Guthabenzinsen erhoben hatte. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen hat-
te weder die JVA noch das Ministerium der Justiz darauf hingewiesen, dass das Anliegen bereits Gegenstand eines gerichtlichen
Verfahrens war, was die Unzulässigkeit der Eingabe zur Folge hatte. Die Klage wurde im Wesentlichen mit der Begründung ab-
gewiesen, dass im Strafvollzug die Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes gegenüber dem BGB Vorrang hätten, sodass etwaige
zivilrechtliche Ansprüche ausscheiden. Nach den Feststellungen des Gerichts gibt es nach dem Strafvollzugsgesetz keinen An-
spruch auf Auszahlung von Guthabenzinsen. 

In der anderen Eingabe stellte der Petitionsausschuss fest, dass dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte. Gleichzeitig wurde
der Petent für den Fall, dass er eine rechtliche Klärung seiner Ansprüche begehrt, dennoch auf den Rechtsweg verwiesen. 

Behandlung einer Eingabe im Landtag Rheinland-Pfalz 

Einen ungewöhnlichen Verlauf nahm die Eingabe eines Petenten, der sich für zwei türkische Staatsangehörige (Geschwister) ein-
setzte. Nachdem die Ermittlungen des Bürgerbeauftragten ergeben hatten, dass mit der Eingabe ausschließlich asylrelevante Ge-
sichtspunkte vorgetragen wurden, deren Vorliegen von den rheinland-pfälzischen Landesbehörden nicht geprüft werden dürfen,
legte er den Vorgang dem Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz vor. Dieser stellte in seiner Sitzung am 21. März 2000
aufgrund des Ergebnisses seiner Ermittlungen fest, dass der Eingabe nicht abgeholfen werden kann. 
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Im Anschluss daran machte ein Abgeordneter von der sich aus § 106 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-
Pfalz ergebenden Möglichkeit Gebrauch und beantragte, den Beschluss des Petitionsausschusses aufzuheben. Die Geschäftsord-
nung sieht dazu vor, dass der Landtag über den Antrag zu entscheiden hat. 

Aufgrund des Antrages befasste sich der Landtag Rheinland-Pfalz in seiner Plenarsitzung am 11. Mai 2000 mit der Eingabe. Nach
ausführlicher Beratung wurde mehrheitlich die Ablehnung des Antrages beschlossen. 

Besondere Probleme für allein erziehende Mütter nach dem Scheitern der Ehe

Welche Probleme allein erziehende Mütter, die trotz der Belastung durch Haushaltsführung und Kindererziehung einer Beruf-
stätigkeit nachgehen, gelegentlich haben, zeigte sich besonders deutlich an einem Fall, der nachstehend näher geschildert werden
soll. 

Hierbei handelt es sich um die Mutter dreier Kinder, die nach dem Scheitern ihrer Ehe eine Erwerbstätigkeit aufnahm, um den
Lebensunterhalt sicherzustellen. Sie war insbesondere darum bemüht, das vorhandene Haus trotz der hohen monatlichen Belas-
tung zu halten, um den Kindern ein Stück „Heimat und Identität“ zu bewahren. Die Realisierung von Unterhaltsansprüchen ge-
genüber dem Ehemann gestaltete sich dabei schwierig. Hierbei zeigte sich, dass insbesondere der verhältnismäßig lange Zeitraum
bis zur Ehescheidung und zur Vermögensauseinandersetzung in mehrfacher Hinsicht besonders kritisch ist, was insbesondere
dann gilt, wenn die Kooperationsbereitschaft des Ehemannes zu wünschen übrig lässt. 

Die Petentin bemühte sich zunächst in ihrer angespannten Situation um Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz. Da jedoch
eine Notlage nicht gegeben war, konnten entsprechende Leistungen, auch darlehensweise, nicht gewährt werden. Die Petentin
hingegen hatte jedoch erwartet, dass ihr besonderer Einsatz in irgendeiner Weise honoriert würde. 

Das zu gewährende Wohngeld entsprach bei weitem nicht ihren Erwartungen, da nach den geltenden Bestimmungen die Belas-
tungen lediglich mit einem Höchstbetrag von 850,– DM, nicht jedoch in tatsächlicher Höhe zuschussfähig sind. Der bewilligte
Betrag von 52,– DM monatlich wurde daher ihren tatsächlichen Belastungen nicht gerecht. 

Hart getroffen wurde die Petentin durch die Ablehnung ihres Antrages auf Lehrmittelfreiheit. Bei drei Kindern in unterschied-
lichen Klassen und Schulen waren die Ausgaben für Schulbücher entsprechend hoch. Der Antrag musste abgelehnt werden, da nach
den zum Zeitpunkt der Entscheidung geltenden Bestimmungen das Jahreseinkommen beider personenberechtigten Elternteile
maßgebend war. Nicht abgestellt werden konnte hingegen auf das Einkommen der getrennt lebenden Ehefrau, obwohl dieses
allein betrachtet einen entsprechenden Anspruch begründet hätte. Diese Regelung ließ außer Acht, dass unterhaltsrechtlich neben
dem Unterhaltsanspruch kein gesonderter Anspruch auf Übernahme der Lehrmittelkosten durch den Vater besteht. 

Zwar erfolgte inzwischen seitens der Landesregierung eine Änderung der Verordnung über die Lehrmittelfreiheit, der Petentin
konnte dies jedoch nicht mehr helfen. 

Da auch dem zuständigen Sachbearbeiter der Kreisverwaltung die Ablehnung der Lehrmittelfreiheit wenig plausibel erschien,
wies er auf die Möglichkeit eines Widerspruches hin. Diesem konnte jedoch aufgrund der geschilderten Rechtslage nicht ent-
sprochen werden, sodass die Petentin zusätzlich mit den Kosten des Widerspruchsverfahrens belastet war. 

Die Trennung der Eheleute hatte auch bezüglich des gemeinsamen Hauses schmerzhafte Konsequenzen. Hierdurch trat bei der
Petentin ein so genannter Objektverbrauch mit der Folge ein, dass seitens des Finanzamtes keine Eigenheimzulage mehr gewährt
werden konnte. War dies schon schlimm genug, ergab sich auch noch eine Überzahlung von nahezu 10 000,– DM, die vom
Finanzamt zurückgefordert wurde. Zwar hafteten die Eheleute hierfür als Gesamtschuldner und das Finanzamt sicherte zunächst
auch zu, sich vorrangig an den Ehemann halten zu wollen. Da dieser es jedoch verstand, sich dem Zugriff des Finanzamtes zu ent-
ziehen, veranlasste das Finanzamt bei der Petentin schließlich eine Kontenpfändung. Diese hatte nun auch noch den Verlust ihrer
geringen Ersparnisse zu beklagen und empfand verständlicherweise die Auskunft des Bürgerbeauftragten, dass nach seinen Er-
mittlungen alles korrekt gelaufen sei, eher als Hohn. Dass das Finanzamt schließlich Säumniszuschläge von 344,– DM erließ, zeigte
zwar das Bemühen, auf die schwierige Situation im Rahmen des Zulässigen einzugehen, war im Ergebnis aber für die Petentin
nur ein geringer Trost. 

Anerkennenswerterweise fanden sich im weiteren Verfahren durchaus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich Gedanken
machten, wie der Petentin geholfen werden könnte. Aber in einem Fall jedoch schlug selbst dieses Bemühen ins Gegenteil um.
So hatte die Kreisverwaltung – Untere Bauaufsichtsbehörde – bei der Landestreuhandstelle eine Gewährung von Hilfen zur Siche-
rung von Wohneigentum beantragt. Dies hatte die unerwartete Folge, dass die Treuhandstelle nicht nur den Antrag ablehnte, son-
dern zusätzlich feststellte, dass aufgrund des Getrenntlebens die Auszahlung des Aufwendungsdarlehens einzustellen war. Die gut
gemeinte Hilfe führte somit zu einer weiteren Einkommensreduzierung. 

Die Ablehnung der Hilfe erfolgte mit dem der Petentin bereits bekannten Argument, dass sie finanziell „in der Lage sei“, die Be-
lastung auch ohne Hilfe zu tragen. 

44



Landtag Rheinland-Pfalz − 13. Wahlperiode Drucksache 13/6977

Inzwischen hat sich die Situation nach Ehescheidung und Vermögensauseindersetzung etwas entspannt. Das Aufwendungsdar-
lehen kann wieder ausgezahlt werden und auch die Voraussetzungen für eine Eigenheimzulage sind wieder erfüllt. Diese wird
allerdings voraussichtlich geringer ausfallen als zuvor. Schließlich konnte, was aus Sicht des Bürgerbeauftragten besonders zu be-
grüßen ist, aus der Landesstiftung „Familie in Not“ ein Betrag von 2 000,– DM gewährt werden. Dies alles kann jedoch nicht über
die Probleme der Petentin und anderer Frauen in ähnlichen Situation hinwegtäuschen. Die korrekte Anwendung der einschlägigen
Bestimmungen kann wie im vorliegenden Fall eine schwierige Situation grundsätzlich leider nicht erleichtern. 

Lärmbelästigung

Auch im Berichtsjahr 2000 haben den Bürgerbeauftragten wieder Eingaben zum Thema Lärm erreicht. Die Beschwerden hier-
über sind naturgemäß vielfältig, da das subjektive Lärmempfinden der Bürgerinnen und Bürger unterschiedlich ausgeprägt ist. So
ist für den einen die ständig im Hintergrund bestehende „Lärmkulisse“, wie z. B. bei Verkehrslärm nervig, für den anderen hin-
gegen der mehr oder weniger regelmäßig wiederkehrende kurzzeitige Lärm besonders belastend.

Schon aus der Tatsache, dass das subjektive Lärmempfinden unterschiedlich ausgeprägt ist, lässt sich ermessen, wie schwierig – wenn
nicht gar unmöglich – es ist, allen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Dies hat im Laufe der Zeit dazu geführt, dass der Gesetzgeber in einer Vielzahl unterschiedlicher Regelungen Bestimmungen ge-
troffen und Immissionsgrenzwerte in den verschiedenen Lebens- und Sachbereichen festgelegt hat, von denen die wichtigsten dar-
gestellt werden sollen.

Problematisch ist, dass sich in diesem Bereich die unterschiedlichsten Interessen gegenüberstehen. So steht dem – verschieden
stark ausgeprägten – Ruhebedürfnis des Einzelnen beispielsweise der Wunsch, aber auch Zwang anderer zur Mobilität entgegen.
Betriebe müssen ihre Produktion aufrechterhalten, den Bedürfnissen nach sportlicher Betätigung, kindlichem Spielen, Musikver-
anstaltungen, Festen und Feiern soll Rechnung getragen werden. Die zu berücksichtigenden Gesichtspunkte sind demnach eben-
so vielfältig wie die vorgebrachten Beschwerden.

Auch Fragen des Bestandsschutzes, so z. B. bei seit langer Zeit bestehenden Straßen, sind – beispielsweise bei der Prüfung von
Forderungen nach lärmmindernden Maßnahmen – zu berücksichtigen. Bei der Beurteilung von Lärm im Straßenverkehr ist
grundsätzlich zwischen Lärmvorsorge und Lärmsanierung zu unterscheiden.

Lärmvorsorge bedeutet Lärmschutz im Zusammenhang mit dem Neubau und der sog. „wesentlichen Änderung“ von Straßen.
Rechtsgrundlage ist das am 01.04.1974 in Kraft getretene Bundes-Immissionsschutzgesetz. Der Straßenbaulastträger ist danach bei
Überschreitung bestimmter Grenzwerte gesetzlich verpflichtet, Lärmschutz zu betreiben. 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz hat jedoch keine rückwirkende Geltung, sodass Verkehrswege, die bereits vor In-Kraft-Treten
des Gesetzes bestanden und nicht wesentlich geändert wurden, der Lärmsanierung zuzuordnen sind. Maßnahmen zur Lärm-
sanierung werden als freiwillige Leistung auf Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen gewährt. Lärmschutzmaßnahmen im
Rahmen der Lärmsanierung setzen voraus, dass die festgelegten Lärmgrenzwerte überschritten werden. Aus Gründen einer ratio-
nelleren Abwicklung sowie der Gleichbehandlung benachbarter Anliegerinnen und Anlieger erfolgt die Durchführung von
Lärmsanierungsmaßnahmen grundsätzlich in der gesamten Ortsdurchfahrt. Die Abwicklung erfolgt sukzessive, entsprechend
dem Grad der Lärmbetroffenheit und der damit verbundenen Priorität in der Schutzbedürftigkeit. Die im Bundes- bzw. Landes-
haushalt bereitstehenden Mittel werden zunächst für Wohngebäude in den am stärksten betroffenen Ortslagen zur Verfügung ge-
stellt. Um eine Wertung und Abwägung zu ermöglichen, wurde für Rheinland-Pfalz ein sog. Lärmimmissionskataster erstellt. 

Doch nicht nur die differenzierten Festlegungen unterschiedlicher Immissionsgrenzwerte waren die Folge des wachsenden An-
spruchs auf Schutz der Gesundheit und des Ruhebedürfnisses. Vielmehr musste auch die tatsächlich vorhandene Lärmbelastung
„objektiviert“ werden. Denn die Frage, ob ein Eingriff in die Rechte anderer erfolgt, kann letztlich nicht vom persönlichen Emp-
finden Einzelner abhängig gemacht werden.

Ergebnis dieser Notwendigkeit, nicht nur für unterschiedliche Bereiche differenziert Immissionsgrenzwerte festzulegen, sondern
auch objektiv das tatsächliche Maß an Lärm zu ermitteln, sind aufwendige Messverfahren und Berechnungen des sog. Beurtei-
lungspegels. Dieser gutachterlich ermittelte Wert wird den in Gesetzen oder Verordnungen festgelegten Immissionsrichtwerten
gegenübergestellt. 

Schon jetzt sei gesagt, dass es zur Ermittlung dieses Beurteilungspegels nach den derzeit anerkannten Verfahren bei weitem nicht
ausreichend ist, zum Zeitpunkt eines als besonders laut empfundenen Geräusches eine Messung vorzunehmen und dieses Ergeb-
nis der Beurteilung zugrunde zu legen.

Es handelt sich vielmehr um ein sehr kompliziertes Verfahren, dessen Ergebnis für Bürgerinnen und Bürger oftmals nur schwer
nachvollziehbar ist und das nicht immer das gewünschte Resultat zur Folge hat. Nachfolgend wird das Lärmmessverfahren zur
Verdeutlichung dargestellt. Der Bürgerbeauftragte bedankt sich diesbezüglich für die Unterstützung durch das Landesamt für
Umwelt- und Gewerbeaufsicht. 
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Lärmmessverfahren

In den sog. Beurteilungspegel (Lr) gehen ein:

a) die mittlere Intensität des Geräusches
b) die Dauer des Geräusches innerhalb einer Beurteilungszeit (z. B. nach TA Lärm tags 16 Stunden, nachts eine Stunde)
c) ggf. Pegelzuschläge
d) je nach Messvorschrift ein Messunsicherheitsabzug von 3 dB(A)

Zu a):

Die mittlere Intensität des Geräusches, der Mittelungspegel Lm kann – je nach anzuwendender Messvorschrift – nach verschie-
denen Verfahren gebildet werden:

a 1) Energieäquivalenter Dauerschallpegel Leq

Hierbei wird der (schwankende) Pegelverlauf in sehr kurzen Zeitintervallen, z. B. 0,1 Sek., abgefragt und jede dieser Stichproben
zur Mittelung herangezogen. Dies ist im Allgemeinen nur durch entsprechende Messgeräte-Elektronik möglich. Ein gutes Nähe-
rungsverfahren bei Geräuschen mit geringer Schwankungsbreite (< 5 dB) besteht darin, den mittleren Wert des Schwankungs-
bereiches als Leq zu verwenden. 

Da die Messgröße „Dezibel“ eine logarithmische Größe ist, kann die Mittelung der einzelnen Stichproben nicht arithmetisch er-
folgen, sondern muss (elektronisch oder manuell) nach folgender Gleichung bestimmt werden: 

bitte an dieser Stelle die Formel von S. 110 einfügen

mit: 

N = Anzahl der Stichproben

Li = Pegel der einzelnen Stichproben L1 bis LN

a 2) Taktmaximalpegel-Verfahren LTm 

Hierzu wird der Pegelverlauf in Takte zu 5 Sek. eingeteilt und jedem der Takte das Pegelmaximum als Stichprobe entnommen.
Die Mittelung dieser Stichproben erfolgt ebenfalls nach der o. g. Gleichung.

Dieses Mittelungsverfahren ist bei Vorliegen eines Pegelschriebes auch manuell durchführbar, da die Einteilung in 5-Sek.-Takte
eine erhebliche Datenreduzierung bewirkt. Bedingt durch das Verfahren liegt der mittlere Taktmaximalpegel LTm bei schwan-
kenden Geräuschen immer höher als der Leq. 

Zu b):

Da die Lästigkeit von Geräuscheinwirkungen nicht nur von der Intensität, sondern auch von der Dauer abhängt, muss auch dieser
zeitliche Faktor berücksichtigt werden. Dies geschieht, indem die tatsächliche Einwirkdauer auf einen festen Beurteilungszeit-
raum bezogen wird und der zehnfache Logarithmus dieses Quotienten vom mittleren Pegel Lm abgezogen wird:

bitte an dieser Stelle die Formel von S. 111 einfügen

mit:

TB = Beurteilungszeitraum

TW = Geräuscheinwirkdauer innerhalb des Beurteilungszeitraums

Wenn das Geräusch z. B. nur in der Hälfte des Beurteilungszeitraumes auftritt (TW = 0,5 TB), ergibt sich ein Abzug von 10 lg 2
= 3 dB(A).

Nach der TA Lärm von 1998 beträgt der Beurteilungszeitraum tagsüber 16 Stunden, nachts eine Stunde. In anderen Vorschrif-
ten, z. B. der 18. BImSchV (Sportanlagen-Lärmschutzverordnung, 1991) gibt es andere Beurteilungszeiten. 
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Zu c):

Pegelzuschläge sind möglich bei 

– Tonhaltigkeit des Geräusches
– Impulshaltigkeit des Geräusches
– Einwirkung des Geräusches zu Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit.

Tonhaltig kann ein Geräusch sein, wenn es z. B. einen summenden, brummenden oder pfeifenden Charakter hat. Der Tonzu-
schlag beträgt nach Intensität des Tones 3 oder 6 dB(A). 

Bei impulshaltigen Geräuschen (z. B. bei Hammerschlägen) wird die Differenz zwischen mittlerem Taktmaximalpegel und äqui-
valentem Dauerschall als Impulszuschlag herangezogen. 

Ein weiterer Zuschlag ist möglich, wenn das Geräusch in bestimmten Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit auftritt. Es sind dies
(nach TA Lärm) die Zeiten 

– an Werktagen von 6.00 bis 7.00 Uhr und von 20.00 bis 22.00 Uhr, 
– an Sonn- und Feiertagen von 6.00 bis 9.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr.

Der Zuschlag beträgt 6 dB(A). Er gilt jedoch nicht für Industrie- und Gewerbegebiete sowie für Dorf-, Misch- oder Kerngebiete. 

Zu d):

Bei Ermittlung des Beurteilungspegels durch Messung (nicht bei Prognosen) ist nach TA Lärm, z. T. auch bei anderen Vor-
schriften, ein Messabschlag von 3 dB(A) vorzunehmen.

In einer vereinfachten Form lässt sich damit der Beurteilungspegel Lr wie folgt darstellen:

bitte an dieser Stelle die Formel von S. 112 einfügen

mit:

Lm = mittlerer Schallpegel [s. Punkt a)]

TB = Beurteilungszeitraum [s. Punkt b)]

TW = Geräuscheinwirkdauer [s. Punkt b)]

Ki = Zuschlag für KT für Tonhaltigkeit
Zuschlag für KI für Impulshaltigkeit
Zuschlag für KR für besonders ruhebedürftige Zeiten [s. Punkt c)]

Der Beurteilungspegel kann mit den entsprechenden Immissionsrichtwerten (s. Zusammenstellung von Vorschriften) verglichen
werden. 

Als zweites Beurteilungskriterium dient der aufgetretene Maximalpegel Lmax. Er darf nach den meisten Vorschriften tagsüber
nicht höher als 30 dB(A), nachts nicht höher als 20 dB(A) über dem jeweiligen Richtwert liegen. 

Das so ermittelte Ergebnis steht mit dem subjektiven Empfinden der oder des Betroffenen nicht immer in Einklang. Aufgrund
des komplizierten Verfahrens ist es – wie andere technische Begutachtungen und Messverfahren auch – zudem nur schwer zu er-
läutern und verständlich zu machen. Für die objektive Feststellung der tatsächlichen Lärmsituation kommt es jedoch nach den
derzeit angewandten und anerkannten Messverfahren nicht allein auf sich zeitweilig eventuell ergebende Spitzenwerte, sondern
beispielsweise auch auf das Verhältnis von Intensität und Dauer der Geräuscheinwirkung an.

Ist der Beurteilungspegel so ermittelt, wird er dem maßgeblichen Immissionsgrenzwert gegenübergestellt.

Wie oben bereits angesprochen, sollen nachfolgend die wichtigsten Vorschriften kurz dargestellt werden, die Festlegungen zu
Immissionsgrenzwerten treffen. Ausgangspunkt der einzelnen Vorschriften ist regelmäßig die jeweilige Gebietsart, wobei sich die
Nutzungsart nach der Baunutzungsverordnung bestimmt. 
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Zu nennen ist zunächst das Bundes-Immissionsschutzgesetz und die hierzu ergangenen Verordnungen, im Einzelnen die 8. BImSchV
(Verkehrs-Lärmschutzverordnung), 18. BImSchV (Sportanlagen-Lärmschutzverordnung) und 24. BImSchV (Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung). Hierbei handelt es sich um bundesrechtliche Regelungen. Ebenfalls auf Bundesebene
wurden einige wichtige Verwaltungsvorschriften erlassen, so z. B. die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm).

Auch seitens des Landes Rheinland-Pfalz bestehen Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, die Regelungen im Be-
reich des Lärmschutzes treffen. Hier sind insbesondere das Landesgesetz zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und
Erschütterungen (Immissionsschutzgesetz), die Landesverordnung zur Bekämpfung des Lärms (Lärmschutzverordnung) und die
Hinweise zur Beurteilung der durch Freizeitlärm verursachten Geräusche (Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt und
Forsten vom 30. Januar 1997) zu nennen. 

Abschließend sollen zur Veranschaulichung nachfolgend die wichtigsten Werte in einer Tabelle gegenübergestellt werden:

Immissionsgrenz-, -richt- bzw. -orientierungswerte:

Nutzungsart nach TA Lärm 16. BimSchV 18. BimSchV Freizeitlärm- DIN 18005 
BauNVO erlass Teil 1 

Schallschutz im
Städtebau

Immissions- Immissions- Immissions- Immissions- Orientierungs-
richtwerte grenzwerte richtwert 1) richtwerte 1) werte 2)

reine Wohn- T 50 db(A) 59 db(A) 45/50 db(A) 45/50 db(A) 50 db(A)
gebiete
(WR) N 35 db(A) 49db(A) 35 db(A) 35db(A) 40/35 db(A)

allgemeine T 55 db(A) 59db(A) 50/55 db(A) 50/55db(A) 55 db(A)
Wohngebiete
(WA) N 40db(A) 49 db(A) 40 db(A) 40 db(A) 45/40db(A)

Misch- T 60 db(A) 64 db(A) 55/60 db(A) 55/60 db(A 60 db(A)
gebiete
(MI) N 45 db(A) 54 db(A) 45 db(A) 45 db(A) 50/45 db(A)

Kern- T 64 db(A) 55/60db(A) 55/60 db(A) 65 db(A)
gebiete
(MK) N 54 db(A) 45 db(A) 45 db(A) 55/50 db(A)

Gewerbe- T 65 db(A) 69 db(A) 60/65 db(A) 60/65 db(A) 65 db(A)
gebiete
(GE) N 50 db(A) 59 db(A) 50 db(A) 50 db(A) 55/50 db(A)

Industrie- 70 db(A) 70 db(A)
gebiete 
(GI)

Sonder- T 45 bis 65 db(A)
gebiete
(SO) N 35 bis 65 db(A)

Kranken- T 45 db(A) 57 db(A) 45 db(A)
haus, 
Schule N 35 db(A) 47 db(A) 35 db(A)
Altenheim

Grün-
anlagen 55 db(A)

Wohn- T 35 db(A)
räume N 25 db(A)
1) Die Tagwerte beziehen sich auf inner- bzw. außerhalb von Ruhezeiten.
2) Der niedrigere Nachtwert gilt bei Gewerbe- und Freizeitlärm.
T = Tag
N = Nacht
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Leider können auch die differenziertesten Regelungen und umfangreichsten Messverfahren nicht verhindern, dass Bürgerinnen
und Bürger den von ihnen beklagten Lärm auch dann als störend oder unerträglich empfinden, wenn durch ein Lärmgutachten
festgestellt wurde, dass die maßgeblichen Grenzwerte eingehalten werden. 

Allerdings müssen andererseits auch für die Frage des oftmals gewünschten behördlichen Eingreifens in Rechte bzw. das Verhal-
ten Dritter Beurteilungsgrundlagen gegeben sein, die aber nicht unbedingt dem subjektiven Empfinden betroffener Bürgerinnen
und Bürger entsprechen müssen. 

Schornsteinfegerwesen

Bereits vor einiger Zeit konnte auch durch Bemühungen des Bürgerbeauftragten geklärt werden, dass eine Zusammenlegung von
Reinigungsarbeiten und Prüfungs- bzw. Messarbeiten durch den Bezirksschornsteinfegermeister auf einen Termin auf Wunsch
der Bürgerinnen und Bürger möglich ist. 

Der Bürgerbeauftragte freut sich nunmehr, in diesem Jahresbericht berichten zu können, dass bei der von ihm bereits seit länge-
rer Zeit immer wieder angeregten Gebührenreduzierung bei der oben beschriebenen Zusammenlegung der Aufgaben auf einen
Termin nunmehr ein erster Schritt gemacht worden ist. Nunmehr wird in den Fällen, in denen Reinigungs- und Überprüfungs-
arbeiten nach § 3 Abs. 1 oder 2 Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung mit Emissionsmessungen nach § 4 oder kombinierten
Arbeiten nach § 5 der Verordnung ausgeführt werden, die begehungsbezogene Gebühr von 11,1 AW auf 8,16 AW reduziert. 

Besonderer Dank hierfür gilt dem Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und dem Landesinnungsver-
band des Schornsteinfegerhandwerks Rheinland-Pfalz.

Leider wurde jedoch – ebenfalls zum 1. Januar 2001 – die Gebühr je Arbeitswert erneut erhöht. 

In Bezug auf die Häufigkeit von Überwachungsarbeiten durch den Bezirksschornsteinfegermeister sind ebenfalls neue Entwick-
lungen zu beobachten. So wurde vom Land Baden-Württemberg im Bundesrat ein Verordnungsantrag eingebracht, mit dem das
Ziel verfolgt wird, „die Überwachung von Gas- und Ölfeuerungsanlagen an den in den letzten Jahren deutlich weiterentwickel-
ten Stand der Technik bei Kleinfeuerungsanlagen anzupassen, ohne dass mit Nachteilen für die Umwelt zu rechnen ist“. Der Ent-
wurf sieht u. a. vor, bei neueren Anlagen, bei denen die Einhaltung von bestimmten Stickstoffoxydgrenzwerten im Abgas vom
Hersteller bescheinigt wird, die Intervalle der durch die Bezirksschornsteinfeger durchgeführten Überwachung zu verlängern.

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau teilt hierzu mit, dass eine abschließende Haltung der
Landesregierung zu dem Verordnungsentwurf, nach dem die Intervalle der durchzuführenden Überwachungsmessungen in den
o. g. Fällen von derzeit einem Jahr auf drei Jahre sowie für Wiederholungsmessungen auf zwei Jahre ausgeweitet werden sollen,
erst nach Vorlage der Ergebnisse eines Arbeitskreises festgelegt werden wird. Dieser Arbeitskreis besteht aus der Vereinigung der
Deutschen Zentralheizungswirtschaft und dem Zentralinnungsverband des deutschen Schornsteinfegerhandwerks. Er hat zu prüfen,
ob und ggf. in welchem Umfang eine Verlängerung der Prüffristen künftig möglich ist. 

Der Bürgerbeauftragte wird sich über den Fortgang und die weiteren Entwicklungen des Verfahrens informieren. Das Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat zugesagt, ihn über die Entscheidung der Landesregierung zu dem Ver-
ordnungsentwurf zu unterrichten.

Insgesamt sind somit aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger im Ansatz durchaus positive Entwicklungen festzustellen.

Auch einzelne Bezirksschornsteinfegermeisterinnen und Bezirksschornsteinfegermeister bemühen sich um besonders bürgernahe
Initiativen. So haben die 16 in Mainz tätigen Bezirksschornsteinfegermeisterinnen und Bezirksschornsteinfegermeister als Service für
ihre Kundinnen und Kunden ein gemeinsames Dienstleistungsbüro eröffnet. Das Büro ist an Wochentagen täglich besetzt und
bietet u. a. Beratung in feuerungstechnischen Fragen, Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes, der Energieeinsparung und der Be-
triebssicherheit von Feuerungs- und Lüftungsanlagen.

Nicht zuletzt soll die konstruktive Mitarbeit des Landesinnungsverbandes des Schornsteinfegerhandwerks in Rheinland-Pfalz bei
der Bearbeitung konkreter Beschwerden über einzelne Bezirksschornsteinfegermeisterinnen und Bezirksschornsteinfegermeister
oder der in Rechnung gestellten Leistungen hervorgehoben werden. Der Landesinnungsverband wird bei den genannten Be-
schwerden neben der zuständigen Aufsichtsbehörde ebenfalls beteiligt. Ein Verfahren, das sich aus Sicht des Bürgerbeauftragten
durchaus bewährt hat und auch zukünftig beibehalten werden soll.

Abschließend soll noch kurz auf die dem Jahresbericht für das Jahr 1999 nachfolgenden Reaktionen und die diesbezüglichen Pres-
seberichte eingegangen werden. Zunächst möchte der Bürgerbeauftragte deutlich darauf hinweisen, dass keine – wie auch immer
geartete – „Pressekampagne“ im Zusammenhang mit der Veröffentlichung seines Jahresberichts von ihm veranlasst, „losgetreten“
oder sonst initiiert wurde. 
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Der Bürgerbeauftragte hat lediglich im Rahmen seines Jahresberichts über ihm bekannt gewordene Beschwerden von Bürgerinnen
und Bürgern berichtet. 

Als Folge der o. g. Veröffentlichungen haben den Bürgerbeauftragten unmittelbar Reaktionen von Bürgerinnen und Bürgern,
aber auch von Bezirksschornsteinfegermeistern erreicht. Bis auf einige Ausnahmen wurde von den Bürgerinnen und Bürgern be-
stätigt, dass sie mit den derzeit bestehenden Regelungen zum Teil unzufrieden sind, was sich durchaus auch in einer Erhöhung
der Eingabezahlen niedergeschlagen hat. 

Seitens einzelner Bezirksschornsteinfegermeister wurde dem Bürgerbeauftragten hingegen vorgeworfen, er äußere seine persön-
lichen Ansichten und wolle „Stimmung gegen einen ganzen Berufsstand machen“. 

Im Rahmen eines nachfolgenden Gespräches mit Vertretern des Landesinnungsverbandes des Schornsteinfegerhandwerks in
Rheinland-Pfalz konnten bestehende Missverständnisse jedoch ausgeräumt werden. Von einem – mehrere Monate nach Veröffent-
lichung des Jahresberichts – an verschiedene Personen und Institutionen versandten „offenen Brief“ eines Bezirksschornstein-
fegermeisters hat sich der Landesinnungsverband des Schornsteinfegerwesens in Rheinland-Pfalz ausdrücklich distanziert und sich
für die zum Teil sehr persönlichen Angriffe durch einen Bezirksschornsteinfegermeister entschuldigt. 

Der Bürgerbeauftragte wird auch weiterhin die gute Zusammenarbeit mit dem Landesinnungsverband des Schornsteinfeger-
handwerks in Rheinland-Pfalz pflegen. In Gesprächen wurde außerdem vereinbart, dass alleiniger Gesprächspartner seitens des
Schornsteinfegerhandwerks für den Bürgerbeauftragten der Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks Rheinland-
Pfalz ist. 

Genehmigung eines Luftgewehrschießstandes im Wohngebiet 

Die Bearbeitung einer Petition durch die Kreisverwaltung Cochem-Zell war im Berichtszeitraum besonders arbeitsintensiv und
gab Anlass zu verschiedenen Beanstandungen. 

Gegenstand dieser Eingabe war die Errichtung einer Schießstätte mit einer Länge von zehn Metern für Luftdruck- und CO2-Waffen
im Kaliber 4,5 mm mit Bleikelchgeschossen unter 7,5 Joule Bewegungsenergie auf einem Privatgrundstück, welches im Geltungs-
bereich eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes liegt, der dort ein allgemeines Wohngebiet vorsieht. 

Gegen die ursprünglich im Jahre 1999 erteilte Schießstättenerlaubnis gemäß § 44 des Waffengesetzes hatten die Eigentümer des
unmittelbaren Nachbargrundstückes Widerspruch eingelegt und sich kurz darauf auch mit der Bitte um Unterstützung an den
Bürgerbeauftragten gewandt. Die Erlaubnisbehörde ist damals noch davon ausgegangen, dass eine baurechtliche Genehmigung
nicht erforderlich ist. Anhand des Widerspruchs bzw. der Petition ist dann auch bekannt geworden, dass der Antragsteller den
eigentlich gewählten Standort des Schießstandes mehrere Meter in Richtung des Grundstückes der Petenten verschoben hat. 

Der Bürgerbeauftragte hatte erst nach geraumer Zeit und lediglich ca. einen Monat vor dem Termin zur mündlichen Erörterung
des Widerspruches vor dem Kreisrechtsausschuss von der Kreisverwaltung eine Stellungnahme erhalten, die inhaltlich auf die
Sache einging. Dem vorangegangen war eine Nachricht der Kreisverwaltung vom 31. Januar 2000, eingegangen am 3. Februar 2000,
dass ein Termin zur mündlichen Erörterung des Widerspruchs der Petenten gegen die fragliche Erlaubnis noch nicht festgesetzt
sei. Tatsächlich hatten die Petenten jedoch bereits mit Datum vom 5. Februar 2000 eine Ladung zur mündlichen Verhandlung im
Widerspruchsverfahren erhalten. 

Die zunächst für den 21. März 2000 vorgesehene mündliche Erörterung des Widerspruchs wurde sodann auf Intervention des
Bürgerbeauftragten bei dem Ministerium des Innern und für Sport auf den 5. April 2000 verlegt. Die Kreisverwaltung hat dann
aber mitgeteilt, dass der Antragsteller seinen Antrag zurückgezogen habe, womit der Genehmigungsbescheid wirkungslos ge-
worden war und sich der Widerspruch der Petenten erledigt hatte. Unter anderem war der Schießstand als Bauvorhaben von ver-
schiedenen Seiten baurechtlichen Bedenken begegnet. Denn er sollte in einem Meter Abstand von der Grundstücksgrenze der
Petenten errichtet werden und ist an dieser Stelle vier Meter hoch. Außerdem besteht, wie bereits oben erwähnt, ein rechtsver-
bindlicher Bebauungsplan, der in diesem Bereich ein allgemeines Wohngebiet vorsieht. 

Im Frühjahr 2000 hatte sich der Bürgerbeauftragte vor Ort ein eigenes Bild von der bestehenden Situation verschafft. In der Folge
haben dann zahlreiche andere Nachbarn ähnliche Befürchtungen wie die bisherigen Petenten geäußert und den Bürgerbeauftrag-
ten ebenfalls um Unterstützung gebeten, damit ggf. die Errichtung bzw. die Benutzung der Schießstätte verhindert wird. Inter-
essanterweise ist aber auch der Antragsteller mit dem Anliegen, auf eine möglichst schnelle und positive Entscheidung der Ge-
nehmigungsbehörde hinzuwirken, an den Bürgerbeauftragten herangetreten. 

Der Antragsteller hat sodann erneut einen bau- und waffenrechtlichen Antrag für den tatsächlichen Standort des Luftgewehr-
schießstandes eingereicht. Dabei ist die Schussbahn auf das Grundstück der Petenten ausgerichtet. Im Rahmen der erneuten Prü-
fungen haben die Schießstandsachverständigen von Kreisverwaltung und Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion festgestellt, dass
der Schießstand auch am jetzigen Standort waffenrechtlich genehmigungsfähig ist. Außerdem hat der Schießstandsachverständige der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mitgeteilt, dass der Schießstand von der Genehmigungspflicht nach § 4 des Bundes-
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Immissionsschutzgesetzes ausgenommen ist. Auch waren nach Ansicht des Sachverständigen weiter reichende Lärmschutzmaß-
nahmen, insbesondere die Erstellung eines Lärmgutachtens, nicht erforderlich. Als Fazit teilte er mit, dass eine Gefährdung der
Nachbarschaft nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen erscheint.

Bevor die von dem Bürgerbeauftragten eingeschalteten Aufsichtsbehörden allerdings zu einem abschließenden Prüfungsergebnis
gelangen konnten und die weitere Bearbeitung der Petition erfolgen konnte, hatte die Kreisverwaltung sowohl Baugenehmigung
als auch Schießstättenerlaubnis gegenüber dem Antragsteller bekannt gegeben. Erst danach wurde von der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion mitgeteilt, dass die Anlage aus waffentechnischer und waffenrechtlicher Hinsicht genehmigungsfähig sei. Auch
die Prüfung und abschließende Bewertung der oben erwähnten baurechtlichen Bedenken durch die Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord stand noch aus. Auch wurde die Tatsache, dass der Antragsteller sich in Gesprächen gegenüber Mitarbei-
tern der Kreisverwaltung dahin gehend geäußert hatte, dass er die Anlage auch für seine Feriengäste nutzen möchte, nach Ansicht
des Bürgerbeauftragten nicht entsprechend gewürdigt, zudem stand das Prüfungsergebnis hinsichtlich einer solchen gewerbeähn-
lichen Nutzung ebenfalls noch aus.

Nach Ansicht des Bürgerbeauftragten hätte insgesamt der Aspekt der Zweckmäßigkeit eine entsprechende Rolle spielen und zu-
mindest im Rahmen einer Nebenbestimmung zum Standort der Schießanlage seinen Niederschlag finden müssen, zumal die Schieß-
stättenerlaubnis nach pflichtgemäßem Ermessen der zuständigen Behörde zu erteilen ist. 

Stattdessen hat die Kreisverwaltung erneut schnell Fakten dadurch geschaffen, dass über die von den Petenten eingelegten Wider-
sprüche gegen die waffenrechtliche Erlaubnis bzw. die Baugenehmigung ungewöhnlich kurzfristig entschieden wurde. Der Bitte
des Bürgerbeauftragten, deshalb den mündlichen Ladungstermin für den Kreisrechtsausschuss am 21. September 2000 erneut auf-
zuheben, wurde nicht nachgekommen.

Der Kreisrechtsausschuss hat dann die Widersprüche der Petenten als unbegründet zurückgewiesen. Nachdem der Widerspruchs-
bescheid dem Bürgerbeauftragten zur Kenntnisnahme vorlag, ist dann auch die Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungs-
direktion Nord eingetroffen, wonach die Baugenehmigung weder bauordnungsrechtlich noch bauplanungsrechtlich beanstandet
werden konnte. Immerhin wird der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion aber dafür Sorge tragen, dass nach In-
betriebnahme des Schießstandes eine örtliche Überprüfung durch die zuständige Stelle erfolgt. Auch hat die Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion die Kreisverwaltung gebeten, die Einhaltung der umfangreichen Auflagen der Schießstättenerlaubnis, so-
bald diese bestandskräftig ist, strikt zu kontrollieren.

Der Petitionsausschuss hat unter diesen Umständen entschieden, dass dieser Eingabe nicht abgeholfen werden kann. Wegen der
Geltendmachung eventueller Unterlassungsansprüche wurden die Petenten auf den Zivilrechtsweg verwiesen. 

Verkürzung der Dauer von Widerspruchsverfahren

Zunächst kann darüber berichtet werden, dass sich die im Jahresbericht 1999 beobachtete gewisse Entspannung der Situation
weiter zum Positiven hin entwickelt hat. 

Lediglich vereinzelt hat der Bürgerbeauftragte im Rahmen seiner Sprechtage von den Bürgerinnen und Bürgern noch Reklama-
tionen zur Dauer von Widerspruchsverfahren erhalten. So wurde z. B. der im Oktober 1999 von einer Petentin gegen die ihrem
Nachbarn erteilte Baugenehmigung erhobene Widerspruch von der unteren Bauaufsichtsbehörde erst am 8. Mai 2000 an den
Kreisrechtsausschuss weitergeleitet und sodann am 19. Juli 2000 mündlich erörtert. Der Widerspruchsbescheid selbst ist mit Datum
vom 8. August 2000 ergangen. Hinsichtlich eines Widerspruches wegen der Festsetzung von Abfallbeseitigungsgebühren ist noch
immer keine Entscheidung ergangen, obwohl dieser bereits am 15. April 1999 bei der zuständigen Kreisverwaltung eingegangen
war und dort registriert wurde. Auch hinsichtlich eines gegen einen Erschließungsbeitragsbescheid einer Gemeinde erhobenen
Widerspruchs liegt trotz des Posteinganges bei der Kreisverwaltung am 7. September 1999 noch keine Entscheidung des Kreis-
rechtsausschusses vor. 

Diese vereinzelten „Ausreißer? mögen durchaus durch besondere Umstände, wie z. B. durch Personalengpässe verursacht sein.
Sie sind für die Betroffenen aber dennoch ärgerlich.

Ansonsten kann für 2000 von einem vom Bürgerbeauftragten gemeinsam mit dem Ministerium des Innern und für Sport initiier-
ten Projekt „Beschleunigung der Streiterledigung im Widerspruchsverfahren“ berichtet werden. Für die Ausrichtung dieser Tagung
zeichnete Dr. Jan Ziekow, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften in Speyer, verantwortlich. Im Rahmen der gut besuchten Tagung fand ein reger Gedankenaustausch statt. Natürlich
wurden zahlreiche Gesichtspunkte konträr, aber durchaus auch fruchtbar diskutiert. 

Innerhalb seines Grußwortes an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat der Bürgerbeauftragte zunächst die Möglichkeit zur
Klarstellung im Hinblick auf das von ihm zu diesem Thema angeblich Gesagte genutzt. Zumal der Bürgerbeauftragte nie be-
hauptet hat, alle Widerspruchsverfahren würden zu lange dauern bzw. alle Verwaltungen würden etwa „schlecht arbeiten“ und
er hat auch nie die Absicht gehabt, irgendjemandem den „schwarzen Peter“ für irgendetwas zuzuschieben. Jedoch ist es unmiss-
verständlich Aufgabe des Bürgerbeauftragten, entsprechenden Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger nachzugehen und den
Versuch zu unternehmen, letztlich zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen.
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Beate Läsch-Weber, Landrätin des Landkreises Bernkastel-Wittlich, hat das Widerspruchsverfahren bei dieser Tagung aus der
Sicht der Kommunen beleuchtet. In Zukunft soll mittels eines Beschwerde-Managements in ihrer Kreisverwaltung beobachtet
werden, ob Widersprüche innerhalb eines gewissen Zeitraums ab Eingang bei der Geschäftsstelle des Kreisrechtsausschusses ent-
schieden werden oder nicht. Für den Fall, dass dieser Zeitraum nicht eingehalten wird, soll den Ursachen hierfür nachgegangen
werden. Weiterhin könnte sich die Landrätin auch einen gewissen Beschleunigungseffekt dadurch vorstellen, dass Beamten des
gehobenen Dienstes auch ohne vorherige Einholung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde der Vorsitz im Kreisrechtsausschuss
übertragen werden kann.

Hans-Josef Roth, Leiter des Rechtsamts und Vorsitzender des Stadtrechtsausschusses bei der Stadtverwaltung Mayen, stellte so-
dann das Widerspruchsverfahren aus der Sicht der Kreis- und Stadtrechtsausschüsse dar. 

Schließlich wurde das Widerspruchsverfahren von Herrn Rechtsanwalt Dr. Ulrich Janes sowie Prof. Dr. Karl-Friedrich Meyer,
Präsident des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz und des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz, aus der Sicht der Rechts-
pflege beleuchtet. 

Letztgenannter hat einleitend klargestellt, dass „es für uns wichtig ist, dass das Vorverfahren seine Rechtspflegefunktion erfüllt,
und zwar gut erfüllt. Die Verwaltungsrichter sehen in den Rechtsausschüssen Schlichtungsstellen, deren kompetentes und
bürgernahes Dienstleistungsangebot sie nicht missen möchten.“ 

Im Hinblick auf Möglichkeiten der Verkürzung der Dauer von Widerspruchsverfahren hat Prof. Dr. Meyer festgestellt, dass „von
einem grundlegenden Systemwechsel abzuraten ist. Was bleibt, ist eine „Politik der kleinen Schritte.“ Weiterhin führt er aus, dass
„es um konkrete praktische Maßnahmen mit dem Ziel geht, die Widerspruchsverfahren zu beschleunigen, dabei aber die Qualität
der Widerspruchsbescheide zu sichern und, wo nötig, zu verbessern ist“.

Als Fazit kann der Bürgerbeauftragte heute nur nochmals festhalten, dass sich auch im Rückblick auf die vergangenen Jahre die
Lage hier und da doch entspannt hat. Die Beschwerden im Büro des Bürgerbeauftragten über lange Laufzeiten von Wider-
spruchsverfahren sind zurückgegangen. Es bleibt zu hoffen, dass die Bestrebungen zur Verbesserung des Widerspruchsverfahrens
weiter zielstrebig fortgeführt werden.

Steuerliche Bescheinigungen für Denkmalpflege

Bereits im Jahresbericht 1999 wurde mit einem Sonderthema darauf aufmerksam gemacht, dass in diesem Zusammenhang bei der
Kreisverwaltung Mainz-Bingen als untere Denkmalschutzbehörde die rechtlichen Vorgaben zum Verfahren offensichtlich nicht
immer eingehalten wurden. Das Landesamt hat als Konsequenz diese Kreisverwaltung sowie alle anderen unteren Denkmal-
schutzbehörden auf die Einhaltung der Grundvoraussetzungen hingewiesen. Mittlerweile hat dies auch zu personellen Verände-
rungen bei der Kreisverwaltung geführt. 

Im Laufe des Berichtsjahres konnten die einzelnen Eingaben von Seiten des Bürgerbeauftragten abschließend bearbeitet werden,
was zum Anlass genommen wird, die einzelnen Sachverhalte sowie das jeweilige Ergebnis darzustellen. 

Eigentümerinnen und Eigentümer eines Kulturdenkmals haben bei dessen Umbau die Möglichkeit, mit einer Bescheinigung des
Landesamtes für Denkmalpflege erhöhte Abschreibungen beim Finanzamt zu beantragen (Anwendung der §§ 7 i, 10 f oder 11 b
Einkommensteuergesetz).

Die hier einschlägige Verwaltungsvorschrift über die Ausführung des Einkommensteuergesetzes setzt für die Inanspruchnahme
der Steuervergünstigungen bei Baudenkmälern u. a. voraus, dass die Baumaßnahme vor Beginn ihrer Ausführung mit dem Lan-
desamt für Denkmalpflege als Bescheinigungsbehörde abgestimmt worden ist. 

Die Abstimmung kann innerhalb eines denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens oder eines Baugenehmigungsverfahrens erfolgen.
Ist eine vorherige Abstimmung unterblieben, liegen die Voraussetzungen für die Erteilung der Bescheinigung nicht vor, auch
wenn die Denkmaleigenschaft nach Abschluss der Baumaßnahme noch vorhanden ist. Die fehlende vorherige Abstimmung kann
nachträglich nicht ersetzt werden.

Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Trier zu dieser Problematik setzt eine ausreichende Abstimmung voraus, dass eine
im Einzelnen abgestimmte Konzeption hinsichtlich der künftigen Bauausführung und Baugestaltung des Denkmals vorliegt, die
die Durchsetzung der denkmalschutzrechtlichen Vorstellungen des Landesamtes gewährleistet. Es genügt z. B. nicht, wenn der
zuständige Bedienstete des Landesamtes das Objekt lediglich vor Bauausführung in Augenschein nimmt.

Zunächst wurde allen Petenten vom Landesamt für Denkmalpflege der Antrag auf Ausstellung einer solchen steuerlichen Beschei-
nigung mit der Begründung abgelehnt, dass die Baumaßnahme vor Beginn ihrer Ausführung im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens nicht mit der Fachbehörde abgestimmt wurde.
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Ein Petent trug vor, dass die beteiligte Kreisverwaltung als untere Denkmalpflegebehörde ihm gegenüber den Eindruck erweckt
habe, die erforderliche Abstimmung der Baumaßnahme mit dem Landesamt für Denkmalpflege sei bereits vorgenommen wor-
den. Zum Beleg konnte der Petent die Kopie eines Formulars der unteren Denkmalpflegebehörde mit folgendem handschrift-
lichen Vermerk vorlegen: „Erlaubnis nach § 13 Absatz 1 wird erteilt in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege.“

Ein anderer Antragsteller machte geltend, dass die Baumaßnahme zum einen intensiv mit dem zuständigen Mitarbeiter der unteren
Denkmalschutzbehörde abgestimmt worden sei. Zum anderen habe er auch Kontakt mit einer Mitarbeiterin des Landesamtes auf-
genommen und ihr die entsprechenden Unterlagen zugesandt. Auch habe ein Mitarbeiter des Landesamtes an einem Ortstermin
gemeinsam mit dem zuständigen Mitarbeiter der Kreisverwaltung und dem Petenten teilgenommen.

Zum Vorbringen des Petenten haben die Ermittlungen dann aber ergeben, dass sich die Mitarbeiterin weder an den Petenten noch
an das Objekt erinnern konnte und ihr Terminkalender für den infrage kommenden Zeitraum auch keine Vereinbarung eines
Ortstermins verzeichnete. Der Mitarbeiter konnte sogar mit der Kopie der gestempelten Zeiterfassungskarte den Aufenthalt im
Dienstgebäude zum fraglichen Zeitpunkt nachweisen. Eine Nachfrage vonseiten des Petenten bei der Kreisverwaltung hat dann
ergeben, dass es sich bei der fraglichen Person offensichtlich um einen Mitarbeiter des Dorferneuerungsreferates der Kreisver-
waltung gehandelt haben könnte.

Hinsichtlich der dritten Eingabe machte der Petent geltend, dass die untere Denkmalschutzbehörde ein Schreiben, mit dem er auf
die beabsichtigte Baumaßnahme, für die er eine steuerliche Bescheinigung später beantragen wollte, aufmerksam gemacht hat,
nicht wie gewünscht an das Landesamt für Denkmalpflege weitergeleitet habe. Das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und
Frauen vermochte im Rahmen seiner Prüfung aber nicht zu beurteilen, ob das fragliche Schreiben fälschlich von Vertretern der
Kreisverwaltung nicht weitergeleitet wurde, auf dem Postweg verloren gegangen ist oder ob in sonstiger Weise falsche Auskünfte er-
teilt wurden.

Im weiteren Verlauf des Petitionsverfahrens hat das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen die Auffassung vertre-
ten, dass selbst wenn man ein Fehlverhalten der unteren Denkmalschutzbehörde annehmen würde, sich hieraus kein Zurech-
nungszusammenhang zu dem Landesamt für Denkmalpflege herleiten ließe. Eine versäumte Abstimmung liegt jedenfalls nicht im
Verantwortungsbereich der Landesbehörden und könnte auch im Falle eines eindeutig festgestellten Fehlverhaltens der unteren
Denkmalschutzbehörde keine Verpflichtung des Landesamtes zur Erteilung der beantragten Bescheinigung begründen. In einem
Urteil des Verwaltungsgerichtes Neustadt/Weinstraße wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die mangelnde Abstimmung
in jedem Fall zur Verweigerung der steuerlichen Bescheinigung führen muss und eine ggf. nachweisbare falsche Beratung allen-
falls zu einem zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch führen könne.

Trotzdem bemühte sich der Bürgerbeauftragte mit dem zuständigen Ministerium sowie dem Landesamt intensiv um möglichst
einvernehmliche Regelungen. Nachdem aber erneute Ortsbesichtigungen ergaben, dass die einzelnen Bauvorhaben zwar grund-
sätzlich denkmalrechtlich genehmigungsfähig, nicht aber steuerrechtlich besonders begünstigungsfähig waren, mussten die Ein-
gaben dann doch nicht einvernehmlich abgeschlossen und die Petenten bedauerlicherweise hinsichtlich einer evtl. Geltend-
machung eines Schadensersatzanspruches im Zusammenhang mit der Ablehnung der Bescheinigung auf den Rechtsweg verwie-
sen werden.

Darüber hinaus hat der Petitionsausschuss die erste Eingabe an die Landesregierung zur Erwägung überwiesen, da weder die Mit-
glieder des Petitionsausschusses noch der Bürgerbeauftragte das Ermittlungsergebnis so akzeptieren wollten. Es soll so nochmals
geprüft werden, ob nicht weitere Umstände oder rechtliche Überlegungen zu einer anderen Entscheidung führen können. 

Ein besonderes Wort des Dankes geht in diesem Zusammenhang an das Landesamt für Denkmalpflege, das sich bei der Bearbei-
tung der Petitionen sehr viel Mühe gemacht hat.

Probleme im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme eines Kindergartenplatzes

Bereits im Jahresbericht 1999 wurde im Rahmen des Tätigkeitsberichtes – 7.6 Kinder-, Jugend-, Personensorge – kurz auf das
Thema „Kindertagesstätten“ und  die Frage eingegangen, inwieweit ein anderer als der für den Wohnort in Frage kommende Kin-
dergarten von den Eltern ausgesucht werden kann. Hierzu ist regelmäßig die Zustimmung des Trägers des gewünschten Kinder-
gartens oder auch die Änderung des Einzugsbereiches eines Kindergartens durch den Jugendhilfeausschuss erforderlich.

Bei der Bearbeitung von Petitionen im Berichtszeitraum wurde deutlich, dass die freie Wahl eines Kindergartens durch die Eltern
unabhängig von den festgelegten Einzugsbereichen nicht möglich ist. In einem konkreten Fall sind vier Kindertagesstätten in
einer Ortsgemeinde vorhanden, davon eine Kindertagesstätte in einem etwas außerhalb gelegenen Ortsteil. Vom Ortsgemeinde-
rat wurde festgelegt, dass die in einem bestimmten Bereich des Ortskerns wohnenden Kinder den etwas außerhalb gelegenen Kin-
dergarten besuchen müssen, was wiederum die Organisation einer Busbeförderung erforderlich macht. Die Petenten wollten mit
ihren Eingaben jedoch erreichen, dass ihre Kinder die Kindergärten im Ortskern besuchen können, wobei in diesen laut Auskunft
der Verbandsgemeindeverwaltung aber keine Kapazitäten mehr zur Verfügung standen. 
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Das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen wurde dazu um eine Darstellung gebeten, inwieweit den Eltern in einem
solchen Fall ein Wahlrecht bezüglich einer Kindertagesstätte zusteht bzw. inwieweit sich Eltern ggf. auf § 5 Sozialgesetzbuch VIII
gegenüber solchen Beschlüssen eines Gemeinderates berufen können.

Das Ministerium führt aus, dass den Eltern zwar grundsätzlich ein Wahlrecht i. S. des § 5 Sozialgesetzbuch VIII zusteht. Dieses
greife jedoch nur, soweit den Wünschen angemessen und ohne unvertretbaren Kostenaufwand entsprochen werden könne. Vor-
rangig müssten Wünschen und Wahlrecht im Rahmen der Bedarfsplanung Rechnung getragen werden. Die Gewährleistung einer
möglichst wohnortnahen Angebotsstruktur habe Priorität.

Da die angesprochene Gemeinde laut Auskunft des Ministeriums mit allen Ortsteilen eine Planungseinheit bildet, handele es sich
bei dem fraglichen Kindergarten somit noch um einen wohnortnahen Kindergarten i. S. des § 9 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz.
Die Petenten können unter den geschilderten Umständen ihr Anliegen nicht über § 5 SGB VIII durchsetzen. 

In diesem Zusammenhang wird von vielen Eltern auch immer wieder die Frage aufgeworfen, inwieweit gerade Kindergarten-
kindern die Beförderung zum nächstgelegenen Kindergarten mittels Schul- oder Linienbus zugemutet werden kann. Das Ober-
verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat im Falle eines 6-jährigen Schulkindergartenkindes nach summarischer Prüfung im Eil-
verfahren ausgeführt, dass vieles dafür spreche, dass die Beförderung in einem Linienbus diesem Kind unzumutbar sei. Selbst von
Grundschülern werde nach den in diesem Landkreis geltenden Bestimmungen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel in der
Regel nicht verlangt, wenn die Ankunft oder die Abfahrt nicht innerhalb von 15 Minuten vor Beginn oder nach Ende des Unter-
richts erfolge. In dem vom Oberverwaltungsgericht zu prüfenden Fall ergaben sich für das Kind aber Wartezeiten von jeweils
einer knappen halben Stunde.

Gerade bei der immer weiter fortschreitenden Integration der Kindergartenbeförderung in den öffentlichen Personennahverkehr
– in 18 Jugendamtsbezirken bereits vollständig oder teilweise verwirklicht – geben Eltern immer wieder zu bedenken, dass die
Kinder hiermit überfordert sein könnten und Unfälle mit Personenschaden möglich wären. 

Die Integration der Beförderung von Kindergartenkindern in den öffentlichen Personennahverkehr ist laut Auskunft des zu-
ständigen Ministeriums aber eine der Möglichkeiten, die die Landkreise sowie Städte mit eigenem Jugendamt bei der Beförderung
nutzen können. Ob dies im Einzelfall zweckmäßig ist, haben die Kommunen laut Ansicht des Ministeriums in eigener Verant-
wortung zu bewerten, da das Land keine Regelungen darüber getroffen hat, wie die Beförderung im Einzelnen zu erfolgen hat.
Gleichzeitig weist das Ministerium darauf hin, dass die Aufsichtspflicht grundsätzlich bis zum Zeitpunkt der Übergabe der Kinder
an die Erziehungskräfte den Eltern obliegt und z. B. auf das Busunternehmen oder den Träger des Kindergartens nur nach ver-
traglicher Regelung mit den Eltern übertragen werden kann. 

Den insoweit geäußerten Bedenken der Eltern hat eine Kreisverwaltung, die die Integration der Beförderung in den öffentlichen
Personennahverkehr beabsichtigt, z. B. entgegengehalten, dass über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zum Schutz der Kinder ver-
schiedene Maßnahmen ergriffen werden. Zum Beispiel hätten alle Kindergartenkinder einen Anspruch auf einen Sitzplatz.
Außerdem erfolge z. B. während der Anwesenheit von Kindergartenkindern der Ein- und Ausstieg nur durch die vordere Tür
der Fahrzeuge. Auch würden die Kindergärten unmittelbar angefahren.

Ein Vertreter der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Gemeindeunfallversicherungsverband) hat während einer Anhörung vor dem
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des Landtags am 24. August 2000 zu dieser Thematik u. a. ausgeführt, dass die Kinder im
Kindergarten und natürlich auch auf dem Wege und beim Bustransport gesetzlich unfallversichert sind.

Hinsichtlich der vorrangigen Aufgabe der Unfallverhütung wurden in diesem Zusammenhang verschiedene Schwerpunkte ange-
sprochen. Von der Mitwirkung von Eltern und Erzieherinnen einmal abgesehen, sollten Vorgaben an die Träger des Schulbus-
verkehrs ergehen, wie z. B. eine Sitzplatzgarantie für die Kindergartenkinder oder die Ausstattung der Busse mit Sicherheits-
gurten. An die Busunternehmen stellt die Unfallkasse die Forderung, geeignetes und regelmäßig geschultes Personal einzusetzen
und die Haltevorrichtungen in den eingesetzten Bussen altersgerecht vorzusehen.

Auch macht die Unfallkasse allen Beteiligten das Angebot, diese bei auftretenden Problemen vor Ort bei der Suche nach indivi-
duellen Lösungsmöglichkeiten zu unterstützen.

Weiterhin gab die Auslegung des § 13 Abs. 2 Satz 3 Kindertagesstättengesetz mehrfach Anlass zu Eingaben an den Bürgerbeauf-
tragten. Dieser Satz lautet folgendermaßen: 

„Der Elternbeitrag ist für Familien mit zwei und drei Kindern nach der Zahl der Kinder zu ermäßigen, für Familien mit vier und
mehr Kindern ist in der Regel kein Elternbeitrag zu erheben; maßgebend ist die Zahl der Kinder, für die die Familie Kindergeld
oder vergleichbare Leistungen erhält.“

Die Vergünstigungen dieser Regelung wollten verschiedene Petenten in Anspruch nehmen, die aus erster Ehe bereits mehrere
Kinder hatten, die aber nicht mehr in deren Haushalt leben, für die sie aber Kindergeld beziehen und Unterhalt zu zahlen haben. 
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Auf Anfrage bei dem Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen konnte ermittelt werden, dass die nicht im Haushalt
der Petenten lebenden Kinder als sog. „Zählkinder“ bezeichnet werden und nicht zur „Familie“ i. S. der o. g. Vorschrift gehören.
Laut Auskunft des Ministeriums stellt die Ermäßigungsregelung darauf ab, dass in der Familie des Kindergartenkindes weitere
Kinder leben und zu unterhalten sind. Zum (erleichterten) Nachweis geht das Gesetz davon aus, dass dies für Kinder zutrifft, für
die die zum Elternbeitrag verpflichtete Familie Kindergeld oder vergleichbare Leistungen erhält. Soweit weitere Kinder vorhan-
den sind, die jedoch in einer anderen Familie leben, bleiben diese insoweit unberücksichtigt, auch wenn für sie ggf. Barunter-
haltsleistungen zu erbringen sind. Es handelt sich insoweit nicht um zu der maßgeblichen Familie gehörende Kinder. § 13 des
Kindertagesstättengesetzes verfolgt als entscheidende Zielsetzung, vielmehr Familien nach der Zahl der in der Familie zu versor-
genden Kinder zu entlasten. 

Barunterhaltsleistungen für andere Kinder sind hierbei nicht relevant, da § 13 Abs. 2 Satz 3 Kindertagesstättengesetz keine ein-
kommensabhängige Elternbeitragsregelung ist. Die Petenten können daher die Vergünstigungen dieser Regelung nicht in An-
spruch nehmen. 

Das Anliegen wurde wunschgemäß als sog. Legislativeingabe im Petitionsausschuss behandelt. Erreicht werden sollte, dass auch
der oben beschriebene Personenkreis vergleichbare Vergünstigungen, wie in § 13 Abs. 2 Satz 3 Kindertagesstättengesetz geregelt,
erhält. Der Petitionsausschuss hat dem Anliegen nicht entsprochen. 

Mitwirkung/Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern 

Gemäß § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz hat dieser die Aufgabe, „im
Rahmen des parlamentarischen Kontrollrechts des Landtags die Stellung des Bürgers im Verkehr mit den Behörden zu stärken“.
Diese Vorschrift im Gesetz war Anlass, der Frage nachzugehen, bei welchen Anlässen die Bürgerinnen und Bürger häufig „im
Verkehr“ mit den Behörden stehen und wie sie sich mit ihren Anträgen, Vorstellungen, Bedenken, Anregungen und anderem ein-
bringen können. Dies soll anhand verschiedener Verfahren nachfolgend im Überblick dargestellt werden.

1. Verwaltungsverfahren

Zunächst ist das Verwaltungsverfahren gemäß Verwaltungsverfahrensgesetz zu nennen, das regelmäßig mit dem Antrag einer
Bürgerin bzw. eines Bürgers oder von Amts wegen beginnt. Bereits durch Inhalt und Begründung eines Antrages z. B. auf Er-
teilung einer Genehmigung, Erlaubnis, Leistung usw. können die Bürgerinnen und Bürger in vielen Bereichen der öffentlichen
Verwaltung ihre Vorstellungen in das Verfahren einbringen. 

Ist dann vonseiten der Verwaltung z. B. beabsichtigt, eine beantragte Genehmigung abzulehnen bzw. mit belastenden Neben-
bestimmungen zu versehen oder eine Beseitigungsanordnung zu erlassen, d. h. in Rechte der Betroffenen einzugreifen, so muss
zunächst eine Anhörung durchgeführt werden. Im Rahmen dieser kann man sich dann zu den für die Entscheidung der Be-
hörde erheblichen Tatsachen äußern. 

2. Widerspruchsverfahren

Soweit eine Bürgerin oder ein Bürger mit der Entscheidung einer Behörde nicht einverstanden oder der Überzeugung ist, hier-
durch in eigenen Rechten verletzt zu sein, kommt dann in aller Regel nach Erhebung eines Widerspruchs die Durchführung
eines Widerspruchsverfahrens in Betracht. 

Innerhalb der Widerspruchsbegründung kann dann auf Gesichtspunkte hingewiesen werden, die die Rechtswidrigkeit einer
Verwaltungsentscheidung belegen. Es kann in diesem Stadium nochmals gemeinsam mit der Verwaltung der Versuch unter-
nommen werden, eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu erreichen, um dem Widerspruch abzuhelfen.

Sollte dies nicht zum Erfolg führen, bietet sich in der mündlichen Erörterung eines Widerspruchs vor dem Rechtsausschuss
für die Bürgerinnen und Bürger eine weitere Gelegenheit, vor einem weisungsunabhängigen Gremium auf die aus eigener Sicht
Erfolg versprechenden Gesichtspunkte hinzuweisen. 

3. Bauleitplanung

Zahlreiche Eingaben beim Bürgerbeauftragten beschäftigen sich mit Flächennutzungsplänen (vorbereitender Bauleitplan) und
Bebauungsplänen (verbindlicher Bauleitplan). Der für das gesamte Gemeindegebiet geltende Flächennutzungsplan enthält
Grobstrukturen für die gesamte Gemeindeentwicklung. Der für Teile der Gemeinde verbindliche Bebauungsplan enthält fein-
körnige Festsetzungen für die Grundstücksnutzung. Beide Bauleitpläne weisen insbesondere im Verfahren der Aufstellung Ge-
meinsamkeiten auf.

Einerseits kommt es vor, dass Bürgerinnen und Bürger im weitesten Sinn mit Festlegungen in diesen Bauleitplänen nicht ein-
verstanden sind, andererseits wird häufig die Aufstellung, Änderung und (Teil-)Aufhebung von Bauleitplänen gefordert. 
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Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist bei Bauleitplänen insoweit eingeschränkt, als auf die Aufstellung, Änderung,
Ergänzung und Aufhebung kein gesetzlicher Anspruch besteht. Natürlich aber kann der Gemeinderat auf Anregungen der
Bürgerinnen und Bürger eingehen. Im Gegensatz dazu ist die Beteiligung dann, wenn die Aufstellung eines Bauleitplanes
durch die Kommune beschlossen wurde, ausdrücklich und umfangreich im Gesetz geregelt. Zunächst sind die Bürgerinnen
und Bürger möglichst frühzeitig (vorgezogene Bürgerbeteiligung) über die allgemeinen Ziele und den Zweck der Planung zu
unterrichten. Den Bürgerinnen und Bürgern ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Der beschlussreife Ent-
wurf eines Bauleitplanes ist mit dem Erläuterungsbericht oder der Begründung für die Dauer eines Monats öffentlich auszu-
legen. Während dieser Auslegungsfrist können die Bürgerinnen und Bürger Anregungen vorbringen (förmliche Bürgerbetei-
ligung). Jetzt liegt bereits ein beschlussreifer Bauleitplan vor. Dass trotz einer solchen verfestigten Planung in diesem Stadium
Anregungen noch zu Änderungen in der Planung führen können, zeigt § 3 Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 1 Baugesetzbuch. Da-
nach ist der Entwurf des Bauleitplanes erneut auszulegen, wenn er nach der förmlichen Bürgerbeteiligung geändert oder er-
gänzt wurde.

Die so vorgebrachten Anregungen sind vom Gemeinderat zu prüfen. Das Ergebnis ist mitzuteilen. Diese Prüfung erfolgt im
Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung, wobei nicht jede Anregung der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt
werden muss, sondern auch eine Zurückweisung erfolgen kann. 

Zur Beantwortung der Frage, welche Möglichkeiten bestehen, eine solche Abwägung auf Fehlerfreiheit hin zu überprüfen,
muss die jeweilige Rechtsnatur der Pläne betrachtet werden. Der Flächennutzungsplan stellt ein für die Gemeinde zwar ver-
bindliches, aber lediglich internes Handlungsprogramm dar. Der Bebauungsplan enthält für die betroffenen Bürgerinnen und
Bürger unmittelbar wirkende, verbindliche Festsetzungen und wird als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan kann des-
halb ggf. im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens vor dem Oberverwaltungsgericht überprüft werden. Hinsichtlich des
Flächennutzungsplanes ist diese Möglichkeit nicht gegeben, wobei aber auch zu beachten ist, dass die Festlegungen in einem
solchen Bauleitplan aber auch keine unmittelbare 

Außenwirkung hinsichtlich der Rechte der Bürgerinnen und Bürger haben können. Ansonsten besteht nur die Möglichkeit
einer sog. Inzident-Kontrolle. Das bedeutet Prüfung der Rechtmäßigkeit des Bauleitplans im Rahmen der Überprüfung eines
auf ihm beruhenden Bescheids. 

Da die Bauleitplanung Gegenstand der kommunalen Selbstverwaltungshoheit der Gemeinden ist, müssen auch der Bürger-
beauftragte sowie der Petitionsausschuss bei Eingaben in diesem Zusammenhang beachten, dass es letztlich auf die Willens-
bildung im Gemeinderat als demokratisch legitimiertem Gremium ankommt. Grundsätzlich ist der Gemeinderat in seinen
Beschlüssen frei, sofern er die im Verfahren geltenden Vorschriften einhält. Zweckmäßigkeitsaspekte sind daher einer Nach-
prüfung entzogen. Auch in der Rechtsprechung wird vertreten, dass die Entscheidung über planerische Zielsetzungen eine
Frage der Gemeindepolitik und nicht bloße Rechtsanwendung ist.

4. Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz

Auch dieses Landesgesetz regelt Möglichkeiten, wie sich Einwohnerinnen und Einwohner bzw. Bürgerinnen und Bürger in
Verwaltungshandeln einbringen können.

Die Gemeindeordnung unterscheidet in § 13 zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern und Bürgerinnen und Bürgern.
Einwohnerin und Einwohner einer Gemeinde ist, wer in der Gemeinde wohnt. Bürger ist jeder Einwohner, der Deutscher
ist i. S. des Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz oder Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union ist,
das 18. Lebensjahr vollendet hat und wenigstens drei Monate in der Gemeinde wohnt. Einige sich aus der Gemeindeordnung
ergebende Rechte – wie Bürgerbegehren und Bürgerentscheid – sind vom Status „Bürger“ abhängig. 

4.1 Einwohnerversammlung

Zur Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner soll mindestens einmal im Jahr eine Einwohnerversammlung
abgehalten werden. Gegenstand der Einwohnerversammlung können nur Fragen aus dem Bereich der örtlichen Verwaltung
(z. B. Aufstellung von Bauleitplänen, Straßenbaumaßnahmen) sein. Bei der Aussprache können nur Einwohnerinnen und
Einwohner das Wort erhalten; der Versammlungsleiter kann hiervon Ausnahmen zulassen. Der Einwohnerversammlung
wird aber nicht das Recht eingeräumt, Beschlüsse zu fassen, die Gemeinderat und Verwaltung binden. 

4.2 Fragestunde

Weiterhin kann der Gemeinderat bei öffentlichen Sitzungen insbesondere den Einwohnerinnen und Einwohnern Gelegen-
heit geben, Fragen aus dem Bereich der örtlichen Verwaltung zu stellen sowie Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten.
Solche Fragestunden sollen vor allem in Ergänzung der themenbezogenen Einwohnerversammlungen den Einwohnerinnen
und Einwohnern die Möglichkeit geben, mündlich und öffentlich nicht nur allgemein interessierende, sondern auch spezi-
fisch individuelle Fragen zu stellen. 
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4.3 Einwohnerantrag

Im Rahmen eines Einwohnerantrages können Einwohnerinnen und Einwohner, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, be-
antragen, dass der Gemeinderat über bestimmte Angelegenheiten der örtlichen Selbstverwaltung, für deren Entscheidung er
zuständig ist, berät und entscheidet. 

Ein solcher Einwohnerantrag setzt u. a. die Unterstützung durch einen bestimmten Anteil der Einwohnerinnen und Ein-
wohner der jeweiligen Gemeinde voraus. Die Zahl der für einen Einwohnerantrag erforderlichen Unterschriften beträgt:

1. in Gemeinden bis zu 3 000 Einwohnern
5 v. H. der Einwohner, höchstens jedoch 120,

2. in Gemeinden mit 3 001 bis 10 000 Einwohnern
4 v. H. der Einwohner, höchstens jedoch 300,

3. in Gemeinden mit 10 001 bis 50 000 Einwohnern
3 v. H. der Einwohner, höchstens jedoch 1 000,

4. in Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern
2 v. H. der Einwohner, höchstens jedoch 2 000.

Mit dem Einwohnerantrag kann das Ziel verfolgt werden, dass sich der Gemeinderat mit einer Angelegenheit auseinander
setzt und einen Beschluss fasst. Er ist zwar nicht so wirksam wie das noch zu erwähnende Bürgerbegehren bzw. der Bürge-
rentscheid. Jedoch ist der Einwohnerantrag aufgrund der hierbei zu beachtenden Voraussetzungen der einfachere Weg, um
bestimmte Wünsche und Interessen gegenüber dem Gemeinderat auszudrücken. 

4.4 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

Wie bereits erwähnt, können die Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde ei-
nen Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegehren). Wichtige Angelegenheiten sind:

1. die Errichtung, wesentliche Erweiterung und Aufhebung einer öffentlichen Einrichtung, die der Gesamtheit der Ein-
wohner zu dienen bestimmt ist,

2. die Änderung des Gemeindegebiets und die Änderung des Gebiets von Verbandsgemeinden nach § 65 Abs. 2 Gemeinde-
ordnung,

3. die Bildung, Änderung und Auflösung von Ortsbezirken.

In der Hauptsatzung kann bestimmt werden, welche weiteren Gemeindeangelegenheiten als wichtig gelten. Zu den wichti-
gen Angelegenheiten gehören aber nicht die öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch, wie z. B. die dem öffentlichen Straßen-
verkehr gewidmeten Straßen und Plätze. 

Ein Bürgerentscheid ist nicht zulässig über:

1. Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem Bürgermeister obliegen,

2. Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung,

3. die Rechtsverhältnisse der Ratsmitglieder, des Bürgermeisters, der Beigeordneten und der sonstigen Gemeindebedienste-
ten,

4. die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan mit den Anlagen, das Haushaltssicherungskonzept, die Abgabensätze und die
Tarife der Versorgungs-, Entsorgungs- und Verkehrsbetriebe der Gemeinde,

5. die Jahresrechnung der Gemeinde, die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten und die Feststellung der Jah-
resabschlüsse der Eigenbetriebe,

6. die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen,

7. Vorhaben, für deren Zulassung ein Planfeststellungsverfahren oder ein förmliches Verwaltungsverfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung erforderlich ist,

8. Entscheidungen in Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren sowie

9. gesetzwidrige Anträge.
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Das Bürgerbegehren muss von mindestens 15 v. H. der bei der letzten Wahl zum Gemeinderat festgestellten Zahl der wahl-
berechtigten Einwohner unterzeichnet sein, jedoch

1. in Gemeinden mit bis zu 50 000 Einwohnern
höchstens von 3 000 Einwohnern,

2. in Gemeinden mit 50 001 bis 100 000 Einwohnern
höchstens von 6 000 Einwohnern,

3. in Gemeinden mit 100 001 bis 200 000 Einwohnern
höchstens von 12 000 Einwohnern,

4. in Gemeinden mit mehr als 200 000 Einwohnern
höchstens von 24 000 Einwohnern.

Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen
beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 30 v. H. der Stimmberechtigten beträgt. Ein Bürgerentscheid, der die
erforderliche Mehrheit erhalten hat, steht einem Beschluss des Gemeinderates gleich. Hinsichtlich weiterer Voraussetzungen
und Verfahrensschritte wird auf den Gesetzestext verwiesen.

4.5 Anregungen und Beschwerden, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Abschließend sei noch auf das Recht hingewiesen, sich schriftlich mit Anregungen und Beschwerden aus dem Bereich der
örtlichen Verwaltung an den Gemeinderat zu wenden. Außerdem sollen Gemeinden bei Planungen und Vorhaben, die die
Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. 

5. Petitionsverfahren

Natürlich können sich die Bürgerinnen und Bürger während eines laufenden Verwaltungsverfahrens jederzeit mit ihrem An-
liegen an den Bürgerbeauftragten wenden. 

Hilfe durch die Beteiligung weiterer Stellen

Bei einer Reihe von Verwaltungsverfahren kommt es vor, dass der Bürgerin bzw. dem Bürger gegenüber zwar nur eine Behörde
zuständig ist, diese jedoch weitere Behörden beteiligt. Diese Beteiligung ist für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger oft nur
schwer durchschaubar, bisweilen sogar nicht einmal bekannt. Gerade in solchen Fällen kann der Bürgerbeauftragte wirksame Hilfe
leisten, indem er sich unmittelbar an die zu beteiligenden Behörden wendet und sich dort für das jeweilige Anliegen einsetzt. 

Als Beispiel für ein solches Verfahren soll hier das Visumsverfahren näher beleuchtet werden. Wenn beispielsweise eine Auslän-
derin oder ein Ausländer ein Aufenthaltsrecht zum Zweck der Familienzusammenführung begehrt, muss ein entsprechendes
Visum bei der deutschen Auslandsvertretung beantragt werden. Diese hat die Ausländerbehörde der Gebietskörperschaft, in der
der Wohnsitz genommen werden soll, zu beteiligen. Diese prüft sodann, ob die Voraussetzungen für ein Aufenthaltsrecht vor-
liegen und erklärt je nach Ergebnis der Prüfung gegenüber der deutschen Auslandsvertretung ihre Zustimmung oder Ablehnung.
Die maßgebliche Prüfung erfolgt somit durch eine Behörde, die im Außenverhältnis nicht in Erscheinung tritt, während ande-
rerseits die entscheidende Behörde die maßgebliche Prüfung gar nicht vornimmt.

Dies wird auch deutlich aus einem Schreiben des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestags, das ein Petent dem Bürger-
beauftragten zur Kenntnis brachte. Hier wird darauf hingewiesen, dass die Auslandsvertretung lediglich formell entscheidet. Der
Bürger wurde daher, obwohl der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags formell zuständig ist, an den Landtag Rheinland-
Pfalz und somit letztlich an den Bürgerbeauftragten verwiesen. 

Erschwerend kommt in diesen Fällen hinzu, dass offensichtlich keine sonderliche Bereitschaft der Ausländerbehörden besteht,
den Bürgerinnen und Bürgern auf entsprechende Anfrage hin Auskunft zu erteilen. Zumindest in den Fällen, die an den Bürger-
beauftragten herangetragen worden sind, beriefen sich die Ausländerbehörden auf das formell zutreffende Argument, dass die
Entscheidung bei der Auslandsvertretung liegt. Hierbei bleibt für die beteiligten Bürgerinnen und Bürger häufig im Dunkeln, dass
die Ablehnung aufgrund einer entsprechenden Stellungnahme der Ausländerbehörde erfolgte. 

In solchen Fällen ist ein Einschalten des Bürgerbeauftragten eine Möglichkeit, um das betreffende Anliegen der Ausländerbehörde
gegenüber zu artikulieren. Da diese dem Bürgerbeauftragten gegenüber zu berichten hat, können auf diesem Wege auch Infor-
mationen zum Verfahrensstand gewonnen werden, was insbesondere dann wichtig ist, wenn es um etwaige Hinderungsgründe
geht. Die Bürgerinnen und Bürger erlangen auf diese Weise Kenntnis, wo mögliche Probleme liegen und können sich entspre-
chend darauf einstellen. 

Das Zusammenwirken mehrerer Stellen kommt jedoch auch in anderen Bereichen vor. So hing die Befreiung von Sprachheil-
pädagoginnen und Sprachheilpädagogen von der Umsatzsteuer bis zum In-Kraft-Treten einer entsprechenden steuerrechtlichen

58



Landtag Rheinland-Pfalz − 13. Wahlperiode Drucksache 13/6977

Regelung von der Schaffung hierfür erforderlicher berufsrechtlicher Regelungen ab. Aus diesen Gründen wurde das insoweit zu-
ständige Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen in das Petitionsverfahren einbezogen. Ähnlich gelagert sind auch
die Fälle, in denen zwar mehrere Stellen den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber zuständig sind, die Zuständigkeit jedoch jeweils
auf andere abschieben. So begehrte ein doppelunterschenkelamputierter Petent die Kostenübernahme für Wechselprothesen. Als
Kostenträger kamen sowohl die Krankenversicherung als auch die Rentenversicherung in Betracht. Von beiden wurde die Über-
nahme der Kosten zunächst abgelehnt, wobei der Petent den Eindruck hatte, dass die Zuständigkeit jeweils auf die andere Stelle
abgeschoben werden sollte. In Fällen dieser Art kann der Bürgerbeauftragte eine wichtige Koordinierungsfunktion leisten. So
konnte im vorliegenden Fall erreicht werden, dass beide Versicherungen die Kosten übernahmen und sich diese im Innenver-
hältnis teilten. 

Schließlich kann der Bürgerbeauftragte ggf. auch unter Einschaltung der Petitionsausschüsse anderer Landesparlamente bei der
Beteiligung mehrerer Bundesländer koordinierend tätig werden. So beklagte ein Petent, dass die Finanzverwaltungen dreier Bundes-
länder bisher nicht in der Lage waren, sich bezüglich der Umsatzsteuerpflicht einer Betriebsübernahme abzustimmen. Hier konnte
im Petitionsverfahren erreicht werden, dass sich die jeweiligen Oberfinanzdirektionen miteinander absprachen und zu einer für
den Petenten günstigen einheitlichen Lösung fanden. 

Insgesamt ist der Bürgerbeauftragte bestrebt, Bürgerinnen und Bürgern auch dann weiterzuhelfen, wenn er selbst nicht unmittel-
bar tätig werden kann. Dabei hat sich im Laufe der Zeit mit verschiedenen Dienststellen eine gute und für die betroffenen Bürge-
rinnen und Bürger hilfreiche Zusammenarbeit auch mit Dienststellen, die nicht der Kontrolle des Landtags und des Bürgerbe-
auftragten unterliegen, entwickelt. Hervorzuheben ist die gute Zusammenarbeit mit dem Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz/Saar-
land in Saarbrücken, der Auskunfts- und Beratungsstelle der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in Mainz, den Geschäfts-
stellen der verschiedenen Ersatzkassen, insbesondere der Barmer Ersatzkasse (BEK) und der Deutschen Angestellten Kasse
(DAK), den Kirchen und den verschiedenen Wohnungsbauunternehmen. 

Das Enteignungsverfahren

Immer wieder wird der Bürgerbeauftragte damit konfrontiert, dass Bürgerinnen und Bürger im Zusammenhang mit laufenden
oder anstehenden Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren sowie Planfeststellungsverfahren Ängste äußern, enteignet zu werden.

Dies soll zum Anlass genommen werden, den Begriff der Enteignung etwas näher zu beleuchten und aufzuzeigen, ob eine Ent-
eignung tatsächlich auch gesetzlich vorgesehen ist. 

Eine Enteignung i. S. von Art. 14 Abs. 3 Grundgesetz zeichnet sich begrifflich dadurch aus, dass das durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1
Grundgesetz gewährleistete Eigentum ganz oder teilweise im Interesse der Allgemeinheit durch einen gezielten hoheitlichen
Rechtsakt entzogen wird. 

Der Antrag auf Durchführung eines Enteignungsverfahrens ist von der Behörde, die eine Maßnahme auszuführen hat und die
eine Inanspruchnahme im Eigentum Dritter stehender Grundstücke erfordert, bei der jeweils zuständigen Struktur- und Geneh-
migungsdirektion als Enteignungsbehörde zu stellen. Vorher muss sich der Antragsteller jedoch ernsthaft und vergeblich um den
freihändigen Erwerb des zu enteignenden Grundstücks bemüht haben.

Das Enteignungsverfahren wird durch Anberaumen eines Termins zur mündlichen Verhandlung mit den Beteiligten eingeleitet.
Die Enteignungsbehörde ermittelt alle Tatsachen, die für das Verfahren von Bedeutung sind von Amts wegen. Sie  hat zunächst
ebenfalls auf eine Einigung zwischen den Beteiligten hinzuwirken. 

Kommt eine Einigung nicht zustande, wird mit Enteignungsbeschluss über den Enteignungsantrag, in dem u. a. Art und Höhe
der Entschädigung sowie gegebenenfalls die Dauer der Verwendungsfrist für das enteignete Grundstück bezeichnet werden, ent-
schieden. Im Mittelpunkt des enteignungsrechtlichen Verfahrens steht nunmehr die Festsetzung der Entschädigung für den
Rechtsverlust, die sich nach dem Verkehrswert des zu enteignenden Grundstücks bemisst. Die Entschädigung ist grundsätzlich
in einem einmaligen Geldbetrag zu leisten und kann auf Antrag unter Umständen in geeignetem Ersatzland oder anderen Rech-
ten festgesetzt werden.

Ist der Enteignungsbeschluss nicht mehr anfechtbar und die Entschädigung gezahlt oder hinterlegt, so ordnet die Enteignungs-
behörde seine Ausführung an. Vor Eintritt der Unanfechtbarkeit kommt evtl. schon eine vorzeitige Besitzeinweisung in Frage.
Die Enteignungsbehörde veranlasst auch die notwendigen Änderungen im Grundbuch.

Verwaltungsakte der Enteignungsbehörde können nur durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung durch die Kammer für Bau-
landsachen beim zuständigen Landgericht angefochten werden.

Kein Enteignungsverfahren ist das beispielsweise bei Straßenbaumaßnahmen durchzuführende Planfeststellungsverfahren. Auch
hier kommt es häufig zu der Notwendigkeit einer Inanspruchnahme von Grundstücken oder Grundstücksteilen.
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Das Planfeststellungsverfahren selbst ist kein Enteignungsverfahren, dieses schließt sich vielmehr gegebenenfalls dann an ein Plan-
feststellungsverfahren an, wenn eine Einigung über einen freihändigen Ankauf der benötigten Flächen nicht möglich ist.

Das Planfeststellungsverfahren selbst dient vorwiegend der Regelung und Entscheidung der allgemeinen, für das gesamte Vorhaben
wichtigen Fragen bzw. öffentlich-rechtlichen Beziehungen. Erst im Enteignungsverfahren geht es um die Regelung der indivi-
duellen Rechte der von der Planausführung betroffenen Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer.

Allerdings wird dem Planfeststellungsbeschluss eine sog. „enteignungsrechtliche Vorwirkung“ zugeordnet. Das bedeutet, dass eine
zur Ausführung des im Planfeststellungsbeschluss planfestgestellten Bauvorhabens notwendige Enteignung grundsätzlich zulässig
ist. Die sich aus Art. 14 Abs. 3 Grundgesetz ergebenden Voraussetzungen für einen Eingriff in das Eigentum sind daher bereits
bei der Planfeststellung zu prüfen.

Der Betroffene verliert jedoch durch den Planfeststellungsbeschluss noch nicht sein Eigentum an dem betreffenden Grundstück.
Die zivilrechtliche Übertragung des Eigentums und die Regelung der Entschädigung sind vielmehr Gegenstand des Enteignungs-
verfahrens, in dem im Hinblick auf die Voraussetzungen für die Enteignung jedoch nur geprüft wird, ob ein unanfechtbarer oder
vorläufig vollstreckbarer Planfeststellungsbeschluss vorliegt und ob der geltend gemachte Enteignungsanspruch mit dem festge-
stellten Plan übereinstimmt.

Über diese Wirkung müssen sich die Bürgerinnen und Bürger bei der Entscheidung, ob sie gegen den Planfeststellungsbeschluss
klagen oder nicht, im Klaren sein. Denn grundsätzlich steht – wie oben beschrieben – mit Rechtskraft des Planfeststellungsbe-
schlusses fest, was zu welchem Zweck enteignet wird. Die Betroffenen können sich dann in einem nachfolgenden Enteignungs-
verfahren gegen den staatlichen Zugriff auf das Eigentum nicht mehr wehren.

Die Angst, enteignet zu werden, wird von Bürgerinnen und Bürgern auch immer wieder im Zusammenhang mit Flurbereini-
gungsverfahren, die der Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur För-
derung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung in ländlichen Bereichen dienen, also der ländlichen Bodenord-
nung, angesprochen.

Diese Flurbereinigungsverfahren sind jedoch keine Enteignungsverfahren. Die Flurbereinigung ist vielmehr eine Eigentumsbe-
grenzung i. S. von Art. 14 Abs. 1 S. 2 Grundgesetz. Es handelt sich also um eine Inhalts- und Schrankenbestimmung in Bezug auf
das Eigentum an Grundstücken. Aus dem Flurbereinigungsgesetz ergibt sich zwar kein Anspruch, im Rahmen des Verfahrens
den Altbesitz wieder zugeteilt zu bekommen, jedoch gibt es einen Anspruch auf wertgleiche Landabfindung.

Die Regelungen des Flurbereinigungsgesetzes bestimmen, dass das Flurbereinigungsgebiet unter Beachtung der jeweiligen Land-
schaftsstrukturen neu zu gestalten ist. Dabei sind die gegeneinander abzuwägenden Interessen der Beteiligten, die Interessen der
allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung zu berücksichtigen. So ist beispielsweise zersplitterter oder unwirtschaft-
licher Grundbesitz nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammenzulegen und zweckmäßig zu gestal-
ten, gemeinschaftliche Anlagen sind zu schaffen. Die Flurbereinigung dient somit im Wesentlichen auch den Interessen der Teil-
nehmer, anders als die Enteignung, die zum Wohle der Allgemeinheit zu erfolgen hat.

Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich durch Einlegen eines Widerspruches gegen die Feststellung der Ergeb-
nisse der Wertermittlung und gegen den Flurbereinigungsplan zu wenden. Widerspruchsbehörde ist die beim Ministerium für
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau eingerichtete Spruchstelle für Flurbereinigung. Auf die Einrichtung dieser
Spruchstelle soll im Folgenden näher eingegangen werden, weil ihr im Verhältnis zwischen Behörde und Bürger eine echte Mittler-
rolle zukommt.

Sie ist ein kollegiales, weisungsfreies Beschlussorgan, das in einem gerichtsähnlichen Verfahren in der Besetzung mit dem Vorsit-
zenden, einem beamteten Beisitzer und zwei ehrenamtlichen Beisitzern – meist berufserfahrene Landwirte und Winzer – ent-
scheidet.

In aller Regel geht der Entscheidung der Spruchstelle eine Ortsbesichtigung und ein Ortstermin voraus, in dem der Gang des Ver-
fahrens erläutert und die Sach- und Rechtslage erörtert wird.

Etwa 75 % aller Widerspruchsverfahren enden durch gütliche Einigung, Zurücknahme oder durch Abhilfeentscheidung. Nur etwa
25 % der Verfahren enden durch Erlass eines Widerspruchsbescheides. Etwa die Hälfte der Widerspruchsbescheide wird beim
Verwaltungsgericht angefochten. Damit sind nur rund 12 % aller Widersprüche Gegenstand eines Verwaltungsrechtsstreites.

Diese Arbeitsergebnisse dokumentieren nicht nur die beachtliche Akzeptanz, die von den Entscheidungen der Spruchstelle aus-
geht, sondern belegen auch die hohe Befriedungswirkung des Widerspruchsverfahrens in der Flurbereinigung, die letztlich auch
mit einer deutlichen Entlastung des Flurbereinigungsgerichts verknüpft ist.
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Gegen die Entscheidung der Spruchstelle für Flurbereinigung wiederum kann Klage beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz in Koblenz erhoben werden, wo gemäß den Bestimmungen des Flurbereinigungsgesetzes ein Senat für Flurbereinigung ein-
gerichtet ist. 

Auch die Bodenordnung als Folge eines Bebauungsplanes ist kein Enteignungsverfahren. Die Umlegung dient nicht vorrangig der
Erfüllung öffentlicher Aufgaben und damit dem allgemeinen Wohl, sondern zumindest gleichrangig den Interessen der betroffe-
nen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, denen eine wirtschaftlichere Grundstücksnutzung ermöglicht werden soll.
Auch bei der Umlegung handelt es sich um eine Inhalts- und Schrankenbestimmung i. S. von Art. 14 Abs. 2 S.1 Grundgesetz. 

Die Umlegung gemäß §§ 45 ff. Baugesetzbuch dient dazu, den Grundstückszuschnitt durch Neuaufteilung der Grundstücks-
flächen im Interesse der besseren baulichen Nutzbarkeit der Grundstücke neu zu ordnen. Die Umlegungsbeteiligten befinden sich
dabei in einer Solidargemeinschaft. Im Umlegungsgebiet stehen prinzipiell alle Grundstücke zur Disposition und Neuaufteilung
an.

Sowohl gegen den Umlegungsbeschluss als auch gegen den Umlegungsplan selbst können die Bürgerinnen und Bürger Wider-
spruch erheben, der nach nicht erfolgter Abhilfe vom Landesvermessungsamt entschieden wird. Danach ist noch der Rechtsweg
an die Kammer für Baulandsachen am jeweiligen Landgericht vorgesehen. 

Selbstverständlich haben die Bürgerinnen und Bürger auch die Möglichkeit, sich bei Problemen an den Bürgerbeauftragten zu
wenden. Dies sollte möglichst frühzeitig geschehen. 

4. Teil – Einzelbeispiele

1. Bleiberecht bei kriegsbedingter Traumatisierung

Ein eritreischer Staatsangehöriger war 1990 im Alter von 13 Jahren aus dem damaligen Kriegsgebiet nach Deutschland gekommen
und hatte sich seitdem integriert. Es wurde festgestellt, dass er nach wie vor unter einer behandlungsbedürftigen kriegsbedingten
Traumatisierung leidet. Da sich zudem das Herkunftsland zum Zeitpunkt der Entscheidung erneut im Kriegszustand befand und
der Petent eine feste Arbeitsstelle hat, konnte ihm eine Aufenthaltsbefugnis erteilt werden. 

2. Keine Änderung des Steuerbescheides bei nachträglich bekannt gewordener Fehlerhaftigkeit

Ein Bürger begehrte die Änderung eines bestandskräftigen Einkommensteuerbescheides für 1997. Für das Jahr 1998 war im Ein-
spruchsverfahren ein Pflegepauschbetrag für die schwer behinderte Ehefrau gewährt worden, der auch schon in der Einkommen-
steuererklärung 1997 beantragt worden war. Da seinerzeit jedoch kein Einspruch eingelegt worden war mit der Folge, dass der
Bescheid bestandskräftig geworden ist, war eine nachträgliche Änderung nicht mehr möglich. 

3. Kein Entgegenkommen des Finanzamts bei hohen Steuerschulden

Ein Bürger, der wegen Steuerrückständen und Säumniszuschlägen von über 1 Mio. DM vom Finanzamt in Anspruch genommen
wurde, wandte sich Hilfe suchend an den Bürgerbeauftragten. Hierbei begehrte er insbesondere die Fristverlängerung für die Ab-
gabe von Steuererklärungen, die Einstellung von Vollstreckungsmaßnahmen sowie den Erlass von Säumniszuschlägen. Er meinte,
hierauf einen moralischen Anspruch zu haben, da im Jahr 1988 auf Veranlassung des Finanzamts ein staatsanwaltschaftliches Er-
mittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden war, das erst am 30. Dezember 1998 damit endete, dass das Gericht die Eröff-
nung des Hauptverfahrens mangels hinreichenden Tatverdachts abgelehnt hat. Das Finanzamt sah sich jedoch aufgrund der er-
heblichen Steuerschulden sowie im Hinblick darauf, dass der Petent bewusst nachlässig seine steuerlichen Pflichten seit vielen
Jahren nicht erfüllt hatte, zu einem Entgegenkommen nicht bereit. Hierbei hat das Finanzamt auch darauf abgestellt, dass sich
der Petent durch sein Verhalten Wettbewerbsvorteile gegenüber seinen Konkurrenten, die ihre steuerlichen Pflichten erfüllten,
verschafft hatte. 

4. Auch bei Mittellosigkeit können Verteidigerkosten nicht erlassen werden

Ein rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilter Petent beanstandete, dass die zuständige Generalstaatsanwaltschaft seinem
Antrag, die im Verfahren entstandenen Rechtsanwaltskosten wegen Mittellosigkeit zu erlassen, nicht entsprochen hatte. Seiner
Ansicht nach wird hierdurch gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Für den Erlass der Verteidigerkosten
sind die einschlägigen Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung maßgeblich, die hierfür eine unbillige Härte fordern. Diese
kann schon deshalb nicht angenommen werden, da der Verurteilte nicht unverschuldet in die finanzielle Notsituation geraten ist.
Die Europäische Menschenrechtskonvention verlangt lediglich die Gewährung einer vorläufigen Kostenbefreiung und wurde von
der Generalstaatsanwaltschaft bei ihrer Entscheidung berücksichtigt.
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5. Mangelhafte Durchführung der Straßenreinigung

Eine Petentin beklagte sich über die ihrer Ansicht nach mangelhafte Durchführung der Straßenreinigung im Bereich ihres Haus-
grundstücks. Eine im Laufe des Petitionsverfahrens erfolgte Überprüfung der Einsatzpläne durch den Entsorgungsbetrieb ergab,
dass der fragliche Bereich insbesondere hinsichtlich des Gehweges nicht immer gemäß den Vorgaben gereinigt wurde. Daraufhin
hat der Entsorgungsbetrieb ohne Anerkennung einer Rechtspflicht einen Betrag in Höhe von 500,– DM der bezahlten Gebühr
für das Jahr 1999 zurückerstattet.

6. Schließlich doch Altersteilzeit

Ein im öffentlichen Dienst beschäftigter Arbeiter wandte sich an den Bürgerbeauftragten, weil seine Dienststelle den Abschluss
des von ihm gewünschten Vertrages über Altersteilzeit immer wieder verzögerte. Auch gegenüber dem Bürgerbeauftragten fand
die Dienststelle immer neue Gründe, um den Vertragabschluss hinauszuzögern. Nach Einschalten des zuständigen Ministeriums
wurde der Vertrag dann jedoch abgeschlossen. 

7. Deutliche Ausschilderung eines Durchfahrtsverbots für Schwerlastverkehr führt zu Verkehrsberuhigung 

Die Petenten beschwerten sich über Verkehrslärm und durch Schwerlastverkehr verursachte Schäden an ihrem Haus. Das An-
wesen der Petenten liegt an einer sehr schmalen innerstädtischen Straße und die Petenten wünschten eine deutliche Ausschilde-
rung eines Durchfahrtverbots für Lkw. Die betreffenden Schilder seien in den 80er Jahren im Rahmen verschiedener Einbahn-
regelungen entfernt und nicht mehr angebracht worden. 

Im Rahmen des Petitionsverfahrens wurde ein Ortstermin durchgeführt und einvernehmlich mit den Petenten festgelegt, welche
Verkehrsschilder erforderlich sind, um die Einhaltung des grundsätzlich auch von der Verwaltung gewollten Durchfahrtsverbots
für Lkw zu erreichen. 

Schon nach kurzer Zeit berichteten die Petenten, dass der Verkehr merklich nachgelassen hat. 

8. Steuerbefreiung für Einnahmen aus Organistentätigkeit

Ein Bürger begehrte die Steuerbefreiung für Einkünfte, die er als nebenberuflicher Organist in Kirchengemeinden erzielt. Im Zuge
des Petitionsverfahrens wurde die Problematik von den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder erörtert. Hierbei
wurde festgestellt, dass nebenberufliche Organisten die vom Einkommensteuergesetz geforderte „gewisse künstlerische Gestal-
tungshöhe“ erreichen, sodass ihnen Steuerbefreiung gewährt werden kann. 

9. Taubenplage

Die Petentin beschwerte sich über die sich ständig vergrößernde Taubenpopulation und die von den Tauben verursachten Ver-
schmutzungen. Ihrem Anliegen, Maßnahmen zur Reduzierung des Taubenbestandes zu ergreifen, konnte jedoch nicht entspro-
chen werden. Grund hierfür ist, dass die verwilderten Tauben generell keine tierischen Schädlinge i. S. des § 13 Abs. 1 Bundes-
seuchengesetz mehr darstellen, sodass der „vernünftige Grund“ zur Durchführung von Taubenreduzierungsmaßnahmen entfal-
len ist. Die Ordnungsämter würden daher gegen § 17 Tierschutzgesetz verstoßen, wenn sie die Tauben töten würden. Auch der
Anregung der Petentin, eine so genannte „Taubenpille“ einzusetzen, konnte nicht entsprochen werden, da dem entsprechenden
Mittel die Zulassung durch das Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin in Berlin versagt
wurde.

10. Kleiner Stich – gefährliche Folgen

Erfreuerlicherweise rasch geholfen wurde einem Petenten, der dringend um Beseitigung eines Wespennestes an seinem Wohnhaus
bat, da er Allergiker ist und ein Wespenstich zu einer lebensbedrohenden Situation für ihn führen kann. In früheren Fällen konnte
der Petent sich unmittelbar mit der Feuerwehr in Verbindung setzen, die das Nest jeweils umgehend beseitigt hatte. Nun wurde
er von dort jedoch an die Stadtverwaltung verwiesen. Das Wespennest wurde schließlich schnellstmöglich beseitigt. Außerdem
wurde eine Regelung für zukünftige Notfälle dieser Art getroffen. 

11. Mieterhöhung

Aufgrund einer Eingabe konnte erreicht werden, dass ein Sozialamt im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt rückwirkend eine
Mieterhöhung anerkannte. Der Bürgerbeauftragte hatte darauf hingewiesen, dass der Hilfeempfänger rechtzeitig die Anerken-
nung der Mieterhöhung beim Sozialamt beantragt hatte, dieses aber nicht innerhalb der vom Vermieter gesetzten Frist tätig ge-
worden war. 

12. Umzugskosten

Längere Bemühungen des Bürgerbeauftragten waren erforderlich, bis ein Sozialamt im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt
die Kosten für den Umzug in eine kostengünstigere und für die Wiederaufnahme einer Berufstätigkeit der Hilfeempfängerin güns-
tigere Wohnung sowie die Renovierungskosten für die bisherige Wohnung übernahm. 
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13. Heimplatzsuche

Immer wieder wenden sich Petentinnen und Petenten an den Bürgerbeauftragten, weil sie für ihre schwer- und mehrfachbehin-
derten oder pflege- und aufsichtsbedürftigen Angehörigen keinen angemessenen Heimplatz finden. 

In einem Falle gelang es in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung des Landes Rheinland-Pfalz,
für einen 25-jährigen geistig behinderten jungen Mann, der zu unvorhergesehenen Aggressionshandlungen neigt, einen neuen
Heimplatz zu vermitteln. Der Träger der Einrichtung, in der der junge Mann zuvor lebte, sah sich nach verschiedenen Vor-
kommnissen, von denen auch Mitbewohnerinnen und Mitbewohner betroffen waren, nicht mehr in der Lage, den jungen Mann
weiterhin bei sich zu fördern, zu betreuen und zu pflegen. 

Der im Koma liegende Sohn einer anderen Petentin wird seit sechs Jahren in einer Therapie- und Pflegeeinrichtung in der Nähe
von Bremen gepflegt und versorgt. Aufgrund der Eingabe konnte ein Platz in einer Einrichtung in Rheinland-Pfalz gefunden
werden. Die Verlegung des Sohnes der Petentin war jedoch bisher nicht möglich, sodass diese Eingabe noch nicht abgeschlossen
werden konnte. 

14. Schutz vor eigenen Eltern

Wegen massiven Drucks und aufgrund von Drohungen ihrer Eltern war die Partnerschaft einer Angehörigen eines ausländischen
Staates gescheitert. Um zusammen mit ihrem Kind neu anzufangen und eine Ausbildung als Erzieherin beginnen zu können,
benötigte sie eine ihren Eltern nicht bekannte Wohnung. Dem Anliegen konnte in Zusammenarbeit mit der zuständigen Stadt-
verwaltung entsprochen werden.

15. Ausweglose Situation

Ein Petent bat den Bürgerbeauftragten um Hilfe gegenüber dem Sozialamt und dem Arbeitsamt, nachdem er einen gescheiterten
Selbstmordversuch unternommen hatte, weil er nicht mehr weiter wusste. Aufgrund der Eingabe stellte die zuständige Stadtver-
waltung die erforderlichen persönlichen und materiellen Hilfen für den Petenten bereit. 

16. Bleiberecht traumatisierter Bürgerkriegsflüchtlinge

Dem Begehren eines jungen Mannes aus Bosnien und Herzegowina auf eine weitere Duldung konnte entsprochen werden, da der
sozialpsychologische Dienst des Amtes für Gesundheitswesen bei ihm eine Traumatisierung feststellte. Er hatte als Jugendlicher
im Herkunftsland Gräueltaten miterleben müssen. Mit der Duldungsverlängerung konnte auch die Fortsetzung der begonnenen
Therapie gesichert werden. 

17. Leistungen nach Pflegestufe III

Die Mutter eines Petenten erhielt aufgrund der Bemühungen des Bürgerbeauftragten Leistungen nach Pflegestufe III der Pflege-
versicherung. Ihr wurde ein Betrag von fast 2 300,– DM nachgezahlt. 

18. Ausnahmsweise Wohnungsbauförderung für ein weiteres Objekt zulässig

Eine Familie begehrte die Gewährung von Wohnungsbauförderung für ihr Bauprojekt. Dem stand zunächst entgegen, dass be-
reits Förderungsmittel für ein früheres Objekt gewährt worden waren. Im Zuge des Petitionsverfahrens konnte jedoch nachge-
wiesen werden, dass das vorhandene Wohneigentum aufgegeben worden war, da dort wegen eines Feuchtigkeitsschadens Sanie-
rungskosten hätten aufgewandt werden müssen, die wirtschaftlich unvernünftig gewesen wären. Es konnten daher erneut Förde-
rungsmittel gewährt werden. 

19. Wegnahme eines Radiogeräts

Ein ausländischer Gefangener fühlte sich willkürlich behandelt, da ihm das Radiogerät weggenommen wurde und ihm von einem
Bediensteten erklärt worden sei, dass er es nur wiederbekomme, wenn er ihm „seine Füße küsse“. Die Ermittlungen ergaben, dass
bei dem der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtigen Gefangenen offensichtlich ein Missverständnis vorlag. Das anstalts-
eigene Radiogerät war entfernt worden, da die Versiegelungen durchtrennt worden waren. Anschließend wurde ihm ein kabel-
loses Kleinradio angeboten. Hierfür hatte sich der Petent dem betreffenden Bediensteten gegenüber derart dankbar gezeigt, dass
dieser sich zu der Äußerung hinreißen ließ: „Sie brauchen mir dafür nicht gleich die Füße zu küssen.“ Diese Äußerung hat der
Petent offensichtlich missverstanden. Der Petent lehnte daraufhin das Radiogerät ab. Leider konnten auch die Bemühungen des
Bürgerbeauftragten, das Missverständnis auszuräumen, nicht dazu führen, dass sich der Petent mit der Erklärung der JVA zu-
frieden gab. 

20. Keine Weiterleitung von Briefen bei Manipulationsverdacht

Eine Gefangene hatte sich darüber beschwert, dass zur Post gegebene Briefe nicht weitergeleitet worden waren. Die JVA hatte
dies abgelehnt, da auf den Briefumschlägen außer den Postwertzeichen auch Randstücke von Briefmarkenbögen geklebt waren.
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Aufgrund der Automatisierung im Briefverkehr kommt es häufig vor, dass nicht das Postwertzeichen, sondern eines der Rand-
stücke abgestempelt wird. Die automatischen Stempelanlagen können nämlich nicht zwischen Postwertzeichen und Randstück
unterscheiden. Die ungestempelten Postwertzeichen werden sodann vom Empfänger abgelöst und erneut verwandt. Die JVA ist
nicht bereit, solche Manipulationen zu dulden, da sie dem Vollzugsziel widersprechen, die Gefangenen zu einem Leben in sozialer
Verantwortung zu befähigen. Für sie steht außer Zweifel, dass Gefangene, die sich die fehlende Lücke im Postsystem zu Nutze
machen, sozial verantwortungslos handeln. 

21. Keine Abschiebung während der Hungerkatastrophe in Äthiopien

Ein ausreisepflichtiger äthiopischer Staatsangehöriger begehrte im Hinblick auf die Verhältnisse im Heimatland eine weitere Dul-
dungsverlängerung. Die Kreisverwaltung erklärte sich bereit, von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen abzusehen, solange die
Situation im Herkunftsland wegen der Hungerkatastrophe angespannt ist. 

22. Anbindung eines Seniorenstiftes an die Innenstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Erfolgreich waren die Bemühungen im Fall eines Petenten, der sich für die Anbindung eines Seniorenwohnstiftes mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln an die Innenstadt einsetzte, nachdem die frühere Verbindung eingestellt worden war. Dem Anliegen, für
das sich auch der Ministerpräsident eingesetzt hatte, wurde erfreulicherweise entsprochen. 

23. Befreiung vom Handwerkskammerbeitrag ist in Ausnahmefällen möglich

Ein Meister, der sich aufgrund seines fortgeschrittenen Alters nur noch eingeschränkt gewerblich betätigte, begehrte die Befreiung
vom Handwerkskammerbeitrag und erklärte, seine Mitgliedschaft bei der Handwerkskammer nur deshalb nicht aufgeben zu
wollen, da er noch den goldenen Meisterbrief erhalten möchte. Im Hinblick auf die besonderen Umstände des Einzelfalles ge-
währte ihm die Handwerkskammer die gewünschte Befreiung.

24. Kulanter Südwestrundfunk

Der Petent, der bereits mehrfach von der Rundfunkgebührenpflicht befreit war, hatte vergessen, sich erneut um eine Befreiung
zu bemühen. Bis zur erneuten Befreiung sind dann insgesamt 359,– DM an Gebühren und Kosten angefallen. Aufgrund der
sicherlich auch mit einer Querschnittslähmung zusammenhängenden schwierigen wirtschaftlichen Situation hat sich der Süd-
westrundfunk auf die Eingabe hin dazu bereit erklärt, den Gebührenrückstand niederzuschlagen.

25. Weitere ärztliche Untersuchungen überflüssig

Der Bezieher einer auf Dauer gewährten Rente wegen Erwerbsunfähigkeit wandte sich an den Bürgerbeauftragten, weil er in
regelmäßigen Abständen zu ärztlichen Untersuchungen einbestellt wurde. Nach Überprüfung der vorliegenden Befunde im
Rahmen des Petitionsverfahrens wurde festgestellt, dass weitere ärztliche Gutachten nicht mehr erforderlich sind.

26. Kindererziehungszeiten nicht anerkannt

Nicht geholfen werden konnte einer Petentin, die die Anerkennung von Kindererziehungszeiten für ihre drei in den USA ge-
borenen und zunächst dort erzogenen Kinder im Rahmen ihrer Rentenversicherung erreichen wollte. Kindererziehungszeiten
werden grundsätzlich nur dann in der Rentenversicherung anerkannt, wenn die Erziehung im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland erfolgt ist. Ausnahmsweise ist eine Anerkennung dann möglich, wenn der erziehende Elternteil sich im Ausland auf-
gehalten hat und während der Erziehung oder unmittelbar vor der Geburt der Kinder wegen einer dort ausgeübten Beschäftigung
oder selbstständigen Tätigkeit Pflichtbeiträge zur deutschen Rentenversicherung entrichtet hat. Diese Voraussetzungen erfüllte
die Petentin nicht.

27. Kurzzeitige Rückkehr nach Kenia konnte vermieden werden

Eine deutsche Familie setzte sich für eine kenianische Staatsangehörige ein, die bei ihr bis zum 23. Februar 2000 eine Au-pair-
Tätigkeit ausübte und zum Sommersemester 2000 ein Studium in Mainz aufnehmen wollte. Die Ausländerbehörde hatte zunächst
die Rückreise nach Kenia nach Beendigung der Au-pair-Tätigkeit verlangt. Hierdurch wären zusätzliche Flugkosten entstanden,
die von der Betreffenden nur mit Mühe aufzubringen gewesen wären. Um dies zu vermeiden, genehmigte die Ausländerbehörde
den vorübergehenden Aufenthalt als Studienbewerberin. 

28. Ablehnung von Förderleistungen für einen „Junglandwirt „

Derzeit nicht geholfen werden kann einem Petenten, der Förderleistungen für Junglandwirte beantragt hat. Er hatte sich dies-
bezüglich bereits im Jahr 1998 an eine Beratungsstelle gewandt. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass zwei Wirtschaftsjahre mit ent-
sprechenden  Bilanzabschlüssen nachzuweisen sind. Bei Stellen des Antrages im April 2000 und Vorlage der Bilanzabschlüsse
wurde ihm jedoch mitgeteilt, dass aufgrund einer Änderung der Förderungsvoraussetzungen zu Beginn des Jahres 2000 eine Be-
willigung in seinem Fall nicht mehr in Betracht kommt. Aufgrund des neu in Kraft getretenen Europäischen Gemeinschaftsrechts
und der hierauf national umzusetzenden Änderungen der Fördervorschriften konnten ab diesem Zeitpunkt nur noch solche land-
wirtschaftlichen Unternehmen die beantragte Förderung für Junglandwirte erhalten, die sich innerhalb der letzten fünf Jahre erst-
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mals als Alleinunternehmer oder Mitunternehmer niedergelassen haben. Der landwirtschaftliche Betrieb des Petenten besteht je-
doch seit mehr als fünf Jahren. Aufgrund der bestehenden Rechtslage, nach der Ausnahmen von den genannten Voraussetzungen
nicht möglich sind, musste dem Petenten daher die Förderung versagt werden. Besonders ärgerlich für diesen war auch, dass er
Anfang des Jahres 2000 für die Erstellung der Jahresbilanz für das Jahr 1999 noch ca. 1 000,– DM an Kosten aufgewendet hatte,
da ihm die Rechtsänderung nicht bekannt war. Auch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sah
aufgrund der Rechtslage keine Möglichkeit, dem Anliegen des Petenten zu entsprechen. Das Ministerium strebt jedoch in Ver-
handlungen mit der Europäischen Kommission die Realisierung einer rheinland-pfälzischen Übergangsregelung mittels einer
eigenständigen Förderungsrichtlinie des Landes an. Eine kurzfristige Lösung wird allerdings wohl nicht möglich sein. 

29. Rentenbeiträge für eine Pflegeperson

Fast 14 Jahre lang pflegte eine Petentin ihren wegen eines Berufsunfalles querschnittsgelähmten Ehemann bis zu dessen Tod im
Juni 1991. Mit ihrer Eingabe wollte sie erreichen, dass ihr für diese Tätigkeit nachträglich Beiträge zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung gutgeschrieben werden. 

Dem Anliegen konnte nicht entsprochen werden. Für Zeiten der Pflege können im Rahmen der Rentenversicherung Berück-
sichtigungszeiten angerechnet oder Beiträge gezahlt werden, wenn die Pflege nach dem 1. Januar 1992 durchgeführt wurde.

30. Wunsch erfüllt

Zu einem großen Teil den Bemühungen des Bürgerbeauftragten ist es nach Auffassung eines Petenten zu verdanken, dass die Kos-
ten für die von ihm gewünschte berufliche Rehabilitationsmaßnahme vom zuständigen Rentenversicherungsträger letztlich über-
nommen wurden.

31. Ausbildungswunsch verändert

Ein Petent wollte erreichen, dass die zuständige Rentenversicherung seine Umschulung zum Erzieher finanziert. Aufgrund der
Eingabe erklärte er sich aber bereit, an einer Berufsfindung und Arbeitserprobung teilzunehmen. Danach entschied sich der
Petent zu einer Ausbildung zum Industrieelektroniker mit der Fachrichtung Gerätetechnik. Die Eingabe konnte einvernehmlich
abgeschlossen werden.

32. Großzügige Gewährung von Ausgängen bei besonderen familiären Situationen

Einem Gefangenen konnte in einer besonderen familiären Situation weitgehend geholfen werden. Seine Ehefrau hatte wegen
einer schweren Erkrankung nur noch eine kurze Lebenserwartung, sodass er in der verbleibenden Zeit möglichst oft bei ihr sein
wollte. Ihm wurden aus diesem Grunde großzügig Ausgänge gewährt.

33. Schulungssaal einer JVA ohne Stühle und Tische

Ziemlich verwundert war ein Gefangener, als er einen Schulungssaal, der auch für soziale Aktivitäten zur Verfügung steht, plötz-
lich ohne Stühle und Tische vorfand. Diese waren wegen ihres heruntergekommenen Zustandes entfernt worden. Auch wenn
der Saal kurz darauf mit neuem Mobiliar ausgestattet wurde, stellt sich die Frage, ob mit dem Entfernen des alten Mobiliars nicht
bis zur Auslieferung des neuen hätte gewartet werden können. 

34. Regelmäßige Sanierung des Duschbades in der JVA

Ein Petent beanstandete den Zustand des Duschbades in der JVA Wittlich und befürchtete eine Infektionsgsgefahr. Die Ermitt-
lungen ergaben, dass eine Grundsanierung des Duschbades wegen des baulichen Zustandes nicht möglich ist. Es wird allerdings
regelmäßig saniert. So erfolgte im Zuge des Petitionsverfahrens ein neuer Anstrich sowie eine Erneuerung defekter Bodenfliesen.
Eine Infektionsgefahr scheidet nach Auffassung der JVA aus.

35. Gefangenenpost mit dem Europäischen Bürgerbeauftragten unterliegt nicht der Postkontrolle

Ein Gefangener beanstandete, dass ein ihm zugegangener Brief des Europäischen Bürgerbeauftragten geöffnet worden war. Diese
Eingabe nahm der Bürgerbeauftragte zum Anlass, das Ministerium der Justiz um Prüfung zu bitten, ob entsprechend der Rege-
lung im Landesgesetz über den Bürgerbeauftragten auch die Korrespondenz mit dem Europäischen Bürgerbeauftragten von der
Postkontrolle ausgenommen werden kann. Dies wurde bestätigt. Die betreffende JVA hat zugesichert, dass künftig ähnliche Vor-
fälle durch eine entsprechende Belehrung der Bediensteten vermieden werden sollen. 

36. Persönliche Gegenstände im Haftraum nur zulässig, soweit die Übersichtlichkeit gewährleistet ist

Ein Gefangener beklagte sich, dass er mehrere persönliche Gegenstände, wie z. B. eine Haarbürste und ein Lkw-Modell, abgeben
musste. In den betreffenden Gegenständen befinden sich Hohlräume, in denen diverse Substanzen verborgen werden können.
Hierdurch wird die Kontrolle des Haftraumes durch die Bediensteten erschwert. Die JVA sah sich daher nicht in der Lage, die
betreffenden Gegenstände herauszugeben. 
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37. Eintragung in die Liste der Fachrichtung Bauingenieurwesen berechtigt nur zu Tätigkeit
in dem entsprechenden Bundesland

Der Petent ist gemäß der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz als „sonstige Person, die mindestens zehn Jahre regelmäßig Stand-
sicherheitsnachweise aufstellt und ihre Befähigung anhand eigener Arbeiten nachgewiesen hat“, in die von der Kammer der Be-
ratenden Ingenieure des Landes Rheinland-Pfalz zu führende Liste eingetragen. Er ist der Ansicht, dass ihm die Landesregierung
aufgrund dieser Eintragung helfen müsste, auch in anderen Bundesländern entsprechend tätig zu werden. Die Regelung, welche
Personen als Bauingenieure tätig werden können, fällt in die Kompetenz der Bundesländer, sodass das Land Rheinland-Pfalz keine
Möglichkeit hat, eine Genehmigung zu erteilen, die auch zu einem Tätigwerden in anderen Bundesländern berechtigt. Wenn der
Petent dort tätig werden möchte, bleibt ihm nichts anderes übrig, als dort jeweils seine Zulassung aufgrund der dort geltenden
Bestimmungen zu beantragen. 

38. Aufhebung eines Kostenfestsetzungsbescheides

Der Petent wandte sich gegen den nach Abschluss eines Widerspruchsverfahrens ergangenen Kostenfestsetzungsbescheid. Er
machte geltend, dass sein diesbezüglicher Widerspruch gegen eine im vereinfachten Genehmigungsverfahren erteilte Baugeneh-
migung von Seiten der Behörde in einen Antrag auf bauaufsichtliches Einschreiten hätte umgedeutet werden müssen. Denn die
Geltendmachung von nachbarschützenden Vorschriften des Bauordnungsrechts kann gegenüber einer solchen Genehmigung
nicht zum Erfolg führen. Nähere Ausführungen hierzu sind im Tätigkeitsbericht unter Nr. 9.2 erfolgt. Aufgrund des Vorbrin-
gens des Petenten hat die Kreisverwaltung dem Anliegen entsprochen und den Kostenfestsetzungsbescheid aufgehoben.

39. Gelungene Integration nach Strafhaft

Ein Petent befürchtete, nach seiner Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt keine Wohnung und keine Arbeit zu finden.

Aufgrund seiner Eingabe konnte er bereits vor seiner Entlassung eine Wohnung anmieten und ausstatten. Außerdem gelang es,
ihm bei einer Straßenbaufirma einen Arbeitsplatz zu vermitteln. Entscheidend für diese Lösung war die gute Zusammenarbeit
einer Mitarbeiterin einer Initiative für Strafentlassene mit dem zuständigen Sozialamt.

40. Keine Beihilfe wegen verspäteten Antrags

Ein Petent beantragte Ende Dezember 1999 eine Beihilfe für krankheitsbedingte Aufwendungen in Höhe von 21 000,– DM, die
im Laufe des Jahres 1997 entstanden waren. Ihm konnte auch im Rahmen der Eingabe nicht geholfen werden. Nach der Beihilfe-
verordnung erlischt die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen zwei Jahre nach ihrer Entstehung, jedoch nicht vor Ablauf von zwei
Jahren nach der ersten Ausstellung einer Rechnung. Die Berufung auf diese sog. Ausschlussfrist konnte im vorliegenden Falle
auch nicht als unzulässige Rechtsausübung seitens der Beihilfestelle bewertet werden. Vielmehr ergab sich, dass der Petent zwischen
1997 und 1999 mehrere Beihilfeanträge gestellt hat, ohne die jetzt strittigen Aufwendungen geltend zu machen.

41. Nachträgliche Befreiung von der Kfz-Steuer in Ausnahmefällen möglich

Ein Bürger hatte sich aufgrund seiner Inhaftierung nur noch eingeschränkt um sein Kfz kümmern können, das von einem Gläu-
biger beschlagnahmt worden war. Das Fahrzeug war vom Gläubiger ins Ausland verkauft worden, wobei eine zeitnahe Abmel-
dung nicht erfolgt war. Das Finanzamt hat nachträglich die Steuer ab dem Zeitpunkt, an dem das Fahrzeug nicht mehr im Inland
benutzt worden war, erlassen. Ebenso wurden verwirkte Säumniszuschläge sowie aufgelaufene Vollstreckungskosten erlassen,
wobei berücksichtigt wurde, dass der Petent aufgrund seiner Inhaftierung nur eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten hatte. 

42. Merkzeichen „aG“ für siebenjährigen Sohn

Dem siebenjährigen geistig und körperlich schwer behinderten Sohn, der zudem an epileptischen Anfällen leidet, wurde das ihm
zuvor zuerkannte Merkzeichen „aG“ aberkannt, weil er inzwischen gelernt hatte, auf ebenem Untergrund zu gehen. Aufgrund
der Eingabe wurde ihm das begehrte Merkzeichen wieder zuerkannt. 

43. Zuschuss aus Mitteln der Landespflege

Die Petentin als Erbin eines barocken Gebäudes bat den Bürgerbeauftragten um Unterstützung hinsichtlich der Bewilligung einer
Zuschussleistung für die denkmalpflegerischen Aufwendungen für die Herstellung und Sanierung des Gebäudes. Aufgetretene
Probleme konnten durch intensive Bemühungen des Direktors des Landesamtes für Denkmalpflege bzw. seiner Mitarbeiter be-
seitigt werden und die sachlichen Voraussetzungen für die Bewilligung eines Zuschusses in Höhe von 25 000,– DM geschaffen
werden. Eine weitere Förderung ist bei Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme vonseiten des Landesamtes in Aussicht gestellt
worden. 

44. Schwierigkeiten mit einem Rollstuhl

Ein auf Betreiben eines Altenpflegeheims im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte beschaffter Rollstuhl erwies sich
u. a. wegen des Körpergewichts der Bewohnerin als unbrauchbar. Nach längeren Bemühungen konnte schließlich erreicht werden,
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dass die Lieferfirma einen geeigneten Rollstuhl zur Verfügung stellte und den bisherigen zurücknahm. Gleichzeitig wurden im
Rahmen der Eingliederungshilfe die Kosten für eine elektrische Schiebehilfe in Höhe von 8 300,– DM übernommen, sodass die
Bewohnerin nunmehr in Begleitung ihrer Tochter oder anderer Personen auch größere Strecken außerhalb des Heimes zurück-
legen kann.

45. Zulassung zum Wintersemester 2000/2001

Die Zulassung der Petentin für den Studiengang Sozialpädagogik zum Wintersemester 2000/2001 scheiterte zunächst daran, dass
sie erst nach Abschluss ihres Anerkennungsjahres am 31. Juli 2000 die Fachhochschulreife erlangte, Bewerbungen aber nur bis
zum 15. Juli 2000 eingereicht werden konnten. Im Zuge des Petitionsverfahrens konnte unter Mithilfe des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Weiterbildung die Zulassung der Petentin zum Wintersemester doch noch erreicht werden.

46. Berücksichtigung von Anregungen hinsichtlich eines Bebauungsplanes

Das Grundstück einer Petentin wurde im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes zunächst als Ausgleichsfläche vorgesehen. Hier-
mit war sie nicht einverstanden, nahm aber gleichzeitig das Kaufangebot der Ortsgemeinde nicht an. Der Ortsgemeinderat hat
auf die Eingabe hin dann beschlossen, im Rahmen einer anstehenden Bebauungsplanänderung den Antrag der Petentin zur Auf-
hebung der Ausgleichsfläche zu berücksichtigen.

47. Schatten durch Gemeindewald

Die Petentin sowie weitere Anliegerinnen und Anlieger beklagten sich darüber, dass ihren Wohngrundstücken durch den in der
Nachbarschaft beginnenden Gemeindewald in zunehmendem Maße die Sonneneinstrahlung genommen werde. Dies würde zu
einer spürbaren Verschlechterung der Wohnqualität sowie des Wertes der Häuser führen. Mit ihrer Eingabe wollten sie die Be-
seitigung des Waldes erreichen. 

Die Ermittlungen haben ergeben, dass das Wohngebiet Mitte der 60er Jahre durch einen Bebauungsplan sehr nah an dem noch
jungen, aber bereits vorhandenen Nadelwaldbestand ausgewiesen wurde. Im Jahre 1988 wurde der Waldrand bereits um 15 m zu
Gunsten der Anliegerinnen und Anlieger zurückgenommen. Die baurechtlichen Abstandsvorschriften sind eingehalten.

Die vorzeitige Nutzung des Nadelholzmischbestandes wurde aufgrund der in einem Gutachten der Forstverwaltung festgestell-
ten Vermögensverluste bzw. Folgekosten für die Gemeinde durch den Ortsgemeinderat abgelehnt. Ein von der Gemeinde vor-
geschlagener Ankauf dieses Waldbestandes wurde wiederum durch die Anliegerinnen und Anlieger abgelehnt. Mit der für das
Frühjahr 2000 geplanten und beschlossenen nochmaligen starken Durchforstung des Waldbestandes konnte dem Anliegen eben-
falls nicht Rechnung getragen werden.

48. Neuer Anfang nach Aussiedlung

Wegen ihrer Einstellung in den Schuldienst des Landes Rheinland-Pfalz wandte sich eine über 40-jährige Aussiedlerin aus Russ-
land an den Bürgerbeauftragten. 

Die Petentin war 19 Jahre lang in der Sowjetunion im Schuldienst tätig gewesen. Nach ihrer Aussiedlung vor sechs Jahren hatte
sie an einer pädagogischen Hochschule im Herbst 1996 ihre erste Staatsprüfung und im Juli 1998 den Vorbereitungsdienst erfol-
greich abgeschlossen. Der Ehemann der Petentin war in Russland ebenfalls Lehrer. Auch er möchte in Deutschland nochmals
studieren, um in den Schuldienst zu kommen. Derzeit arbeitet er nach einer Umschulung als Busfahrer, um seinen Unterhalt und
den seiner Frau sicherzustellen. Aufgrund der Eingabe konnte erreicht werden, dass die Petentin zunächst mit 15 Wochenstunden
befristet als Vertretungslehrerin für eine erkrankte Lehrkraft eingesetzt wird. 

49. Sonderregelung nicht beachtet

Die von einem Petenten beantragte Altersrente wegen Arbeitslosigkeit wurde zunächst abgelehnt, weil er sich nicht wie all-
gemein vorgeschrieben in bestimmten Abständen beim Arbeitsamt gemeldet hatte. Die aufgrund der Eingabe durchgeführten
Überprüfungen ergaben allerdings, dass Personen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, sich im Zusammenhang mit der Gewäh-
rung einer Rente nur einmal persönlich arbeitslos melden müssen. Damit konnte dem Petenten die begehrte Altersrente gewährt
werden.

50. Handeln zum eigenen Nachteil

Ein Träger der Sozialhilfe forderte die gewährte Hilfe zurück, weil er davon ausgehen konnte, dass die Petentin ausreichende Ein-
nahmen aus einer selbstständigen Tätigkeit erzielt hatte. Das wurde von der Petentin bestritten.

Nach fast zweijährigen Bemühungen des Bürgerbeauftragten legte die Petentin schließlich den Steuerbescheid für das Jahr 1997
vor. Die zuständige Stadtverwaltung konnte deswegen auf die Rückforderung der gewährten Sozialhilfeleistungen verzichten. Die
Eingabe wurde einvernehmlich abgeschlossen.
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51. Nutzung und Instandhaltung eines Wirtschaftsweges der Landesforstverwaltung

Der Petent beschwerte sich über den Zustand eines Forstweges im Zuständigkeitsbereich der Forstverwaltung und darüber, dass
das seiner Ansicht nach bestehende Recht der Anliegerinnen und Anlieger zur Nutzung des Weges in Abrede gestellt werde. 

Die Überprüfung im Rahmen des Petitionsverfahrens ergab, dass der betreffende Weg nach Verkauf durch die Gemeinde seit 1971
im Eigentum des Landes Rheinland-Pfalz steht. Die an die Gemeinde gezahlten Wegebaubeiträge berechtigen somit nicht zur Forde-
rung von Unterhaltungsmaßnahmen an dem Weg. Im Rahmen des Petitionsverfahrens wurde eine einvernehmliche Lösung da-
hin gehend gefunden, dass die Anliegerinnen und Anlieger zukünftig aufgrund eines privatrechtlichen Wegenutzungsvertrages
den Forstweg kostenlos benutzen können. Hecken und Sträucher dürfen von ihnen soweit entfernt werden, als es zum Befahren
erforderlich ist. Durch den erreichten Kompromiss konnte somit dem Anliegen des Petenten entsprochen werden. 

52. Bewertung eines Wohnrechts

Ein Petent hatte seiner inzwischen in einem Heim lebenden Mutter ein Wohnrecht eingeräumt. Er wandte sich wegen der Be-
wertung dieses Wohnrechts und seiner diesbezüglichen Inanspruchnahme durch das zuständige Sozialamt an den Bürgerbeauf-
tragten. Die Eingabe konnte einvernehmlich abgeschlossen werden, nachdem das Wohnrecht niedriger bewertet wurde.

53. Versetzungswunsch nach Jahren erfüllt

Zwei Schwestern, die seit vielen Jahren an verschiedenen Grundschulen im Bereich Bad Kreuznach arbeiteten, wurden aufgrund
ihrer Eingabe an Schulen in der Nähe ihres Wohnsitzes in der Vorderpfalz versetzt. 

54. Staatsanwalt berichtigt irrtümlich ergangene Mitteilung

Gegen einen Bürger war in einer Strafsache ermittelt worden. Nachdem das Verfahren in der mündlichen Verhandlung vom Ge-
richt eingestellt worden war, wunderte er sich sehr, dass er von der Staatsanwaltschaft anstatt der erwarteten Einstellungsbestäti-
gung die Aufforderung erhielt, ein Ordnungsgeld zu zahlen, das gegen einen säumigen Zeugen verhängt worden war. Im Peti-
tionsverfahren hat die Staatsanwaltschaft den Irrtum festgestellt, sich beim Petenten hierfür entschuldigt und die Einstellung des
Verfahrens bestätigt. 

55. Keine Ungleichbehandlung von Lohnsteuerhilfevereinen und Angehörigen steuerberatender Berufe

Ein Vertreter eines Lohnsteuerhilfevereins hatte eine Ungleichbehandlung durch das zuständige Finanzamt geltend gemacht und
vorgetragen, Steuerberaterinnen und Steuerberatern würden längere Fristen eingeräumt. Das Finanzamt hat daraufhin klar-
gestellt, dass einheitlich für die Abgabe der Einkommensteuererklärung 1999 eine Fristverlängerung bis längstens 30. November
2000 gewährt wurde. Es erfolgt somit keine Ungleichbehandlung.

56. Ankauf einer Teilfläche aus gemeindeeigenem Nachbargrundstück

Der Petent wollte eine Teilfläche von ca. 30 m² aus dem gemeindeeigenen Nachbargrundstück zum Preis von 300,– DM pro m²
zur Verbesserung des Zuschnitts des eigenen Hausgrundstücks erwerben, nachdem das Pachtverhältnis hinsichtlich der als Garten
genutzten Teilfläche beendet worden war.

Der von dem Petenten angebotene Preis liegt noch unter dem von dem Gemeinderat festgelegten Verkaufspreis für dieses Bau-
grundstück, der darüber hinaus noch unter dem marktüblichen Kaufpreis für erschlossenes Bauland in vergleichbarer Lage inner-
halb der Ortsgemeinde angesetzt ist. Außerdem vertrat der Ortsgemeinderat die Auffassung, dass die Zuteilung einer Teilfläche
von ca. 30 m² aus dem benachbarten Baugrundstück nicht möglich ist, da diese dessen Verkaufschancen erheblich erschweren
würde. Dem Petenten wurde daher zuerst lediglich der Erwerb von 17 m² zum Preis von 540,– DM pro m² angeboten.

Während des Petitionsverfahrens ist der Ortsgemeinderat dem Petenten dann immerhin insoweit entgegengekommen, dass diesem
jetzt die gewünschte Mindestfläche mit einer Größe von ca. 30 bis 35 m² aus dem benachbarten Baugrundstück zum bekannten
Preis zum Kauf angeboten wird.

57. Pflegegeld ist kein Einkommen

Eine Petentin erhielt von ihrer Mutter für deren Pflege das von der Pflegeversicherung gewährte Pflegegeld. Das zuständige Sozial-
amt bewertete das Pflegegeld als Einkommen der Petentin und stellte die ihr zuvor gewährte Hilfe zum Lebensunterhalt ein.

Aufgrund der Eingabe konnte geklärt werden, dass Pflegegeld nach dem Pflege-Versicherungsgesetz (und dem Bundessozialhilfe-
gesetz) auch bei seiner Weiterleitung an die Pflegeperson nicht als deren Einkommen anzurechnen ist. Die mit dieser Frage be-
fassten Gerichte begründen dies mit dem Zweck des Pflegegeldes. Der Zweck und die sozialpolitische Funktion des Pflegegeldes
sei, die Aufwendungen der Pflegeperson zu decken und deren unentgeltliche Pflegebereitschaft zu erhalten. Dieser Zweck würde
verfehlt, wenn eine nahe stehende Pflegeperson, der die pflegebedürftige Person das Pflegegeld bestimmungsgemäß zuwendet,
dieses ganz oder teilweise zur Deckung ihres Lebensunterhaltes einsetzen müsste. 
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58. Hilfe nach den besonderen Umständen des Einzelfalles

Unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalles übernahm eine Pflegekasse für einen 34-jährigen, an multipler
Sklerose erkrankten Petenten ausnahmsweise die Kosten für einen schwenkbaren Autositz. Die zuvor durchgeführten Überprü-
fungen hatten ergeben, dass kein Rechtsanspruch bestand. 

59. Erneute Überprüfung führte zum Erfolg

Aufgrund einer Eingabe erkannte ein Rentenversicherungsträger weitere Versicherungszeiten eines Petenten an. Die irrtümlich
abgeschlossene Angelegenheit wurde erneut aufgegriffen und konnte schließlich i. S. des Petenten abgeschlossen werden.

60. Kein Verstoß gegen das Vermummungsverbot durch Tragen eines Tschadors

Ein Petent wünschte ein Einschreiten der Behörden gegen das Tragen eines Tschadors in der Öffentlichkeit. Er sieht hierin einen
Verstoß gegen das sog. Vermummungsverbot. 

Das sog. Vermummungsverbot aber findet nur Anwendung bei Veranstaltungen i. S. des Versammlungsgesetzes. Das Tragen des
Tschadors müsste zudem der Identitätsverschleierung dienen. Die Eingabe war nicht einvernehmlich abzuschließen. 

61. Ausnahmsweise Aussetzen des Zwangsversteigerungsverfahrens durch das Finanzamt

Ausnahmsweise war ein Finanzamt bereit, ein bereits eingeleitetes Zwangsversteigerungsverfahren auszusetzen. Hierbei wurde
berücksichtigt, dass der Verlust des Hauses für den Vater des Petenten aufgrund seines Alters und seiner Krankheit eine unzumut-
bare Härte dargestellt hätte. 

62. Alles eine Frage des Stils!

Der Petent hatte den Bürgerbeauftragten darauf aufmerksam gemacht, dass es bei Feiern zu „goldenen Hochzeiten“ in seiner Hei-
matstadt immer ein Höhepunkt sei, wenn die Urkunde mit den Glückwünschen des Oberbürgermeisters überreicht werde. Der
Petent sowie seine Ehefrau seien aber diesbezüglich von der Stadtverwaltung ganz einfach vergessen worden. Auf einen diesbezüg-
lichen Hinweis des Bürgerbeauftragten hin hat der Oberbürgermeister aber namens der Stadt sowie im eigenen Namen unver-
züglich die herzlichen Glückwünsche zur goldenen Hochzeit sowie ein Präsent der Stadt übermittelt.

63. Vertrag ist maßgebend

Ein Petent, Vater von zwei Kindern, der im Teilzeitangestelltenverhältnis (3/4 Stelle) an einem Gymnasium beschäftigt ist, be-
klagte sich darüber, dass er mit seiner Familie nicht beihilfeberechtigt ist. 

Ihm konnte nicht geholfen werden, weil in dem von ihm abgeschlossenen Angestelltenvertrag die Beihilfeberechtigung aus-
drücklich ausgeschlossen wurde. Allerdings konnte seine finanzielle Situation dadurch verbessert werden, dass er sechs Vertre-
tungsstunden zusätzlich übernehmen konnte.

64. Sachverständiger hat keinen Anspruch auf gerichtliche Bestellung

Ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger fühlte sich durch die IHK diskriminiert, da er nur selten in gerichtlichen
Verfahren bestellt wurde. Die behauptete Diskriminierung konnte jedoch nicht festgestellt werden, da der Petent im Sachver-
ständigenverzeichnis der IHK aufgeführt ist. Er wird von der IHK auch benannt, wenn er aufgrund eines Beweisbeschlusses ge-
eignet erscheint. Die Gerichte sind jedoch an den Vorschlag nicht gebunden und haben in eigener Zuständigkeit über die Bestel-
lung zu entscheiden. Der Petent kann es daher nicht der IHK anlasten, wenn er trotz entsprechenden Vorschlags vom Gericht
nicht bestellt wird. 

65. Anspruch auf richtige Schreibweise des Familiennamens

Der Petent beschwerte sich darüber, dass seitens einer Verwaltung bei der Schreibweise seines Namens der Accent aigu nicht
berücksichtigt wurde.

Die betreffende Verwaltung teilte im Laufe des Petitionsverfahrens mit, dass darauf geachtet wird, dass der Name des Petenten
jetzt mit Accent aigu geschrieben wird. Wo keine Möglichkeit besteht, den Accent durch den Computer zu setzen, werde er per
Hand nachgetragen. In einem ähnlich gelagerten Fall führte das Ministerium des Innern und für Sport einige Jahre vorher bereits
aus, dass der vom Standesbeamten in der Geburtsurkunde festgelegte Name eines Menschen Teil des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts und insoweit geschützt ist. Die Nichteinhaltung dieser festgelegten Schreibweise hat zur Folge, dass von der Verwal-
tung nicht der amtliche Name benutzt wird. Weiter wurde der Standpunkt vertreten, dass, sofern technische Änderungen nicht
möglich sind, es für eine Verwaltung zumutbar ist, die amtliche Schreibweise handschriftlich einzutragen. 

66. „Gebrüder-Grimm-Schule“ oder „Brüder-Grimm-Schule“?

Mit seiner Eingabe machte der Petent seiner Meinung nach auf einen „Missstand“ besonderer Art aufmerksam. Unter Berufung
auf die neueste Auflage des Bandes 9 des Dudens vertrat er im Gegensatz zum Ortsgemeinderat die Auffassung, dass nur der
Name „Brüder-Grimm-Schule“ den sprachlich korrekten Name darstellt. Nachdem sich der Ortsgemeinderat nach ausführlicher
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Diskussion aber für den Namen „Gebrüder-Grimm-Schule“ ausgesprochen hatte und auch die Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion über das Schulgesetz keine Möglichkeit sah, die Genehmigung für die Aufnahme des Zusatzes in den Schulnamen zu
versagen, konnte auch der Petitionsausschuss dem Petenten nicht weiterhelfen.

67. Keine Ausnahmegenehmigung für Schwerbehinderte zum Befahren von Wald- und Forstwegen
mit speziellem Offroad-Cart

Ein schwer behinderter Petent wollte Feld- und Waldwege mit einem speziell für Behinderte entwickelten Offroad-Cart befahren. 

Alle Überprüfungen ergaben, dass die Entscheidung, die Erteilung einer solchen Ausnahmegenehmigung abzulehnen, nicht be-
anstandet werden kann, da ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Erteilung, welches erforderlich wäre, nicht gegeben
ist. Das Kraftfahrzeug des Petenten ist für den öffentlichen Verkehr zugelassen. Somit kann dieser im Außenbereich nach An-
sicht der zuständigen Behörden ein umfangreiches Wegenetz zu Ausflugsfahrten in die Natur in Anspruch nehmen, das ohne Ein-
schränkung genutzt werden kann. Es wurde lediglich die Möglichkeit gesehen, in Einzelfällen zu einer Lösung zu gelangen, in-
dem das Einverständnis verschiedener Waldbesitzer und somit eine privatrechtliche Gestattung eingeholt wird. 

68. Gemeinsam zu einer vernünftigen Lösung

Bereits vor seiner Aussiedlung aus der früheren Sowjetunion wurden einem Petenten wegen einer Blutgefäßerkrankung beide
Unterschenkel amputiert. Neben seiner Berufstätigkeit entfaltete der Petent erhebliche sportliche Aktivitäten. Da an seinen Bein-
stümpfen nicht zuletzt wegen vermehrter Schweißbildung immer wieder Infektionen auftraten, bat er um Übernahme der Kosten
für ein zweites Prothesenpaar in Höhe von knapp 18 000,– DM. 

Sowohl die Krankenversicherung als auch die für die berufliche Rehabilitation zuständige Rentenversicherung lehnten die Über-
nahme der Kosten aus Gründen ab, die rechtlich nicht beanstandet werden konnten. Vom Bürgerbeauftragten wurden schließ-
lich Krankenkasse und Rentenversicherung gebeten, gemeinsam eine Lösung zu finden. Zur Begründung verwies der Bürgerbe-
auftragte auf die besonderen hygienischen Probleme und darauf, dass die sportlichen Aktivitäten des Petenten dem Erhalt seiner
Gesundheit und seiner Erwerbsfähigkeit dienten. Weiterhin gab er zu bedenken, dass durch die Mehrfachversorgung mit einer
längeren Lebensdauer der einzelnen Prothesen gerechnet werden könne. Schließlich konnte erreicht werden, dass Kranken- und
Rentenversicherung sich die Kosten für ein weiteres Prothesenpaar teilten. 

69. Zulassung durch die Landesversicherungsanstalt

Ein Petent betreibt ein ambulantes Rehazentrum. Dieses war bisher von der Landesversicherungsanstalt nicht zugelassen, sodass
auch keine Leistungen abgerechnet werden konnten.

Aufgrund der Eingabe erhielt der Petent die Zulassung der Landesversicherungsanstalt.

70. Verordnung trotz ausgeschöpften Budgets

Eine Petentin wandte sich an den Bürgerbeauftragten, weil der behandelnde Arzt ihrem fünfjährigen behinderten Sohn unter
Hinweis auf das ausgeschöpfte Budget die zuvor verordnete Ergotherapie nicht mehr verordnen wollte. Die Eingabe war Anlass
für das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit, die Kassenärztliche Vereinigung auf die Rechtslage hinzuweisen und sie
aufzufordern, ihre Mitglieder darüber zu unterrichten. 

Dem Anliegen konnte entsprochen werden.

71. Nur besonders zuverlässige Gefangene können in der Anstaltsschlosserei arbeiten

Ein Gefangener begehrte, in der Schlosserei zu arbeiten, da er als gelernter Werkzeugmacher eine große Neigung für diese Arbeit
empfinde. Da er bereits einen Fluchtversuch unternommen und mehrfach erklärt hatte, er habe diverse Kenntnisse über Schließ-
systeme und sei in der Lage, Schlüssel nachzufertigen, sah es die JVA als nicht verantwortbar an, ihn in der Schlosserei zu be-
schäftigen. 

72. Austausch einer defekten Zellenlampe

Aufgrund der Eingabe eines Gefangenen wurde eine defekte Wandlampe in seinem Haftraum ausgetauscht. Hier stellt sich die
Frage, weshalb es im Zusammenhang mit einer solchen Routinearbeit einer Eingabe bedurfte. 

73. Gefangene dürfen Handynummern nur in Ausnahmefällen anwählen

Ein Gefangener beanstandet eine von der JVA Diez erlassene Telefonverfügung, wonach er keine Handynummern mehr anrufen
darf. Die JVA sah sich zu dieser Verfügung veranlasst, da der bisher großzügig gestattete Anruf von Mobiltelefonen zu einer miss-
bräuchlichen Nutzung führte. Die Prüfung der Anschlussinhaberinnen und Anschlussinhaber sowie die akustische Überwachung
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der Telefonate ist zumindest erheblich erschwert, wenn nicht gar unmöglich. Aufgrund bestehender Ermittlungsverfahren ist da-
von auszugehen, dass bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz durch Gefangene Mobiltelefone eine Rolle gespielt haben.
Ferner besteht die Möglichkeit, bei Befreiungs- oder Fluchtversuchen kurzfristige Absprachen zu treffen. Der Anruf von Mobil-
telefonen kann daher nur noch gestattet werden, wenn Gefangene nur auf diesem Wege Kontakt zu ihren Angehörigen aufnehmen
können. 

74. Duldung bei intakter Vater-Kind-Beziehung

Ein ausreisepflichtiger kongolesischer Staatsangehöriger ist mit einer angolanischen Staatsangehörigen verheiratet, die im Besitz
einer Aufenthaltsbefugnis ist und mit der er ein gemeinsames Kind hat. Die zuständige Stadtverwaltung sah sich insbesondere im
Hinblick auf die intakte Vater-Kind-Beziehung in der Lage, die Duldung zu verlängern. 

75. Ein Tisch im Haftraum ist ausreichend

Ein Petent begehrte einen weiteren Tisch für seinen Haftraum und macht geltend, dass er die Wiederaufnahme seines Strafver-
fahrens sowie auch noch andere Verfahren betreibe und daher einen höheren Platzbedarf benötige. Die JVA hält den vorhandenen
Tisch der Größe 55 x 78,5 cm für ausreichend und verweist zudem auf die Haftraumordnung, die angesichts der Größe des Haf-
traums keinen weiteren Tisch zulässt. 

76. Verwendung von Verformungsgeschossen durch die Polizei

Der Petent, ein Strafgefangener, beschwerte sich über die seitens des Ministeriums des Innern und für Sport erteilte Genehmigung
an die Polizei von Rheinland-Pfalz, Deformationsmunition mit so genannter „Mannstoppwirkung“ zu verwenden. 

Die Ermittlungen ergaben, dass die in Rheinland-Pfalz eingeführte Munition den Anforderungen an eine geeignete Polizeimuni-
tion entspricht. Sie ist insbesondere hinsichtlich des Schutzes Unbeteiligter wesentlich besser für den Polizeieinsatz geeignet als
die bisher verwendete Vollmantelrundkopfmunition. Es wurden Gutachten zu Fragen der Wundballistik erstellt, die gezeigt haben,
dass Verletzungen im Prinzip die gleichen Heilungschancen haben wie diejenigen, die durch Vollmantelrundkopfgeschosse ver-
ursacht werden. Aufgrund der so genannten „Mannstoppwirkung“ kann jedoch in vielen Fällen eine weitere Schussabgabe ent-
fallen. Diese höhere Sofortwirkung entspricht deshalb dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sehr viel eher als Vollmantel-
rundkopfgeschosse, die zunächst wirkungsschwache Treffer verursachen, aber summiert eine lebensgefährliche Schussbelastung
für den Getroffenen zur Folge haben können. Eine Erprobung hat in den vergangenen Jahren stattgefunden. Dem Anliegen des
Petenten konnte aufgrund der Sachlage nicht entsprochen werden. 

77. Ausgabe des Führerscheins bei der Verbandsgemeindeverwaltung

Der Petent wünschte sich eine bürgerfreundliche Regelung dahin gehend, dass es den Bürgerinnen und Bürgern möglich sein sollte,
die Fahrerlaubnis bei der für den Wohnort zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung abzuholen und so den oftmals weiten Weg
zur Kreisverwaltung zu ersparen. Der Petent war hiervon betroffen, als er seinen alten Führerschein gegen einen neuen Karten-
führerschein eintauschen wollte. 

Problematisch hinsichtlich der von dem Petenten gewünschten Regelung war, wie sich im Petitionsverfahren ergab, insbesondere
die Frage, wie die Vereinnahmung der Gebühren durch die Verbandsgemeindeverwaltung geregelt werden kann. Zwischen der
hier betroffenen Kreisverwaltung und den zum Kreis gehörigen Verbandsgemeinden wurde letztlich eine Vereinbarung ausgear-
beitet, durch die dem Anliegen des Petenten entsprochen werden konnte. Betroffen sind hiervon jedoch nur die Fälle des Um-
tauschs der Fahrerlaubnis in den neuen Kartenführerschein. Im Fall der Wiedererteilung muss eine Belehrung durch die Fahr-
erlaubnisbehörde erfolgen, im Fall der Neuerteilung wird die Fahrerlaubnis grundsätzlich durch die Prüferinnen und Prüfer aus-
gehändigt. 

Im konkreten Fall wurde, da die oben beschriebene Lösung naturgemäß nicht innerhalb kurzer Zeit gefunden werden konnte,
dem Petenten letztlich durch einen Mitarbeiter der Kreisverwaltung die Fahrerlaubnis zu Hause ausgehändigt und auch die Ge-
bühr von diesem entgegengenommen. 

Der Bürgerbeauftragte hat diesen Einzelfall zum Anlass genommen, eine entsprechende landesweite Regelung anzuregen. Die
diesbezügliche Überprüfung ist derzeit noch nicht abgeschlossen. 

78. Gebühren für nicht gelieferte Restabfalltonne

Die Petenten wandten sich dagegen, dass ihnen seit November 1992 ein zusätzlicher Restabfallbehälter im Gebührenbescheid be-
rechnet worden ist, obwohl ihnen zu keiner Zeit eine solche Restabfalltonne zur Verfügung gestanden hätte. Im Rahmen der Er-
mittlungen war es für die Kreisverwaltung nicht mehr nachvollziehbar, warum das tatsächlich nicht vorhandene Zusatzgefäß seit
November 1992 beim Objekt der Petenten veranlagt wurde. Sämtliche Gebührenbescheide einschließlich des Bescheides für das
Jahr 2000 sind bestandskräftig geworden.

Trotzdem bot die Kreisverwaltung den Petenten an, für die Zeit vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2000 einen Teilbetrag in
Höhe von 936,– DM von der Gesamtgebühr in Höhe von 1 948,– DM zu erlassen. Dies aber genügte den Petenten nicht. 
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79. Erstellung einer Abrundungssatzung

Dem Petenten ging es darum, auf einem in seinem Eigentum stehenden Grundstück im Außenbereich ein Bauvorhaben zu ver-
wirklichen bzw. den Bestand eines bereits vorhandenen Gebäudes zu sichern. Dem standen zunächst bauplanungsrechtliche
Aspekte entgegen. Während des Petitionsverfahrens ist aber mit der durch den Ortsgemeinderat beschlossenen Einleitung eines
Verfahrens zur Erstellung einer Abrundungssatzung eine Entwicklung eingetreten, die zur Lösung der baurechtlichen Probleme
beitragen wird bzw. auf die Erfüllung der Anliegen des Petenten ausgerichtet ist.

80. Farbliche Kennzeichnung von Treppenstufen öffentlicher Gebäude

Die sehbehinderte Petentin wollte als Erleichterung für sich und andere, insbesondere ebenfalls sehbehinderte Mitbürgerinnen
und Mitbürger, erreichen, dass – vordringlich in ihrer Heimatgemeinde – die außerhalb öffentlicher Gebäude vorhandenen Treppen-
stufen zur besseren Wahrnehmung farblich gekennzeichnet werden.

Für den Bereich der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley konnte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde mitteilen, dass die
außen liegenden Treppenstufen sowie teilweise auch die innerhalb des Gebäudes vorhandenen Stufen bereits unabhängig von der
Petition mit einem gelben Klebeband gekennzeichnet wurden. Weiterhin wird der Bürgermeister der Verbandsgemeinde dieses
Thema mit einer Seniorengruppe besprechen und ggf. in einem gemeinsamen Brief an die öffentlichen Einrichtungen im Bereich
der Verbandsgemeinde auf die Problematik hinweisen und um Überprüfung und Realisierung bitten. 

81. Rückforderung von Fördermitteln

Der Petent, ein Verein, der sich der Erhaltung und Förderung einer bestimmten Rinderart verschrieben hat, wandte sich gegen
die Rückforderung einer Landeszuwendung. 

Die Überprüfung im Rahmen des Petitionsverfahrens ergab jedoch, dass der Verein bereits vor Erlass des Bewilligungsbescheides
mehrfach schriftlich und auch in einem Gespräch auf die Voraussetzungen der Gewährung der Finanzhilfe hingewiesen worden
war. Die Überprüfung der Einhaltung der Voraussetzungen hat dann jedoch ergeben, dass diese nicht eingehalten worden waren.
So stimmten bei den überprüften Tierhaltern die schriftlich vorgelegten Tierdaten zum Großteil nicht mit den Gegebenheiten
vor Ort überein, der Verein hatte weiterhin schriftlich erklärt, dass an einer zuvor vereinbarten Herdbuchführung kein Interesse be-
stehe. Da somit die Förderungsbedingungen nicht eingehalten wurden, wurde keine Möglichkeit gesehen, auf die Rückforderung
der Fördermittel zu verzichten. 

82. Beseitigung ungenehmigter Nadelholzaufforstungen

Ein Petent wandte sich gegen die Aufforderung eines Forstamtes, auf seinen Grundstücken vorgenommene Nadelholzaufforstungen
zu beseitigen. 

Die Überprüfung ergab, dass der Petent die in Rede stehenden Aufforstungen etwa Mitte der 80er Jahre ohne die hierfür erfor-
derliche Genehmigung der Forstbehörde vorgenommen hatte. Nach Bekanntwerden des Sachverhalts beantragte er eine nachträg-
liche Genehmigung, die jedoch 1989 aus Gründen des Landschaftsschutzes und der Landespflege versagt werden musste. Der
Petent wurde mit gleichem Bescheid zur Beseitigung der Aufforstungen aufgefordert. Nach mehreren Gesprächen wurde damals
eine Duldung der Aufforstung bis zum Jahr 1999 ausgesprochen. In der Vereinbarung verpflichtete sich der Petent, sämtliche
Bäume nach Ablauf der Frist zu beseitigen. Aufgrund der Sach- und Rechtslage konnte auch im Rahmen des Petitionsverfahrens
nicht erreicht werden, dass die Nadelholzaufforstung weiterhin geduldet wird. Hinzu kam, dass der Petent auch in jüngster Ver-
gangenheit weitere Grundstücke in unmittelbarer Nachbarschaft mit Nadelbäumen aufgeforstet hatte, obwohl er spätestens seit
1989 wissen musste, dass hierfür eine Genehmigung erforderlich ist. 

83. Unfall- und Altersrente

Nicht geholfen werden konnte auch einem Petenten, der sich gegen die teilweise Anrechnung seiner Unfallrente auf seine Alters-
rente wandte. Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist die Rente beim Überschreiten eines bestimmten Grenzbetrages zu kürzen.

84. Beeinträchtigung der Privatsphäre durch Stadtführungen

Geholfen werden konnte einem Petenten, der sich darüber beschwerte, dass im Rahmen der von der Stadt organisierten Stadt-
führungen die Erläuterungen zur Historie des von ihm bewohnten Stadtteils unmittelbar vor seinem Hauseingang vorgenommen
werden. Hierbei erlaubten die örtlichen Gegebenheiten Einblicke in das von ihm bewohnte Haus. 

Im Rahmen des Petitionsverfahrens hat ein Ortstermin unter Beteiligung des Petenten stattgefunden, in dem einvernehmlich fest-
gelegt wurde, dass die Stadtführungen zwar weiterhin im Altstadtbereich durchgeführt werden. Dem Petenten wurde jedoch zu-
gesagt, dass die Erläuterungen nicht mehr unmittelbar vor seinem Hauseingang vorgenommen werden. 
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85. Beschwerde über die Art der Durchführung einer Geschwindigkeitsmessung durch die Polizei

Nicht abgeholfen werden konnte der Beschwerde eines Petenten, der sich über die Art und Weise der Durchführung einer Ge-
schwindigkeitskontrolle durch die Polizei beschwerte. Das Fahrzeug des Petenten war mit einer Geschwindigkeit von 104 km/h
gemessen worden, obwohl an dieser Stelle die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt war. Der Petent war nun
der Ansicht, der Bußgeldbescheid sei zu Unrecht ergangen, da die Polizei während der Messung fortlaufend zwei Ordnungswid-
rigkeiten begangen habe. Das Überwachungsfahrzeug war entgegen der Fahrtrichtung im Bereich einer Bushaltestelle abgestellt. 

Die Überprüfung im Rahmen des Petitionsverfahrens ergab, dass die Vorgehensweise der Polizei rechtlich nicht zu beanstanden
ist und der gewählte Messort keinen Bedenken begegnet. Der Standort des Fahrzeugs wurde vielmehr aus messtechnischen Grün-
den so ausgewählt, dass die Fahrzeuge unmittelbar in dem Gefahrenbereich, der auch zur Anordnung der Geschwindigkeitsbe-
grenzung geführt hat, gemessen werden konnten. Insbesondere war ausreichend Platz für ein gefahrloses Anhalten eines Busses
in der Haltebucht vorhanden. 

86. Kostenerstattung nach § 8 Bildungsfreistellungsgesetz

Der Petent als betroffener Arbeitnehmer wandte sich gegen die zunächst erfolgte Ablehnung der Erstattung von Kosten durch
das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung. Begründet wurde diese Entscheidung mit der nicht eingehaltenen
Antragsfrist sowie den nicht erfüllten Beschäftigungszeiten. Auf das diesbezügliche Vorbringen des Petenten im Petitionsverfah-
ren hat das Ministerium nach eingehender Überprüfung dem Anliegen – nach dortiger Ansicht im Kulanzwege – doch noch ent-
sprochen.

87. Keine nachträgliche Änderung der Lohnsteuerkarte

Etwas irritiert zeigte sich ein Bürger, der die nachträgliche Änderung seiner Lohnsteuerkarte begehrte. Er konnte nicht ver-
stehen, dass dies von der zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung abgelehnt wurde, nachdem ihm zunächst vom Finanzamt er-
klärt worden war, es bestünden keine Bedenken. Das Missverständnis konnte dahin gehend aufgeklärt werden, dass nach den ein-
schlägigen Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes eine nachträgliche Änderung nicht möglich ist. Das Finanzamt hätte je-
doch von einer solchen Änderung, wenn sie vorgenommen worden wäre, erst bei einer im Folgejahr durchzuführenden Ein-
kommensteuerveranlagung erfahren. Da hierbei ohnehin die geltenden Verhältnisse maßgeblich sind, wäre allerdings die Ände-
rung im Nachhinein nicht beanstandet worden. 

88. Gütliche Einigung durch Aufklärung von Missverständnissen

Der Petent beschwerte sich über die Einleitung eines Verfahrens wegen Verstoßes gegen § 24 des Landespflegegesetzes durch die
landwirtschaftliche Bearbeitung einer ihm im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens zugeteilten Fläche. Er erhob daher auch
Widerspruch gegen die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens erfolgte Ausgleichserhebung und erklärte sich zur Zahlung
nur für den Fall bereit, dass ihm bestätigt werde, dass die landwirtschaftliche Nutzbarkeit nicht eingeschränkt wird. 

Im Rahmen des Petitionsverfahrens konnte jedoch geklärt werden, dass nur ein Teil des betreffenden Flurstücks § 24 Landes-
pflegegesetz unterliegt. Der Petent war bis zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die gesamte Fläche betroffen ist. Es wurde
eine Regelung getroffen, nach der der Petent die Veränderungen in dem betreffenden Grundstücksteil rückgängig macht, jedoch
das ganze Flurstück ganzjährig beweiden kann. Das Verfahren wegen eines Verstoßes gegen § 24 Landespflegegesetz wurde durch
Aufhebung des Bescheides abgeschlossen. Der Petent nahm seinen Widerspruch im Rahmen der Flurbereinigung zurück. 

89. Hörgerätebatterien endlich geliefert

Ein kriegsbeschädigter Petent war nach dem Bundesversorgungsgesetz mit neuen Hörgeräten ausgestattet worden.

Zwei Jahre und eine Eingabe beim Bürgerbeauftragten waren erforderlich, um ihm die ihm zustehenden Batterien zu beschaffen.

90. Grad der Behinderung

Aufgrund einer Eingabe wurde bei einer Petentin der zuerkannte Grad der Behinderung von bisher 60 auf nunmehr 80 erhöht.
Gleichzeitig wurde der Petentin zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile das Merkzeichen „B“ (Notwendigkeit ständiger
Begleitung bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel) zuerkannt.

91. Vermessungsgebühren

Nicht abgeholfen werden konnte der Beschwerde eines Petenten über eine Kostenentscheidung für die Einmessung eines Wohn-
hauses sowie einer Garage. 

Die Überprüfung im Rahmen des Petitionsverfahrens ergab, dass das Verhalten des Katasteramtes im Einklang mit den geltenden
Vorschriften steht. Soweit von dem Petenten, der gegen die Gebührenrechnung Widerspruch erhoben hat, der seiner Ansicht
nach vom Katasteramt zu hoch geschätzte Verkehrswert der Gebäude angefochten wird, erfolgt im Rahmen des Widerspruchs-
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verfahrens eine Prüfung durch das Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus wünschte der Petent eine Änderung
der zugrunde liegenden Gebührenverordnung, insoweit handelte es sich um eine Legislativeingabe. Hierbei ist jedoch in Bezug
auf die konkrete Gebührenrechnung festzustellen, dass sich zukünftige Änderungen der Gebührenvorschriften nicht auf die den
Petenten betreffende Kostenentscheidung auswirken würden, da die Gebühren für eine Gebäudeeinmessung nach den zum Zeit-
punkt der Beendigung der Amtshandlung maßgebenden Gebührenverzeichnissen festzusetzen sind. 

92. Gefährlicher Stunt mit Kindern anlässlich einer „Monster-Truck-Show“

Einen Bericht in der Sendung „SWR 1 – Rheinland-Pfalz kompakt“, in dem von einem gefährlichen Stunt mit Kindern während
einer „Monster-Truck-Show“ berichtet wurde, nahm der Bürgerbeauftragte zum Anlass für einen sog. Selbstaufgriff. 

Im Laufe des Petitionsverfahrens teilte das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mit, dass der Fall
zum Anlass genommen wird, in einem Rundschreiben an alle Ordnungsbehörden den Hinweis zu erteilen, bei Vorliegen kon-
kreter Anhaltspunkte für eine Gefährdung Auflagen zur Reisegewerbekarte zu machen, wonach Kinder und Jugendliche nicht
an gefährlichen Teilen einer Vorführung beteiligt werden dürfen. Darüber hinaus werden die vorgenannten Behörden durch das
Ministerium gebeten, Veranstalter mit gefährlichen Vorführungen darauf hinzuweisen, dass eine Einbeziehung von Kindern und
Jugendlichen in die Vorführungen zu unterbleiben hat. 
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5. Teil – Statistik
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I. Eingaben, die dem Bürgerbeauftragten im
Berichtsjahr zur Bearbeitung vorlagen

1. Neueingänge 3 098 = 100,0 %

a) zulässige Eingaben 2 842 = 91,7 %
(vgl. III)

b) unzulässige Eingaben 256 = 8,3 %
(vgl. IV)

2. unerledigte Eingaben
aus den Vorjahren 885

insgesamt 3 983

Graphik von S. 182
einfügen



Drucksache 13/6977 Landtag Rheinland-Pfalz − 13. Wahlperiode

II. Aufgliederung der Neueingänge im Berichtsjahr
nach Art des Eingangs und nach Personen

1. Nach Art des Eingangs

a) schriftliche Eingaben 1 679 = 54,2%
b) persönliche Eingaben 961 = 31,0 %
c) telefonische Eingaben 458 = 14,8 %

insgesamt 3 098 = 100,0 %

2. Nach Personen

a) Einzelpersonen
aa) Männer2 068= 66,7 %
bb) Frauen 997 = 32,2 % 3 065 = 98,9 %

b) Petentengruppen 33 = 1,1 %

insgesamt 3 098 = 100,0 %
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III. Zulässige Eingaben des Berichtsjahres
aufgegliedert nach Sachgebieten (vgl. I 1. a)

Sachgebiet Zahl der Eingaben
absolut in v. H.

1 – Rechtspflege 303 10,8
2 – Ordnungsverwaltung 576 20,1
3 – Gemeindeverfassungsrecht/Kommunales Abgabenrecht 295 10,4
4 – Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht 302 10,7

5 – Sozialwesen 453 15,9
6 – Wirtschaftsordnung 139 4,8
7 – Kultur 164 5,8
8 – Landwirtschaft und Umwelt 320 11,4
9 – Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 290 10,1

zusammen 2 842 100,0

unzulässige Eingaben (vgl. I 1. b) 256
unerledigte Eingaben aus den Vorjahren (vgl. I 2.) 885

zu bearbeitende Eingaben insgesamt (vgl. I) 3 983
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Graphik S. 185
einfügen
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Nachstehend erfolgt eine detallierte Darstellung der einzelnen Sachgebiete:
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Detaillierte Darstellung der einzelnen Sachgebiete:

Eingaben %

1 – Rechtspflege
1.1 Gerichte 48 1,7
1.2 Staatsanwaltschaften 44 1,5
1.3 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notariate 10 0,4
1.4 Strafvollzug 138 4,9
1.5 Vollzugslockerungen 36 1,3
1.6 Ärztliche Versorgung im Strafvollzug 17 0,6
1.7 Gnadensachen 10 0,4

303 10,8

2 – Ordnungsverwaltung
2.1 Allgemeine polizeiliche Angelegenheiten 35 1,2
2.2 Vollzugspolizei, polizeiliche Ermittlungsverfahren 15 0,5
2.3 Straßenverkehrsrecht, Führerschein, ÖPNV, Bahn 166 5,8
2.4 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeit 322 11,3
2.5 Pass- und Meldewesen 15 0,5
2.6 Personenstandswesen 8 0,3
2.7 Wahlen und Statistik 3 0,1
2.8 Brand- u. Katastrophenschutz 6 0,2
2.9 Bestattungswesen 6 0,2

576 20,1

3 – Gemeindeverfassungsrecht – Kommunales Abgabenrecht
3.1 Gebühren 54 1,9
3.2 Beiträge 71 2,5
3.3 Anschlusskosten 30 1,1
3.4 Sonstige kommunale Abgaben 4 0,1
3.5 Grundstücksangelegenheiten 48 1,7
3.6 Wirtschaftliche Einrichtungen 6 0,2
3.7 Gemeindeverfassungsrecht 82 2,9

295 10,4

4 – Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht
4.1 BAT und Zusatzversorgung 13 0,5
4.2 Besoldung, Beihilfe 55 1,9
4.3 Anstellungsverhältnis 27 1,0
4.4 Versorgung 12 0,4
4.5 Krankenversicherung 68 2,4
4.6 Rentenversicherung 94 3,3
4.7 Unfallversicherung 33 1,2
4.8 Soldatenversorgung, Unterhaltssicherung 0 0,0

302 10,7

5 – Sozialwesen

5.1 Sozialhilfe, soziale Hilfen allgemein 241 8,5
5.2 Pflegeversicherung, Landespflegegeld, Blindengeld 22 0,8
5.3 Wohngeld 29 1,0
5.4 BAföG, Bundeserziehungsgeld 14 0,5
5.5 Schwerbehinderte und Kriegsopfer 71 2,5
5.6 Wiedergutmachung, Lastenausgleich 12 0,4
5.7 Behindertenrecht 4 0,1
5.8 Gesundheitswesen 60 2,1

453 15,9
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6 – Wirtschaftsordnung
6.1 Wirtschaftsförderung 4 0,1
6.2 Wirtschaftsordnung 21 0,7
6.3 Fremdenverkehr 0 0,0
6.4 Wohnungsbauförderung 13 0,5
6.5 Modernisierung, sonstige Förderprogramme 4 0,1
6.6 Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung 4 0,1

im Wohnungswesen
6.7 Steuern 93 3,3

139 4,8

7 – Kultur
7.1 Schulische Angelegenheiten 43 1,5
7.2 Weiterbildung 9 0,3
7.3 Hochschulwesen 14 0,5
7.4 Rundfunk, Fernsehen, Gebührenbefreiung 9 0,3
7.5 Sonstige kulturelle Angelegenheiten 1 0,1
7.6 Kinder-, Jugend-, Personensorge 86 3,0
7.7 Sport 2 0,1

164 5,8

8 – Landwirtschaft und Umwelt
8.1 Landwirtschaft und Weinbau 45 1,6
8.2 Jagd, Forst, Fischerei 13 0,5
8.3 Landschaftspflege, Umweltschutz, Tierschutz 32 1,1
8.4 Katasterwesen 17 0,6
8.5 Gewässerunterhaltung, Wasserrecht, Hochwasser 22 0,8
8.6 Frisch- und Abwasser, Strom- und Gasversorgung 34 1,2
8.7 Gewerbeaufsicht 10 0,4
8.8 Immissionsschutz, Schornsteinfeger 136 4,8
8.9 Abfallwirtschaft 11 0,4

320 11,4

9 – Bauordnungs- und Bauplanungsrecht
9.1 Bauleitpläne, Regionalplanung 63 2,2
9.2 Baugenehmigungsverfahren 163 5,7
9.3 Abrissverfügungen 16 0,6
9.4 Denkmalpflege, Dorferneuerung 12 0,4
9.5 Umlegungsverfahren 9 0,3
9.6 Straßenbauplanung 12 0,4
9.7 Grunderwerb für Straßenbau 4 0,1
9.8 Straßenunterhaltung 11 0,4

290 10,1

Gesamt: 2 842 100,0
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IV. Unzulässige Eingaben des Berichtsjahres 
(Eingaben, bei denen von vornherein eine 
Unzulässigkeit festgestellt wurde, vgl. I 1. b)

Zahl der Eingaben
absolut in v. H.

1. Eingaben, bei denen eine Zuständigkeit oder recht-
liche Einwirkungsmöglichkeit einer Landesbehörde 
nicht gegeben ist 128 50,0

2. Eingaben, deren Behandlung einen Eingriff in ein 
schwebendes gerichtliches Verfahren oder die Nach-
prüfung einer richterlichen Entscheidung bedeuten würde 32 12,5

3. Eingaben, bei denen es sich um ein rechtskräftig ab-
geschlossenes gerichtliches Verfahren handelt und das 
Vorbringen eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder
eine Abänderung der getroffenen richterlichen Ent-
scheidung bezweckt 30 11,7

4. Eingaben, die ein konkretes Anliegen oder einen erkenn-
baren Sinnzusammenhang nicht enthalten 3 1,2

5. Eingaben, die gegenüber einer bereits beschiedenen 
Eingabe kein neues Sachvorbringen enthalten 1 0,4

6. Eingaben, bei denen es sich um zivilrechtliche Streitig-
keiten zwischen Privatpersonen handelt 47 18,3

7. Eingaben, bei denen es sich um eine Angelegenheit 
handelt, die Gegenstand eines staatsanwaltschaft-
lichen Ermittlungsverfahrens ist 4 1,6

8. Eingaben, bei denen eine Behörde des Landes mit 
dem Anliegen noch nicht befasst war 1 0,4

9. Sonstiges 10 3,9

insgesamt 256 100,0
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V. Eingaben, die im Berichtsjahr 
abschließend bearbeitet wurden

Zahl der Eingaben

Zulässige Eingaben

nicht einvernehmlich erledigt 752
einvernehmlich erledigt 458
teilweise einvernehmlich erledigt 65

der Landesregierung überwiesen
zur Erwägung 1
in sonstiger Weise erledigt 242 *)

von den Petenten zurückgezogen 99 *)

Empfehlung einer gerichtlichen Entscheidung –
Auskunft erteilt 1 095

erledigte, zulässige Eingaben zusammen 2 712

Unzulässige Eingaben

Eingaben, bei denen von vornherein eine
Unzulässigkeit festgestellt wurde 256

Eingaben, bei denen nach weiterer Prüfung
die Unzulässigkeit festgestellt wurde 173

im Berichtsjahr insgesamt erledigt 3 141

Der Bürgerbeauftragte hatte bei 341 (*) Eingaben keinen Einfluss
auf deren Erledigung.

Von den verbleibenden 2 371 Eingaben wurde dem Anliegen

vollständig abgeholfen bei 458 Eingaben = 19,3 %
teilweise abgeholfen bei 65 Eingaben = 2,7 %
eine Auskunft erteilt bei 1 095 Eingaben = 46,2 %

Somit konnte bei 1 618 Eingaben = 68,2 %
geholfen bzw. weitergeholfen 
werden.
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Graphik S. 190
einfügen

Eine Fortführung der an dieser Stelle üblichen Übersicht zum Vergleich der Herkunft der Eingaben nach dem Wohnsitz der
Petentinnen und Petenten in den Regierungsbezirken entfällt aufgrund der Neuorganisation der Landesverwaltung Rheinland-
Pfalz.
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VI. Herkunft der Eingaben nach dem Wohnsitz der Petentinnen und Petenten
in den kreisfreien Städten, Landkreisen und Regierungsbezirken

83

Verwaltungsbezirk Anzahl der Eingaben Eingaben je 10 000
Ein-

wohnerinnen und E
wohner

davon
insgesamt schriftlich persönlich 2000 1999

Kreisfreie Städte
Frankenthal 22 18 4 4,6 *) 1,9 *)

Kaiserslautern 47 30 17 4,7 *) 3,7 *)

Koblenz 73 46 27 6,8 *) 4,7 *)

Landau 23 13 10 5,6 *) 3,2 *)

Ludwigshafen 60 47 13 3,7 *) 3,6 *)

Mainz 270 98 172 14,7 *) 10,9*)

Neustadt an der Weinstraße 20 14 6 3,7 *) 4,6 *)

Pirmasens 18 10 8 3,9 *) 2,4 *)

Speyer 10 9 1 2,0 *) 3,4 *)

Trier 38 25 13 3,8 *) 4,2 *)

Worms 18 11 7 2,2 *) 3,2 *)

Zweibrücken 21 15 6 5,9 *) 6,2*)

Landkreise:
Ahrweiler 85 42 43 6,6 *) 6,3 *)

Altenkirchen 87 33 54 6,3 *) 4,7 *)

Alzey-Worms 101 45 56 8,2 *) 8,0 *)

Bad Dürkheim 85 32 53 6,4 *) 4,8 *)

Bad Kreuznach 131 65 66 8,3 *) 7,8 *)

Bernkastel-Wittlich 91 43 48 8,0 *) 8,0 *)

Birkenfeld 67 28 39 7,4 *) 5,9 *)

Bitburg-Prüm 52 22 30 5,4 *) 4,7 *)

Cochem-Zell 67 27 40 10,2 *) 9,8 *)

Daun 57 27 30 8,7 *) 5,9 *)

Donnersbergkreis 65 31 34 8,3 *) 7,2 *)

Germersheim 39 21 18 3,2 *) 4,3 *)

Kaiserslautern 70 40 30 6,4 *) 4,4 *)

Kusel 53 27 26 6,7 *) 7,8 *)

Ludwigshafen 78 39 39 5,3 *) 5,3 *)

Mainz-Bingen 200 88 112 10,4 *) 10,7 *)

Mayen-Koblenz 161 83 78 7,7 *) 5,6 *)

Neuwied 117 61 56 6,4 *) 6,0 *)

Rhein-Hunsrück-Kreis 71 33 38 6,8 *) 7,3 *)

Rhein-Lahn-Kreis 97 51 46 7,5 *) 7,4 *)

Südliche Weinstraße 60 23 37 5,5 *) 4,7 *)

Südwestpfalz 59 29 30 5,6 *) 6,1 *)

Trier-Saarburg 83 35 48 6,0 *) 3,4 *)

Westerwaldkreis 130 75 55 6,5 *) 5,8 *)

insgesamt 2 726 1 336 1 390 6,8 *) 6,0 *)

aus anderen Bundesländern und Ausland 174 151 23 5,6 *) 6,0 *)

aus den Justizvollzugsanstalten 198 192 6 6,4 *) 8,1 *)

zusammen 3 098 1 679 1 419

*) bezogen auf die Gesamtzahl der Eingaben
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